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D er Österreichische Verband gemeinnütziger 
Bauvereinigungen nimmt seit 70 Jahren eine 

Schlüsselstellung im heimischen Wohnbau ein. Er 
steht für leistbares Wohnen und ist ein zuverlässi-
ger Partner für Wirtschaft, Politik und Wohnungs-
suchende. Er agiert im Namen der Konsumentin-
nen und Konsumenten als Schnittstelle für inno- 
vative Wohnideen und trägt als Kontrollinstanz zur 
hohen Leistungsfähigkeit der gemeinnützigen Bau-
vereinigungen bei. 

Der Wohnbau hat eine hohe Priorität für die ös-
terreichische Bundesregierung. Besonders in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, in die 
Errichtung von Wohnraum zu investieren, um so 
die Konjunktur zu stärken. Wir tragen damit aber 
auch der demographischen Entwicklung sowie dem 
wachsenden Wohnungsbedarf infolge der steigen-
den Attraktivität städtischer Ballungsräume Rech-
nung.

In diesem Bereich ist es für uns besonders wich-
tig, starke Partner zur haben. Ich danke daher dem 
Verband für die Wahrnehmung seiner verlässlichen 
Kontrolltätigkeit und die Ausübung seiner Funktion 
als Interessensvertreter mit hoher sozialer Verant-
wortung. Zum 70-jährigen Bestandsjubiläum gra-
tuliere ich dem Verband sowie seinen Mitgliedern 
sehr herzlich und wünsche für die weitere Tätigkeit 
alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. 

 G E L E I T W O R T   

M A G .  C H R I S T I A N  K E R N

Bundeskanzler                                                  

D R .  R E I N H O L D  M I T T E R L E H N E R

Vizekanzler                                                  

PARTNER MIT  
HOHER SOZIALER  
VERANTWORTUNG 

SÄULE  
ÖSTERREICHISCHER 
WOHNUNGSPOLITIK  

A ls Zusammenschluss aller gemeinnützigen 
Bauvereinigungen fungiert der  Verband ge-

meinnütziger Bauvereinigungen seit 70 Jahren als 
wichtiges Sprachrohr und Interessenvertretung für 
seine Mitglieder und deren Kunden. Davon profi-
tiert nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern 
besonders auch die Bevölkerung, weil mehr Wohn-
raum in Österreich geschaffen wird.

 
Wohnen muss leistbar sein, das ist eine der wich-

tigsten Aufgaben für die gemeinnützige Wohnungs-
wirtschaft. Wesentliche Eckpfeiler der heimischen 
Wohnungspolitik, wie die Wohnungsgemeinnüt-
zigkeit, die öffentliche Wohnbauförderung und die 
bewährten Finanzierungsinstrumente tragen dazu 
bei, dass Österreich im europäischen Vergleich bes-
ser abschneidet als viele andere EU-Staaten. Wir 
müssen uns aber laufend um eine Durchforstung 
und Vereinfachung überbordender Standards be-
mühen. Mit der Novelle des Normengesetzes haben 
wir hier wichtige Verbesserungen eingeleitet.  

 
Ein weiterer Schritt ist die jüngste Novelle des 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. Zusätzlich 
haben wir uns als Ergänzung zur klassischen 
Wohnbaufinanzierung für die Einrichtung der 
Wohnbauinvestitionsbank eingesetzt. Über sie kön-
nen in einem ersten Schritt 700 Millionen Euro 
zusätzlicher Wohnbaumittel von der Europäischen 
Investitionsbank abgeholt und in Form möglichst 
langfristiger Kredite an Wohnbauträger weiterge-
leitet werden. Damit sollen in den nächsten Jahren 
zusätzliche 30.000 Wohnungen und damit leistba-
res Wohnen für rund 68.000 Menschen geschaffen 
werden.

 

 G E L E I T W O R T   

Der Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen 
ist ein starker Partner in der gemeinsamen Gestal-
tung von leistbarem Wohnraum. In diesem Sinne 
gratuliere ich dem Verband zum Jubiläum und 
wünsche viel Erfolg für die Zukunft.
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ebensqualität ist eng mit der Güte des Woh-
nens verknüpft und damit auch mit grund-

legenden gesellschaftlichen und politischen Zu-
gängen. Soziale Fairness und der Zugang breiter 
Bevölkerungsschichten zu hochwertigem und leist-
barem Wohnraum resultieren aus der Auffassung, 
dass Wohnen ein Grundrecht und Teil der Daseins-
vorsorge ist. 

Allein in Wien leben mehr als 450.000 Menschen 
in Wohnungen, deren Errichtung von der Stadt 
Wien gefördert wurde und die den Regelungen des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes unterliegen. 
Noch einmal rund 500.000 Menschen sind in den 
Wiener Gemeindebauten zuhause. Das bedeutet 
nicht nur eine hohe Wohnqualität, sondern vor al-
lem Mieten, die ausschließlich der Kostendeckung 
dienen. Diese, für die Bevölkerung essenzielle Leis-
tung, die auch international weit an der Spitze liegt, 
funktioniert nur mit starken Partnern. 

Allen voran trägt der Österreichische Verband 
gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsver-
band entscheidend dazu bei, dass qualitätsvoller 
und leistbarer Wohnraum ein Markenzeichen von 
Wien und Österreich geworden ist. Das 70-Jahr-Jubi-
läum des GBV ist für mich daher ein willkommener 
Anlass, dem Verband und seinen Mitgliedern für ihr 
außerordentliches Engagement und die jahrzehnte-
lang bewährte, hervorragende Zusammenarbeit zu 
danken.

Alle Leserinnen und Leser möchte ich herzlich 
dazu einladen, sich im Rahmen der vorliegenden 
Festschrift näher über die Geschichte, Leistungen 
und Pläne des Verbandes gemeinnütziger Bauträger 
zu informieren 

SEHR GEEHRTE  
LESERINNEN  
UND LESER! 

 G E L E I T W O R T   

L as eigene Zuhause ist der wichtigste Platz auf 
der Welt. Das gilt ganz besonders für die ei-

genen vier Wände, in denen man aufwächst, Ruhe 
und Erholung findet und alt werden kann. Hohe 
Wohnqualität erreicht man am besten durch eine 
energiebewusste und nachhaltige Bauweise. Die 
Verwendung von ökologischen Baustoffen ist dabei 
nicht nur die beste Grundlage für ein lebenswertes 
Zuhause, sondern hat auch positive Auswirkungen 
auf unsere Umwelt. 

WICHTIGER UND  
VERLÄSSLICHER  
PARTNER IM  
WOHNBAU

 G E L E I T W O R T   

D Mit der NÖ Wohnbauförderung wollen wir die 
Bürgerinnen und Bürger beim Bauen und Sanieren 
mit aller Kraft unterstützen, beraten und informie-
ren. Besonderes Augenmerk legen wir auf Umwelt- 
und Energiebewusstsein. Steigende Energiekosten 
und immer knapper werdende fossile Brennstoffe 
machen einen sinnvollen Einsatz von Energie not-
wendig. Ein verlässlicher Partner dabei sind unsere 
gemeinnützigen Bauvereinigungen. Gemeinsam 
mit ihnen unterstützen wir die Menschen bei der 
Verwirklichung ihres Traumes von den eigenen vier 
Wänden.

„Niemand baut für sich allein, jeder baut die Welt 
des anderen mit.“ Aus diesem Spruch hat sich ein 
Verantwortungsgefühl entwickelt, das von unse-
ren Vorfahren übernommene Erbe so zu hegen und 
zu pflegen, dass wir es eines Tages gut übergeben 
können. In diesem Sinne gratuliere ich dem Öster-
reichischen Verband der gemeinnützigen Bauverei-
nigungen zu seinem 70-Jahr-Jubiläum, danke allen 
Verantwortungsträgern für die verlässliche Partner-
schaft und freue mich darauf, weiterhin die Wohn-
träume vieler Menschen gemeinsam zu erfüllen. 

D R .  M I C H A E L  H Ä U P L

Bürgermeister und Landeshauptmann
von Wien

D R .  E R W I N  P R Ö L L

Landeshauptmann Niederösterreich
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Dieses Potential entwickelte sich im Rahmen ei-
ner auch für das gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Gefüge in Österreich so wichtigen Partnerschaft. 
Hier nur die über Jahrzehnte fruchtbringende Ko-
operation mit der Wohnbauförderung und öffent-
lichen Hand zu nennen, würde dem spezifischen 
„Ansatz“ der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 
sicherlich nicht gerecht. Er umfasst alle zu einem 
gedeihlichen Miteinander Beitragenden. Ausschlag-
gebend dafür sind engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der gemeinnützigen Bauvereinigungen 
ebenso wie ihre Bewohner. 

Während der Zufriedenheitsgrad der Kunden 
mit ihren professionell wirtschaftenden Unterneh-
men erwiesenermaßen eine sehr hoher ist, haben 
sich die sozialen und ökonomischen und mit ihnen 
auch die politischen Rahmenbedingungen für die 
Tätigkeit der Gemeinnützigen zuletzt erheblich ver-
ändert. Alle Herausforderungen an dieser Stelle zu 
nennen, würde den Rahmen sprengen. Angeführt 
seien hier nur die Ausdünnung der Wohnbauför-
derung bei gleichzeitig immer dichter werdenden 
bautechnischen Auflagen vor allem im energeti-
schen Bereich, fehlende bzw. unerschwingliche 
Grundstücke, ein baukostentreibendes Normen- 
dickicht und immer zeitaufwändigere bürokrati-
sche Verfahren. 

Diesen Hemmnissen für eine bedarfsgerechte 
Wohnversorgung steht eine hohe Erwartungshal-
tung der Bevölkerung gegenüber. 60 % der Österrei-
cherinnen und Österreicher räumen der gemein-
nützigen Wohnungswirtschaft in der Umfrage 
künftig einen noch größeren Stellenwert bei der 
Sicherung leistbaren Wohnens ein. Und tatsäch-
lich zeichnet sich auch eine „neue Wohnungsfra-
ge“ immer mehr ab. Um diesem gesellschaftspoli-
tischen Auftrag gerecht werden zu können, gilt es 
die Schlagkraft der GBV deutlich zu erhöhen. Dazu 
braucht es ein klares Bekenntnis zu ordnungspo-
litischen Maßnahmen, die die Grundstücksbe-
schaffung und die Deregulierung der Bauauflagen 
und -verfahren ebenso betreffen wie die Flexibili-
sierung der gesetzlichen Operationsgrundlage der 
Gemeinnützigen. Nur durch ein Mehr an unter-
nehmerischem Gestaltungsspielraum lassen sich 
auch mehr Wohnungen zu günstigen Konditionen 
verwirklichen.

91 % der Bewohner gemeinnütziger Wohnun-
gen und 85 % der Gesamtbevölkerung spre-

chen den Gemeinnützigen in einer österreichwei-
ten Umfrage des Gallup-Instituts eine hohe 
Bedeutung für das Wohnungswesen zu. Es ist ein 
positives Zeugnis, das den Gemeinnützigen ausge-
stellt wird. Der gute Ruf ist Ergebnis ihrer Arbeit 
und fußt auf ihrem Geschäftsmodell, das sie grund-
legend von privaten, profitorientierten Wohnungs-
unternehmen unterscheidet. Nicht die kurzfristige 
Gewinnmaximierung sondern die preiswerte Ver-
mietung und die langfristige Sicherung des Sub- 
stanzwertes durch die kontinuierliche spekulati-
onsfreie Bewirtschaftung und Instandhaltung im 
Interesse der Bewohner steht im Mittelpunkt der 
gemeinnützigen Gestion. Sie legt nicht nur den 
Grundstein für die hohe Wertschätzung der Ge-
meinnützigen als – nunmehr auch in einer Umfra-
ge testierte – grundsolide, zuverlässige und vertrau-
enswürdige Unternehmen, sondern ist auch 
verantwortlich für die Erfolgsgeschichte der Woh-
nungsgemeinnützigkeit in der 2. Republik schlecht-
hin.

Bester Beweis: Vor 70 Jahren verfügten die GBV 
über knapp 60.000 Wohnungen, was einen Anteil 
von 5 % am gesamten Wohnungsbestand ausmach-
te. Durch die stabile Bautätigkeit erhöhte er sich bis 
heute auf fast 900.000 gemeinnützige Wohnungen 
bzw. einem Anteil von über einem Fünftel. Es ist ge-
rade dieser sozial gebundene Sektor mit seinen gut 
in Schuss gehaltenen Häusern, der in Zeiten knap-
per Haushaltseinkommen breiter Bevölkerungs-
schichten immer wichtiger wird. Er sichert zwei 
Millionen Menschen ein stabiles, leistbares und vor 
Überraschungen gefeites Wohnungsleben.

KONTINUITÄT 
IM WANDEL  

 V O R W O R T   

Leistbares 
Wohnen  
für zwei 
Millionen  
Menschen

P R O F .  M A G .  K A R L  W U R M

Obmann des Österreichischen  
Verbandes gemeinnütziger  

Bauvereinigungen – Revisionsverband
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U rsprünglich aus dem Genossenschaftsgedan-
ken und Siedlervereinen hervorgegangen, 

trägt die Gemeinnützige Wohnungswirtschaft seit 
mittlerweile 70 Jahren als verlässlicher Partner der 
Kommunen zu einer geordneten Wohnraumversor-
gung der Bevölkerung bei, und sorgt mit inzwi-
schen rd. 882.000 verwalteten Miet- bzw. Eigen-
tumswohnungen für eine stabile Marktentwicklung.

Stand am Anfang der Wiederaufbau des Landes 
im Mittelpunkt, ermöglichte später die auf Fleiß 
und Einsatzfreudigkeit beruhende Wohlstandsent-
wicklung eine verstärkte Schaffung von Eigentum.

In den letzten Jahren zeigt sich – nicht zuletzt 
durch die unterschiedliche Bevölkerungsentwick-
lung – vor allem in den Ballungszentren eine be-
sorgniserregende Preisentwicklung, nachdem die 
Förderungsgenehmigungen hinter dem gestiege-
nen Bedarf blieben und der gewerbliche Sektor 
sich intensiv dieser „Marktlücke“ zuwendet. Im 
Gegensatz zum langfristigen solidarisch geprägten 
Geschäftsmodell der Gemeinnützigen im Sinne ei-
nes „Generationenvertrages“ treten kurzfristige Er-
folge in den Vordergrund, die gemeinsam mit der 
Immobilienertragssteuer auch am Grundstücks-
markt drastische Preisanstiege zeigen. Im Lichte 
stagnierender Realeinkommen ist für das Wohnen 
ein immer größerer Anteil aufzuwenden, wodurch 
das Konsumverhalten sinkt und die Wirtschaft nur 
gering wächst.

Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich aus dem 
verstärkten Zuzug in die Städte, der auch die länd-
lich geprägten Regionen in Bedrängnis bringt. Um 
der Landflucht – meist dem Arbeitsplatzmangel 
geschuldet – und der daraus resultierenden Über-
alterung entgegen zu wirken, wird mit attraktiven 
Wohnungsangeboten  wie „Junges Wohnen“ oder 
„Betreutes Wohnen“ in kleinen Strukturen versucht, 
die Infrastruktureinrichtungen aufrecht zu erhal-
ten, da die frühere „Großfamilie“ auch dort kaum 
mehr besteht.

WOHNUNGS- 
GEMEINNÜTZIGKEIT –  
BEWÄHRT UND  
ZUKUNFTSFIT    

 V O R W O R T   

Umso mehr ist die Partnerschaft mit gemeinnüt-
zigen Bauvereinigungen gefragt, da auch der tradi-
tionelle Eigenheimbau immer mehr abnimmt und 
im Reihenhausbau eine sinnvolle, bodenschonen-
dere Alternative findet. Besonders im „Speckgürtel“ 
von Wien, Graz, Salzburg, Linz oder Innsbruck ent-
steht ein enormer Druck, da „Arbeiten in der Stadt“ 
und „Wohnen auf dem Land“ sehr beliebt ist, und 
meist gut ausgebaute öffentliche Verkehrsmittel 
das Pendeln nicht allzu sehr erschweren.

Gesellschaftliche Veränderungen hin zu mehr 
„Single-Haushalten“ und „Patchwork-Familien“ stel-
len die politischen Verantwortungsträger durch 
die geänderte Interessenslage vor große Heraus-
forderungen, und brauchen neben einem verstärk-
ten Einsatz von Wohnbauförderungsmitteln auch 
mehr Betreuungseinrichtungen und vor allem eine 
Regulierung des Grundstücksmarktes, um dem 
Ziel „Leistbares Wohnen“ rasch gerecht zu werden.  
Trotz wichtiger Umweltargumente ist dabei aber 
auch der technische Standard zu hinterfragen.

Die Gemeinnützigkeit ist daher mehr denn je ge-
fordert, und der Verband gemeinnütziger Bauverei-
nigungen steht bei dieser Aufgabe auch künftighin 
gerne mit großer Erfahrung und engagierten Un-
ternehmen als Partner zur Verfügung, sodass auch 
weiterhin gilt: Gut, sicher, gemeinnützig wohnen.

Heraus- 
forderungen  

gemeinsam  

angehen

B M S T R . I N G .  A L F R E D  G R A F

Obmann-Stellvertreter  
des Österreichischen Verbandes 

gemeinnütziger Bauvereinigungen – 
Revisionsverband
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E rschreckende Bilder der aktuellen Flücht-
lingskrise führen uns drastisch vor Augen, 

wie hilflos und verzweifelt Menschen ohne sichere 
Wohnungsmöglichkeit sind, und dass leistbarer 
Wohnraum leider nicht selbstverständlich ist. Als 
nach dem zweiten Weltkrieg die Wohnungsnot be-
sonders groß war, wurde im November 1946 der Ös-
terreichische Verband gemeinnütziger Bauvereini-
gungen – Revisionsverband mit dem Ziel gegründet, 
den Wiederaufbau und so die Wohnversorgung der 
notleidenden Menschen zu unterstützen und si-
cherzustellen.

In den vergangenen 70 Jahren sind die qualitati-
ven Anforderungen an ökologische, energetische 
und architektonische Aspekte sowie an die soziale 
Nachhaltigkeit im Wohnen enorm gestiegen. Vom 
ursprünglichen Anspruch „ein Dach über dem Kopf“ 
zu haben bis zu den heute gültigen Qualitätsanfor-
derungen im sozialen Wohnbau war es ein langer 
Weg.

In Zukunft wird es verstärkt notwendig sein, neben 
der Erhaltung der hohen Wohnwertigkeit unserer 
Wohnungen auch der Wirtschaftlichkeit wieder 
mehr Augenmerk zu geben. Die zum Teil überbor-
denden Qualitätsansprüche, die gesetzlichen Rah-
menbedingungen, Richtlinien und Normen müssen 
für den sozialen Wohnbau auf ein sinnvolles Maß 
zurückgeführt werden. Ziel muss sein, gerade für 
die jüngeren Generationen kostengünstigen Wohn-
raum zu errichten und damit das Wohnen wieder 
leistbarer zu machen.

Denn gerade jüngere Menschen haben es aufgrund 
von geänderten Arbeitsmarktstrukturen und stag-
nierenden Einkommen oft besonders schwer, leist-

baren Wohnraum zu finden. Die Bedeutung der öf-
fentlichen Wohnbauförderung ist ein wesentliches 
Element der österreichischen Wohnungspolitik 
und muss auch im Interesse eines Generationenaus-
gleichs weiterhin mit ausreichenden finanziellen 
Mitteln ausgestattet werden, um die österreichische 
Erfolgsgeschichte im Wohnbau auch in Zukunft si-
cherzustellen und weiterführen zu können. Das 
System der Wohnbauförderung hat es möglich ge-
macht, dass es in Österreich zu keiner Segmentie-
rung der Gesellschaft nach Herkunft und sozialem 
Status gekommen ist und sozialer Friede und eine 
hohe Wohnzufriedenheit erreicht wurde. Zusätzli-
che Initiativen wie die Wohnbauinvestitionsbank 
sind eine wichtige Ergänzung zur Wohnbauförde-
rung.

Die Herausforderungen für die Zukunft sind ange-
rissen und es wird großer Anstrengungen bedürfen, 
diese zu bewältigen. Aber ein Verband, dessen Mit-
gliedsunternehmen eine kumulierte Bilanzsumme 
von 50 Mrd. Euro repräsentieren und somit eine 
der bedeutendsten Wirtschaftszweige in Österreich 
darstellt, der heuer die 1.000.000 ste Wohnung 
übergeben hat und so Wohnraum für 2 Millionen 
Menschen geschaffen hat, deren Mieten österreich-
weit nach einer aktuellen Auswertung der Statistik 
Austria sogar um 23 % günstiger sind als im privaten 
Bereich, wird mit seinen engagierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern diesen Herausforderungen 
auch in Zukunft weiterhin gerecht werden.

SOZIALER WOHNBAU  
IM FOKUS    

 V O R W O R T   

F R A N K  S C H N E I D E R

Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates 
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derzeit 186 gemeinnützige Bauvereinigungen. Die 
Gemeinnützigen starteten Ende 1945 mit 59.000 
Wohnungen und konnten 2016 die Fertigstellung 
der 1.000.000sten Wohnung feiern.   

R E C H T L I C H E  O R G A N I S A T I O N  
D E S  V E R B A N D E S 

A lle gemeinnützigen Bauvereinigungen sind 
in einem Dachverband, dem Österreichi-

schen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – 
Revisionsverband, zusammengefasst.

Der Verband fungiert einerseits als genossen-
schaftlicher Revisionsverband im Sinne des Genos-
senschaftsrevisionsgesetzes sowie des Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetzes 1979 und andererseits 
als Interessensvertretung seiner als gemeinnützig 
anerkannten Mitglieder und einiger kleiner nicht 
gemeinnütziger Wohnungsgenossenschaften. Sei-
ne Tätigkeit erstreckt sich auf das gesamte Bundes-
gebiet.

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen, die in 
einem Bundesland ihren Sitz haben, bilden zur Er-
füllung der satzungsgemäßen Aufgaben in ihrem 
Land eine Landesgruppe, die beratende Funktion 
hat. Sie sind die regionalen Anlaufstellen des Ver-
bandes und ihnen kommen seit Verländerung der 
Wohnbauförderung 1988 / 89 verstärkt die Aufgaben 
einer WGG-kompatiblen Gestaltung der jeweiligen 
Landeswohnbauförderungen zu.

Als Generalversammlung fungiert der einmal 
jährlich abgehaltene „Verbandstag”, der sich aus 
den Vertretern aller Mitgliedsunternehmen zusam-
mensetzt. Diese wählen alle drei Jahre die ehren-
amtlichen Verbandsorgane: den Verbandsvorstand 
( Verbandsobmann und Verbandsobmann-Stellver-
treter sowie zwei weitere Mitglieder ) und den Ver-
bandsaufsichtsrat ( 12 Mitglieder ).  

M it Wiedererrichtung der Republik Österreich 
im April 1945 waren die gemeinnützigen 

Bauvereinigungen noch in zwei „baugenossen-
schaftlichen Prüfungsverbänden“ organisiert, die 
unter öffentlicher Verwaltung standen: Der „Ver-
band donauländischer Wohnungsunternehmen 
( Baugenossenschaften und -Gesellschaften ) e.V.“ 
mit dem Sitz in Wien und der „Verband alpenländi-
scher Wohnungsunternehmen ( Baugenossenschaf-
ten und -Gesellschaften )“ mit dem Sitz in Graz, bei-
de gegründet 1938, hatten den am 9. Juni 1938 
zwangsaufgelösten Zentralverband der gemeinnüt-
zigen Bauvereinigungen ersetzt. Ihr Wirkungsbe-
reich erstreckte sich – in damaliger Diktion – auf 
das Gebiet der Gaue Oberdonau, Niederdonau und 
Wien, respektive Steiermark, Kärnten, Salzburg 
und Tirol. 

Im „Donauländischen Verband“, der seinen Ver-
einsnamen auf „Österreichischer Verband gemein-
nütziger Wohnungsvereinigungen in Wien“ geän-
dert hatte, wurde im August 1946 ein provisorischer 
Verbandvorstand – bestehend aus dem öffentlichen 
Verwalter Dr. Heinz Huber sowie Dr. Karl Putz und 
Rudolf Maschl – bestellt und damit der Grundstein 
der heutigen Verbandsorganisation gelegt. Am 9. 
November 1946 wurde im Festsaal der Wiener Han-
delskammer eine Arbeitstagung der gemeinnüt-
zigen Wohnungsvereinigungen abgehalten. Diese 
Tagung zeigte, dass der Verband während der Zeit 
der öffentlichen Verwaltung wieder neu organisiert 
und schlagkräftig aktiviert worden und sowohl in 
der Revision als der Interessenvertretung zu einem 
geeigneten Instrument der gemeinnützigen Woh-
nungswirtschaft in Österreich geworden war. Am 
17. September 1947 hielt der „Verband alpenländi-
scher Wohnungsunternehmen“ in Wien einen Ver-
bandstag ab, der einstimmig die Liquidation dieses 
Verbandes und die Überführung seines Vermögens 
in den „Österreichischen Verband gemeinnütziger 
Wohnungsvereinigungen“ beschloss. Anschließend 
erfolgte die Aufnahme der Mitglieder des aufgelös-
ten Verbandes in den Österreichischen Verband. Für 
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diesen wurden weiters neue Verbandssatzungen 
und die derzeitige Firmenbezeichnung einstimmig 
beschlossen. Somit war der „Österreichische Ver-
band gemeinnütziger Bauvereinigungen“ alleiniger 
Prüfungs- und Interessensverband aller gemein-
nützigen Wohnungsvereinigungen in Österreich 
geworden. Die Revisionsbefugnis für alle dem Ver-
band angehörenden Genossenschaften wurde vom 
Bundesministerium für Inneres erteilt. Die Prüfung 
der Gemeinnützigen Wohnungsvereinigungen in 
anderer Rechtsform erfolgte auf Grund der Bestim-
mungen des § 26 des Wohnungsgemeinnützigkeits-
gesetzes 1940, welche jedoch gleichzeitig auch eine 
Grundlage für die Prüfung gemeinnütziger Woh-
nungsgenossenschaften darstellte.

Den grundlegenden Rechtsrahmen der Gemein-
nützigen bildete das Gesetz über die Gemeinnützig-
keit im Wohnungswesen – Wohnungsgemeinnüt-
zigkeitsgesetz – ( WGG ) vom 29.2.19401 sowie die 
Durchführungsverordnung hierzu ( WGGDV ) vom 
23.7.19402, die durch Verordnung des Reichsarbeits-
ministers vom 15.4.19403 in Österreich eingeführt 
worden waren und – austrifiziert – in ihren wesent-
lichen Bestimmungen bis 1979 galten. 

Abgelöst wurde es durch das Bundesgesetz vom 
8. März 1979 über die Gemeinnützigkeit im Woh-
nungswesen ( Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz –  
WGG )4, das seither rund 30 Mal novelliert wurde.5 

Operativ ergänzt wird es durch vier Verordnun-
gen6, nämlich zu den Prüfungsrichtlinien, den Ent-
geltrichtlinien, den Gebarungsrichtlinien und der 
Bilanzgliederung.

Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz umfasst 
sowohl organisationsrechtliche wie revisionsrecht-
liche Bestimmungen als auch wohnzivilrechtliche 
Regulierungen, die von gemeinnützigen Bauverei-
nigungen anzuwenden sind.

Gemäß § 1 der Verbandssatzung ist der Verband 
Prüfungsverband im Sinne des Genossenschafts-
revisionsgesetzes und des Wohnungsgemeinnüt-
zigkeitsgesetzes. Die 1946 äußerst bescheidene 
Prüfungstätigkeit mit vier im Einsatz stehenden 
Prüfern konnte in sieben Jahrzehnten zu einer fach-
lich versierten und mit 30 unabhängigen Revisoren 
und 21 Prüfungsassistenten schlagkräftigen Prü-
fungsorganisation ausgebaut werden. 1998 wurde, 
bedingt durch den ansteigenden Platzmangel, die 
organisatorische Entflechtung der Revision und 
der Interessensvertretung durch die Auslagerung 

der Revisionstätigkeit in ein nahegelegenes Büro in 
der Mahlerstraße vollzogen und die Funktion der 
Koordinatoren als Bindeglied zwischen dem eben-
falls neu eingeführten Revisionsvorstand ( vorher 
Prüfungsdienstleiter ) und dem einzelnen Revisor 
eingeführt. Zur Klärung grundsätzlicher Fragen der 
Revision wird seit 1998 ein Fachbeirat für Revisions-
fragen herangezogen.

Der Ursprung der genossenschaftlichen Revision 
lag in der Frühzeit der Genossenschaften in der 2. 
Hälfte des 19. Jahrhundert, in der diese überwie-
gend auf ehrenamtlicher Leitung und Mitarbeit 
aufgebaut waren, wobei mitunter das wirtschaft-
liche Know how zu kurz kam. Daraus ergab sich 
das Verlangen nach einer sachverständigen Revisi-
on sowie fachkundiger Beratung und es lag nahe, 
diese Aufgaben durch von den Genossenschaften 
selbst geschaffene Organisationen durchführen zu 
lassen, nämlich durch die schon frühzeitig durch 
Zusammenschluss von Genossenschaften gegrün-
deten Verbände. Die Revisionen wurden vorerst auf 
freiwilliger Basis durchgeführt, erst später wurde 
in Österreich die genossenschaftliche Pflichtrevisi-
on eingeführt7.  Es muss als besonderer Erfolg der 
genossenschaftlichen Bestrebungen bezeichnet 
werden, dass ihre Revision den durch Zusammen-
schluss gegründeten Verbänden übertragen wurde 
und nicht irgendwelchen staatlichen Stellen. Durch 
die Genossenschaftsnovellen 1934 und 1936 wur-
de in Österreich der Verbandszwang, die Pflicht-
zugehörigkeit für alle Genossenschaften zu einem 
Verband, eingeführt. Sie werden in das Genossen-
schaftsregister beim zuständigen Gericht nur dann 
eingetragen, wenn ein Revisionsverband sich zu ih-
rer Aufnahme und Revision bereiterklärt. 

Mit dem Genossenschaftsrevisionsgesetz 19978 

wurde ein entscheidender Schritt zur Anpassung 
der Prüfung an europäische und internationale 
Standards gesetzt, der in der Folge ständig weiter-
entwickelt wurde ( siehe Kapitel „Revision“ ).

Die Anzahl der Mitglieder des Verbandes stieg 
von ursprünglich 141 im Gründungsjahr zunächst 
in der Wiederaufbauphase auf über 350 an, verrin-
gerte sich in Folge aber vor allem durch zahlreiche 
Fusionen, aber auch vereinzelt Insolvenzen und /
oder Entziehungen der Gemeinnützigkeit sowie 
durch Ausscheiden aus dem WGG der 5 Bundes-
gesellschaften (wohingegen die Landesgesellschaf-
ten mit ihren 45.000 Wohnungen durch Opting-in 
den Status der Gemeinnützigkeit behielten) auf 

1 RGBl. I S. 438
2 RGBl. I S. 1012
3 RGBl. I S. 658
4 BGBl. Nr. 139/1979 idF 
5 In der Fassung des BGBl. I Nr. 157/2015
6 PRVO, StF: BGBl. 521/1979 zuletzt geändert  
BGBl. II Nr. 348/2003; ERVO, StF: BGBl.  
924/1994 zuletzt geändert BGBL. II Nr. 90/2013;  
GRVO, StF: BGBl. 523/1979 zuletzt geändert  
BGBl. II Nr. 109/2007; BGVO, BGBl. II Nr.  
157/1997

7 Gesetz vom 10.6. 1903, RGBl. Nr. 133,  
betreffend die Revision der Erwerbs- und  
Wirtschaftschaftsgenossenschaften;  
in Deutschland durch das  
Genossenschaftsgesetz von 1889
8 BGBl. I Nr. 127/1997
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Vor 2004 bewegte sich die Mitgliederzahl des Ver-
bandsvorstandes im zweistelligen Bereich, sodass 
zur Führung der laufenden Geschäfte die Verbands-
leitung – bestehend aus dem Verbandsobmann, 
seinen beiden Stellvertretern und fünf weiteren 
gewählten Vorstandsmitgliedern unter Beiziehung 
des Aufsichtsratsvorsitzenden – betraut war.

Seit der Satzungsreform 2004 entsenden die Lan-
desgruppen – entsprechend der Größe ihres Verwal-
tungsbestandes jeweils auf drei Jahre – insgesamt 
53 Mitglieder in die Delegiertenversammlung, die 
den Revisionsvorstand sowie einen Fachbeirat für 
Revisionsfragen wählt und den Verbandsdirektor 
bestellt. Der Delegiertenversammlung obliegt u.a. 
die Beratung des Verbandsvorstandes in Fragen der 
Interessensvertretung, die Kommunikation zwi-
schen den Landesgruppen und Verbandsorganen 
und die Erstellung des Wahlvorschlages für den 
Verbandsvorstand und Verbandsaufsichtsrat sowie 
die Beschlussfassung über die Rechnungslegung 
des Verbandes.

Der Verbandsvorstand besteht nunmehr aus dem 
Verbandsobmann, seinem Stellvertreter und zwei 
weiteren gewählten Mitgliedern. Er vollzieht die 
Interessensvertretung, in bedeutsamen Fragen in 
Abstimmung mit der Delegiertenversammlung. Der 
Verbandsvorstand kann auch Arbeitsausschüsse zur 
Behandlung für die gemeinnützige Wohnungswirt-
schaft bedeutsamer Themenbereiche einsetzen. Als 
fachliche Beratung des Verbandsvorstandes sind 
derzeit regelmäßig der Prüfungsausschuss, der 
Wohnrechtsausschuss und der Technische Aus-
schuss im Einsatz.

Die Abwicklung der laufenden Geschäfte und 
die Vertretung des Verbandsvorstandes obliegt dem 
hauptberuflichen Verbandsdirektor, in Fragen der 
Revision in Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden 
des Revisionsvorstandes.

Im für die Kontrolle zuständigen Verbandsauf-
sichtsrat muss jede Landesgruppe durch ein Mit-
glied vertreten sein. Der Vorsitzende und sein Stell-
vertreter sind berechtigt, an den Sitzungen des 
Vorstandes teilzunehmen. 

Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder des 
Verbandes müssen dem Vorstand oder Aufsichtsrat 
einer gemeinnützigen Bauvereinigung angehören 
oder Geschäftsführer einer solchen sein.

2 2 2 3

Die Kosten des Prüfungsdienstes werden durch 
Prüfungsgebühren gedeckt, die sich – ähnlich wie 
bei privaten Wirtschaftsprüfern – aus Bilanzsum-
me und Prüfungsdauer ergeben. Eine Reform 2004 
sollte adäquate Prüfungsgebühren sichern, sodass 
die Revision nicht durch Mitgliedsbeiträge „quer-
subventioniert“ werden muss.

Für seine sonstigen Aufgaben hebt der Verband 
Mitgliedsbeiträge ein. Diese richten sich nach der 
Anzahl der Wohnungen, die von den jeweiligen 
Mitgliedsunternehmen verwaltet werden. Zusätz-
lich werden leistungsbezogene Kostenersätze für 
Schulung, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit ein-
gehoben. Aufgrund der Erträge aus der Dienstleis-
tungserbringung in den Bereichen Revision und In-
teressenvertretung sowie einer extrem sparsamen 
Gestion konnten diese Kostenersätze seit 2004 un-
verändert gehalten werden, obwohl der hohe Per-
sonalkostenanteil durch die jährlichen kollektiv-
vertraglichen Erhöhungen eine dementsprechende 
Steigerung erfahren hat.

Der Verband wird satzungsgemäß durch den 
Verbandsobmann ( geschäftsführender Obmann ), 
bei dessen Verhinderung durch den Verbandsob-
mann-Stellvertreter oder durch den Verbandsdirek-
tor, soweit dieser durch die Geschäftsordnung oder 
durch den Verbandsobmann ( geschäftsführenden 
Obmann ) dazu ermächtigt wurde, vertreten. Das-
selbe gilt für das Recht zur Unterfertigung von Aus-
fertigungen, Bekanntmachungen und Beschlüssen 
des Verbandes. In allen die Revisionstätigkeit betref-
fenden Angelegenheiten wird der Verband durch 
den Vorsitzenden des Revisionsvorstandes und den 
Verbandsdirektor gemeinsam vertreten. In diesen 
Angelegenheiten ist der Zusatz „Revisionsverband“ 
zum Verbandsnamen zu verwenden.

In Österreich gibt es 14 genossenschaftliche Re-
visionsverbände, nämlich die Österreichischen 
Raiffeisenverbände ( ein Bundes- und neun Landes-
verbände ) für das gesamte landwirtschaftliche Ge-
nossenschaftswesen und Kreditgenossenschaften, 
den Österreichischen Genossenschaftsverband für 
das gewerbliche Genossenschaftswesen und für 
weitere Kreditgenossenschaften ( Volksbanken ), 
den Konsumverband für die Österreichischen Kon-
sumgenossenschaften, einen kleinen regionalen 
Verband in Kärnten und unseren Verband. Wäh-
rend bei den anderen genannten österreichischen 
Genossenschaftsverbänden nur Genossenschaften 
Mitglieder sind, zählt der Verband gemeinnützi-

ger Bauvereinigungen nicht nur Genossenschaften, 
sondern auch gemeinnützige Bauvereinigungen in 
der Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung und der Aktiengesellschaft ( bis zum WGG 
1979 auch des Vereins ), soweit sie eben von den 
Landesregierungen gemäß den Bestimmungen des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes als gemein-
nützige Bauvereinigungen anerkannt sind, zu sei-
nen Mitgliedern. 

A U F G A B E N  D E S  V E R B A N D E S

A ls Interessensvertretung ist der Verband zu-
ständig für Gesetzes-Initiativen, Begutach-

tung von Gesetzesvorlagen, Mitwirkung in Gremi-
en und Arbeitskreisen, Öffentlichkeitsarbeit, 
Schulung und Weiterbildung, sowie für Informati-
on und Beratung der Mitgliedsunternehmen. Die 
Ergebnisse interner Diskussionen und Meinungsbil-
dungsprozesse zu aktuellen Herausforderungen ha-
ben in der Vergangenheit vielfach Eingang in vom 
Verbandstag verabschiedete Resolutionen gefun-
den.9

Das intensive Einbringen der Anliegen der ge-
meinnützigen Wohnungswirtschaft in den Gesetz-
werdungsprozess gehört zu den Hauptaufgaben der 
Interessensvertretung des Verbandes, was sich auch 
in ausführlichen Stellungnahmen und Vorschlägen 
niederschlägt. Aber auch umgekehrt ist der Ver-
band mit seiner Expertise für Verwaltung und Poli-
tik ein wichtiger Ansprechpartner.

Die gesetzlich festgelegten Anhörungsrechte10  
im Verfahren bei Aufsichtsbehörden, aber auch bei 
Erlassung von Verordnungen und Aufgaben11 zählen 
ebenfalls zu den Aufgaben des Verbandes.

Mit der Europäisierung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen für die Geschäftstätigkeit gemeinnüt-
ziger Bauvereinigungen erweiterte sich auch die 
Interessensvertretungstätigkeit des Verbandes.

Der Verband konzentriert sich hier vor allem auf 
die Mitarbeit in zwei Organisationen: HOUSING Eu-
rope – die europäische Föderation von öffentlichen, 
genossenschaftlichen und sozialen Wohnungsun-
ternehmen in Europa – bündelt die Interessen ih-
rer Mitglieder auf Ebene der EU und fungiert wei-
ters als Plattform des Informationstransfers im 
gesamteuropäischen Rahmen. Der Internationale 
Genossenschaftsverband ( ICA ) mit seiner Spezial- 

organisation für Wohnen „ica-housing” sieht seine 
Aufgabe vor allem in der internationalen Kooperati-
on von landesweit agierenden Dachorganisationen 
der Genossenschaften und der Unterstützung von 
Aktivitäten zur zeitgemäßen Umsetzung genossen-
schaftlicher Prinzipien.

Mit dem schweizerischen und dem deutschen 
Verband ( auch nach Aufhebung des WGG in 
Deutschland ) werden enge Kontakte gepflegt und 
auch inhaltlich immer wieder eng zusammengear-
beitet, wie zuletzt in der Frage zur Kostensenkung 
im Baugeschehen ( Neubau und Sanierung ). 

Die Gebarungsrichtlinienverordnung ( GRVO )12 
sieht auch einen Schulungsauftrag des Verbandes 
vor, dem der Verband in regelmäßigen Seminarrei-
hen in ganz Österreich für seine Mitglieder zu den 
verschiedenen für gemeinnützige Bauvereinigun-
gen spezifischen Themenbereichen nachkommt.

Zur regelmäßigen Information der Verbandsmit-
glieder und der Öffentlichkeit bedient sich der Ver-
band einer Palette zielgruppenspezifischer Medien, 
darunter etwa die Verbandszeitschrift Wohnen 
Plus und der elektronisch verbreitete „Newsletter“. 
Die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes besteht in 
Stellungnahmen von Vertretern des Verbandes ins-
besondere des Verbandsobmannes zu aktuellen Fra-
gen der österreichischen Wohnungswirtschaft, wo-
bei es immer wieder gelingt, Themen zu forcieren, 
die in der Folge breite politische Resonanz gewin-
nen, wie z.B. seit 2013 das Problem der zu hohen 
Standards und Anforderungen im Wohnbau, die 
leistbaren Wohnbau tendenziell verunmöglichen.

In der jährlichen Bilanzpressekonferenz des Ver-
bandes wird der Öffentlichkeit ein wirtschaftlicher 
Überblick über die gesamte Branche der gemeinnüt-
zigen Wohnungswirtschaft geliefert, die über die 
vergangenen Fertigstellungszahlen und Bauprogno-
sen hinaus ein weites Feld an Informationen bietet. 
Diese Daten werden vom Wohnwirtschaftlichen 
Referat des Verbandes erstellt, das sie über die Prüf-
berichte und standardisierte eigene Erhebungen bei 

9 So z.B. 1999 die Forderung nach Abschaffung 
des unzeitgemäßen Hausbesorgergesetzes
10 WGG, §§ 5 Abs. 2, 7 Abs. 4c, 7 Abs. 6a, 13 Abs. 3, 
14 Abs. 5b, 14d Abs. 3, 23 Abs. 5, 24 Abs. 2, 33  
Abs. 2 
11 z.B. § 28 WGG
12 Siehe § 3 Abs. 2 GRVO
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den Mitgliedern gewinnt, aggregiert und analysiert. 
Diese Daten und Studien zu wohnwirtschaftlichen 
Fragestellungen werden auch von politischen Ent-
scheidungsträgern als treffsichere Information und 
Ausgangspunkt von Initiativen verwendet. 

Die seit vielen Jahren bewährte Praxis der Ver-
lautbarung wohnwirtschaftlicher Werte – wie z.B. 
die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge oder die 
Verwaltungskostenpauschalen – durch den Verband 
( berechnet vom Wohnwirtschaftlichen Referat ) 
wurde in der WGG-Novelle 2016 sogar durch eine 
diesbezügliche Verordnungsermächtigung gewür-
digt.

Innerhalb des Verbandes hat sich ein Arbeitge-
berverein ( AGV ) konstituiert, der die jährlichen 
Gehaltsrunden für die Angestellten der gemeinnüt-
zigen Wohnungswirtschaft mit der Gewerkschaft 
der Privatangestellten abwickelt. Die Mitgliedschaft 
dazu ist freiwillig, aber fast alle gemeinnützigen 
Bauvereinigungen mit Angestellten sind dabei. 
Dem Arbeitgeberverein wurde vom Obersten Ge-
richtshof ( OGH )13 die Kollektivvertragsfähigkeit für 
alle Arbeitnehmer ( auch Hausbetreuer ) konstatiert, 
deren Dienstgeber Mitglieder des AGV sind. Für die 
Angestellten gibt es seit 1964 einen eigenen Kollek-
tivvertrag, der laufend angepasst wird. 

Die Tätigkeit des Verbandes wird seit seiner Ein-
stufung als „großer Verein“ durch das Vereinsge-
setz 2002 bezüglich qualifizierter Rechnungsle-
gung und Gebarung von einem Wirtschaftsprüfer, 
der auf Antrag des Aufsichtsrates von der Delegier-
tenversammlung bestellt wird, jährlich geprüft. 

Die personelle Besetzung der Spitzenpositionen 
des Verbandes war geprägt von Kontinuität. In 70 
Jahren führten fünf Obmänner den Verband, stan-
den fünf Personen an der Spitze des Aufsichtsrates, 
waren zur Leitung der Verbandsgeschäfte „nur“ 
drei Verbandsdirektoren tätig.    

VE R BA N DS O B M A N N 

1945 – 1947  Dr. Heinz Huber, öffentlicher Verwalter
10. August 1946  Provisorischer Verbandsvorstand:  
 Dr. Heinz Huber, Dr. Karl Putz, Rudolf Maschl
1947 – 1952  Dr. Heinz Huber, Verbandsobmann
1952 – 1961  LR Alois Heinz
1961 – 1976  Dr. Anton Kimml
1976 – 1992  Dr. Alfred Holoubek
1992 – dato  Prof. Mag. Karl Wurm

AU FS I C HTS R ATS -VO RS IT Z E N D E R 

1947 – 1950 NR Max Eibegger
1950 – 1953 Jakob Sereinigg
1953 – 1977 Dr. Albert Schöpf
1977 – 1995 Josef Klemen
1995 – 2016 Prof. Dr. Klaus Lugger
Ab 6/2016 Prof. Dipl.Ing. Michael Pech

VE R BA N DS D I R E K TO R 

1946 – 1962 Dr. Walter Tenschert
1962 – 1982 Dr. Erhard Weinberger
1982 – 2016 Theodor Österreicher

PRÜ F U N G S D I E N S TLE ITE R 
A B 1998 VO RS IT Z E N D E R D E S R E VI S I O N S VO RS TA N D E S

1955 – 1969 Dkfm. Otto Ertlbauer
1969 – 1977 Dkfm. Dr. Horst Oberhofer
1977 – 2004 Dkfm. Bernd Scherz
2004 – 2015 WP Mag. Bernhard Obereder
2015 – dato WP Mag. Stephan Bauer

13 9 Ob 43/05x vom 16.12.2005 
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ie Wohnungsgemeinnützigkeit hatte in der 
Vergangenheit und hat in der Gegenwart in 

vielerlei Hinsicht eine Fülle von Facetten. Die Idee 
einer Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen ist je-
denfalls älter als 150 Jahre und wird, unabhängig 
von Grad und Ausmaß staatlicher Interventionen, 
auch weit in das Morgen reichen.2 

3    S Z E N E N  E I N E R  W O H N U N G S G E M E I N N Ü T Z I G K E I T S Z E N E N  E I N E R  W O H N U N G S G E M E I N N Ü T Z I G K E I T    3
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E N T W I C K L U N G

owohl in Berlin als auch in Wien war es zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts bekanntermaßen 

nicht unüblich, dass „dem armen Miethsmann eine 
elende ungesunde Spelunke zu fast unerschwingli-
chem Wucherpreis“3  angeboten worden ist. Schon 
1848 haben daher altruistische und / oder kluge 
Menschen4  in Berlin die Gründung einer „Berliner 
gemeinnützigen Baugesellschaft“ durchgesetzt. In 
Wien hat man rund zwanzig Jahre später mit der 
„Wiener gemeinnützigen Bau-Gesellschaft“5 nachge-
zogen. 

Erstmals sind dergestalt Unternehmen am 
deutschsprachigen Wohnungsmarkt aufgetreten, 
die sich mit dem Adjektiv „gemeinnützig“ im Fir-
mennamen, eine sozial orientierte Wohnbautä-
tigkeit in einem sich rasant entwickelnden städti-
schen Umfeld zur Zielsetzung machten.

Die erste Vorläuferbestimmung zur Wohnungs-
gemeinnützigkeit in Österreich findet sich im Woh-
nungsfürsorgefonds 1910, der Gelder an öffentliche 
Körperschaften und gemeinnützige Bauvereinigun-
gen „zum Zwecke des Baus von Kleinwohnungen” 
vergab und die Anerkennung von „gemeinnützigen” 
Bauvereinigungen mit der Aufnahme der Dividen-
denbeschränkung von 5 % und der Vermögens-
bindung in die Statuten junktimierte.6 Die erste 
gesetzliche Kodifikation des „Wohnungsgemein-
nützigkeitsrechts“ im deutschsprachigen Raum 
erfolgte in der Weimarer Republik.7 Einem nach 
damaliger Diktion: „Gesetzgebungswerk von wei-
testtragender Bedeutung“8. Tatsächlich waren dar-
in9 bereits alle Elemente der modernen Wohnungs-
gemeinnützigkeit enthalten.10   

Mit dem „Gesetz über die Gemeinnützigkeit im 
Wohnungswesen … vom 29. Feber 1940“11 wurden 
einerseits nur die bereits kodifizierten, gemein-
nützigkeitsrechtlichen Grundsätze differenzierter 
ausgefeilt, andererseits aber nach nationalsozialis-
tischem Gedankengut umformuliert. Mit Verord-
nung vom 15. April 194012 ist das neue Recht u.a. in 
Österreich13 eingeführt worden.

In einer entnazifizierten Fassung ist das WGG14 

aus 1940 in den Rechtsbestand der II. Republik über-
nommen worden15 und war bis zum Inkrafttreten 
des mit 8. März 1979 im Nationalrat beschlossenen, 
noch heute geltenden WGG16 Teil der österreichi-
schen Rechtsordnung.

B E S T A N D S A U F N A H M E

ie in der BRD im Verhältnis zu Österreich 
auch nach dem 2. Weltkrieg und der Erlas-

sung des ( österreichischen ) WGG in der Grundten-
denz gleichlaufende wohnungsgemeinnützigkeits-
rechtliche Ausrichtung fand mit der Aufhebung des 
( deutschen ) WGG mit Wirkung vom 1. Jänner 1990 
ein jähes Ende.17   

Das mit 31. März 1979 in Kraft getretene, „austri-
fizierte“ WGG hat in den 37 Jahren seither hingegen 
31 mehr oder weniger bedeutsame Novellierungen 
erfahren. 

Beginnend mit einer Novellierung des WGG im 
Rahmen des WFG 198418, sind insbes. mit den fol-
genden drei Wohnrechtsänderungsgesetzen19 bis 
heute letztlich konsequent zwei Zielrichtungen ver-
folgt worden:  

Einerseits eine Anpassung an geänderte woh-
nungspolitische Herausforderungen sowie eine 
schrittweise und partielle Modifikation des streng 
objektbezogenen Kostendeckungsgrundsatzes - mit 
dem Ziel einer Stärkung der unternehmerischen 
Gestion.20 Andererseits ein dichteres „Knüpfen“ 
des gemeinnützigkeitsrechtlichen Vermögensbin-
dungsprinzips, um das praktisch stiftungsartig 
gebundene Kapital im wohnungswirtschaftlichen 
Kreislauf zu erhalten und dessen Einsatz zugunsten 
zukünftiger Wohnungsnachfrager zu sichern. 

Mit der Wohnrechtsnovelle 199921 wurden, neben 
einer Vielzahl von formalrechtlichen Anpassungen, 
vor allem Akzente im Wohnungsbestand gesetzt. 
Der Bogen reicht bspw. von einer „Deckelung“ der 
Entgelte im Altbestand22 bis hin zur Einführung 
einer Verzinsung der Erhaltungs- und Verbesse-
rungsbeiträge. Die Fülle von überaus detaillierten, 
unter dem Titel „Wohnkostensenkung“ erlassenen, 
streng auf Kostendeckung und Objektbezogenheit 
ausgerichteten Neuregelungen standen allerdings 
auch eine Reihe deregulierender Maßnahmen23 so-
wie ein verstärkter Schutz der gemeinnützigen Ver-
mögensbindung24 gegenüber. 

Nur zehn Monate danach ist mit 1. Juli 2000 ein 
ganzes Paket an Änderungen im Rahmen der Wohn-
rechtsnovelle 200025 in Kraft getreten. Die Neure-
gelungen reichen von einer Flexibilisierung des 
genehmigungsfreien  Geschäftskreises zugunsten 

„wohnungsbezogener“ Dienstleistungen, wohnzivil-

rechtlichen Erleichterungen bei der Durchführung 
von Sanierungen und Contracting-Modellen bis hin 
zu einer gänzlichen Neufassung des Normenkom-
plexes rd. um die Mieter-Einmalzahlungen sowie ei-
ner erleichterten, nachträglichen Begründung von 
Wohnungseigentum. 

Das wohnrechtliche Stakkato hat mit der Wohn-
rechtsnovelle 200226 seine Fortsetzung gefunden, 
die neben einer Verschärfung der Reinvestitions-
pflicht für gemeinnützig gebundenes Kapital und 
einer weiteren Deregulierung für gewerbliche 
Töchter27 vor allem die Preisbildung bei der nach-
träglichen Wohnungseigentums-Begründung an 
gemeinnützigen Mietwohnungen auf eine völlig 
neue rechtliche Basis28 gestellt hat. 

Die Wohnrechtsnovelle 200629 hatte zwei Haupt-
zielrichtungen: Einerseits eine möglichst deckungs-
gleiche Übernahme der im MRG getroffenen Neu-
regelungen iZm einer rigideren Definition der 

1 Titel in Anlehnung an das Filmdrama „Szenen 
einer Ehe“ von Ingmar Bergman aus dem Jahr 
1973. 
2 63% aller ÖsterreicherInnen meinen nach 
einer Gallup-Untersuchung aus 2016, dass die 
Bedeutung des gemeinnützigen Wohnbaus in 
Österreich steigen wird, 24% glauben: gleich-
bleibend und nur 7% gehen von einem Sinken 
aus. Die Gemeinnützigen in Österreich haben 
seit ihrem Bestehen eine Stadt in der Größe 
von knapp ganz Wien gebaut und bauen mit 
rd 15.000 Wohnungen jedes Jahr eine Stadt im 
Ausmaß von Wiener Neustadt. Am 11. April 2016 
ist in Tirol die Übergabe der 1.000.000-sten 
gemeinnützig errichteten Wohnung gefeiert 
worden.
3 Verband Berliner Wohnungsbaugenossen-
schaften und –gesellschaften (Hrsg.): Geschichte 
der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft in 
Berlin, Berlin 1957, S. 24 ff.
4 Unter den Erst-Aktionären fanden sich neben 
Mitgliedern des preußischen Königshauses u.a. 
Bankiers, Versicherungen, die evangelische und 
die katholische Kirche, mehrere Freimaurer-Lo-
gen aber auch verschiedene Handwerksmeister. 
Siehe FN 3.
5 Ludl, Herbert: Gemeinnützige Wohnbauge-
nossenschaften, in: Kemmetmüller/Schmidt 
(Hrsg.): Genossenschaftliche Kooperationspra-
xis, Wien 1998, S. 233.
6 RGBl., Nr. 242/1910
7 Verordnung des Reichspräsidenten (Paul 
von Hindenburg) zur Sicherung von Wirtschaft 
und Finanzen vom 1. Dezember 1930, RGBl. Nr. 
47/1930.
8 Koppe, Fritz: Die neue Notverordnung vom 1. 
Dezember 1930, Berlin 1930, Vorwort.
9 Siehe den siebenten Teil der Notverordnung: 
„Wohnungswirtschaft“, Kap. III: „Gemeinnützig-
keit von Wohnungsunternehmen“.
10 Anerkennungserfordernisse (§§ 1 bis 3), Unab-
hängigkeit von Angehörigen des Baugewerbes 
(§ 4), fokussierter Personenkreis (§ 5), Geschäfts-
kreis (§ 6), modifizierte Kostendeckung iS einer 
„Angemessenheit“  (§ 7), Vermögensbindung (§§ 
8, 9 und 11), Übergangsrecht (§ 10), Wirtschaft-
lichkeit und Zuverlässigkeit der Verwaltung (§§ 
12 und 13), Revisionspflicht (§ 14), Bedarfsvor-
aussetzung (§ 15), Verfahren und Zuständigkeit 
zur Anerkennung (§§ 16 bis 19 und 21), Laufende 
Aufsicht (§ 20) und Strafbestimmungen (§ 22).
11 RGBl. I S. 438.
12 RGBl. I S. 658.
13 Damals „Reichsgaue der Ostmark“.
14 Samt WGGDV, deutsches RGBl. I S. 1012.
15 Rechts-Überleitungsgesetz vom 1. Mai 1945, 
StGBl. Nr. 6/1945.
16 BGBl. Nr. 139/1979.

17   Vgl. Galonska, Jürgen/Kühne-Büning, 
Lidwina: Ehemals gemeinnützige Wohnungsun-
ternehmen, in: Kühne-Büning, Lidwina/Heuer, 
Jürgen (Hrsg.): Grundlagen der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft, Frankfurt/Main, 1994, S. 
85 ff.
18   BGBl. Nr. 482.
19   1. WÄG, BGBl. Nr. 340/1987; 2. WÄG, BGBl. Nr. 
68/1991; 3. WÄG, BGBl. Nr. 800/1993.
20   Z.B. Einführung eines einheitlichen Erhal-
tungs- und Verbesserungsbeitrages, Modell der 
dynamischen Kostendeckung, Möglichkeit der 
Wiedervermietung zu Kategoriemietzinsen bzw. 
zu einem angemessenen Entgelt etc.  
21   WRN 1999, BGBl. I Nr. 147.
22   Bei Wiedervermietung sowie bei „entschul-
deten Wohnungen“.
23   Vor allem rd. um die Verwaltung und den 
Erwerb von nicht gemeinnützigen Objekten.
24   Etwa iZm mit der Entziehung des Gemein-
nützigkeitsstatus.
25   WRN 2000, BGBl. I Nr. 36.
26   WRN 2002, BGBl. I Nr. 162/2001.
27   Grundsätzliche Möglichkeit der Geschäfts-
kreiserweiterung auch in Richtung Mittel-/Ost-
europa sowie zugunsten regionaler EU-Koope-
rationen.
28   Anstelle einer gerichtlichen Preisermittlung 
flexiblere, aus Käufersicht tendenziell preismin-
dernde Fixpreise.
29   WRN 2006, BGBl. I Nr. 124.
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„Bewohnergefährdung“ im Bereich der Erhaltungs-
pflichten des Vermieters30 und eine Erweiterung 
des Kataloges ersatzfähiger Mieterinvestitionen31  
sowie andererseits und vor allem eine Schaffung 
eines stringenten Abrechnungs- und Bewirtschaf-
tungssystems für sogenannte „Mischobjekte“.32

Im Rahmen einer „kleinen“ Wohnrechtsnovelle 
200933 wurde u.a. klargestellt, dass – wie bei allen 
nicht gemeinnützigen Bauträgern, Vermietern und 
Verwaltern auch – nur solche GBV Energieausweise 
ausstellen dürfen, die über entsprechend qualifi-
ziertes Personal verfügen.34

2 8 2 9

Mit einer weiteren „kleinen“ WGG-Novelle35 iZm 
dem Zahlungsverzugsgesetz36 wurde die neu gere-
gelte „Mietzinsfälligkeit“ nach MRG37 grundsätz-
lich auch in den Geltungsbereich des WGG über-
nommen.38 

Seit der Wohnrechtsnovelle 201539 sind analog 
zum MRG die GBV für Erhaltung und Reparatur von 
u.a. mitvermieteten Heizthermen und Heißwasser-
boilern zuständig. 

Neben einem Bundesgesetz über die Einrichtung 
einer Wohnbauinvestitionsbank40 und einer Ände-
rung des „WohnbaubankenG“41 erfolgte mit BGBl. I 
Nr. 157 / 2015 die seit 2006 inhaltsreichste WGG-No-
vellierung 2016. Bedeutsame Änderungen sind so-
wohl im wohnzivilrechtlichen Teil42 als auch im 
öffentlichrechtlichen Teil43 normiert worden.

P E R S P E K T I V E N

D ie überwiegend mit 1. Jänner 201644 in Kraft 
getretene jüngste WGG-Novelle ist mit den 

Stimmen der beiden Regierungsfraktionen45 sowie 
der Grünen beschlossen worden. Einzelne Teile der 
Reform, im Besonderen die für die Zukunft der ge-
meinnützigen Wohnungswirtschaft kaum zu un-
terschätzende, ausdrückliche Normierung eines 
Generationenausgleichs im neu eingefügten § 1 
Abs. 3 finden aber zweifelsohne auch in anderen Op-
positionsparteien eine breite Zustimmung.   

Lt. Regierungsvorlage46 werden mit „der aus-
drücklichen Normierung eines Generationenaus-
gleichs“ die Ziele des im WGG „gründenden ge-
meinnützigen Wohnbaus sowie der Gesetzeszweck 
des WGG in knapper und anschaulicher Weise pro-
grammatisch dargestellt“. 

Mit dieser Bestimmung wird daher gleichsam 
präambelhaft einerseits der Gesetzeszweck ( die 
ratio legis ) im Allgemeinen und andererseits im 
Speziellen das „in § 1 und den folgenden Einzelre-
gelungen schon de lege lata vielfach ausgestaltete, 
gemeinnützigkeitsrechtliche Vermögensbindungs-
prinzip … zusammengefasst“47. Fehlentwicklun-
gen, wie sie etwa in der BRD in den 1980-iger Jah-
ren diskutiert und aufgezeigt worden sind, sollen 
dergestalt, im Verbund mit einer Fülle gesetzlicher 

„Nachbesserungen“48 hintangehalten werden. 

In einem durchaus platonischen Sinn49 soll das 
Gemeinwohl fördernde Ganze des gemeinnützigen 
Wohnrechtsregimes auch für zukünftige Woh-
nungsnachfrager deutlich gemacht werden, das 
für die Einzelfälle schon wohnversorgter, „beste-
hender“ Wohnungsnutzer (beati possidentes) eben 
auch bedingt, über eine strenge und reine Kosten-
deckung hinaus, zugunsten „zukünftiger Nutzer“ 
– und eines revolvierenden Einsatzes gemeinnützig 
gebildeten Eigenkapitals im Wohnbau – moderat 
zu den „nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Wirtschaftsführung erwirtschaftete(n) … gesetz-
lich beschränkten Erträgen GBV“50 beizutragen.

 

Wie auch mehrfach u.a. vom Rechnungshof gefor-
dert51, ist sohin erstmals positivrechtlich ausdrück-
lich klargestellt worden, dass GBV die ihnen ge-
setzlich eingeräumten Ertragsmöglichkeiten zum 
Zweck einer nachhaltigen Eigenkapitalbildung52 
grundsätzlich auch nutzen sollen. Ziel ist „die Zur-
verfügungstellung von Wohnraum zu sozialen Be-
dingungen durch GBV“, womit „gewährleistet sein 
soll, dass auch mehrere Generationen von Woh-
nungssuchenden unabhängig von Schwankungen 
des gewerblichen Wohnungsmarkts Wohnraum (iS 
von Volkswohnungswesen53) … zur Verfügung ge-
stellt bekommen“54.

Ein gesellschaftspolitischer Auftrag, der gera-
de in diesen Tagen – 70 Jahre nach Gründung des  
Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bau-
vereinigungen – Revisionsverband – kaum zu hin-
terfragen ist.   

30   Stichworte: Bleirohre und Elektroanlagen.
31   Heiztherme, Wasserboiler etc. 
32   Gemeint sind damit Baulichkeiten, an de-
nen - aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher 
Miet-/Kaufoptionen - nachträglich Wohnungs-
eigentum begründet worden ist, wobei im 
Spannungsfeld zwischen den die GBV (als Teil 
der Eigentümergemeinschaft) verpflichtenden, 
wohnungseigentumsrechtlichen Vorgaben mit 
den WGG-rechtlichen Vermietungsregeln Prob-
lemlösungen gefunden werden mussten. 
33   WRN 2009, BGBl. I Nr. 25/2009.
34   Mit einer sondergewerberechtlichen 
Geschäftskreisregelung wurde zudem sicher-
gestellt, dass eine „befugte und zuverlässige“, 
letztlich für die Bewohner kostengünstigere 
Energieausweis-Ausstellung durch GBV nur für 
solche Objekte erfolgen darf, die auch von einer 
GBV zulässigerweise verwaltet werden. Wie bei 
der Erbringung anderer technischer Leistungen 
auch, ist eine GBV verpflichtet, nur so einen 
Kostenersatz (im Weg über den EVB) zu verrech-
nen, der unter den vergleichbaren Sätzen für 
einschlägige Fachleute liegt.   
35   BGBl. I Nr. 51/2013.
36   ZVG, BGBl. I Nr. 50/2013.
37   § 15 Abs. 3 MRG.
38   Die WGG-Entgeltsbestandteile, die zur 
objektbezogenen Refinanzierung herange-
zogen werden (also Fremd- und Eigenmittel-
komponenten sowie Bauzins) plus EVB plus 
Rücklagenkomponente werden als eine Art 
„WGG-rechtlicher Hauptmietzins“ fingiert, wo-
mit klargestellt werden soll, welches zulässige, 
richtig berechnete und angemessene Entgelt, 
wann zu entrichten ist.
39   WRN 2015, BGBl. I Nr. 100/2015.
40   WBIB - zur Sonderfinanzierung von bundes-
weit  zusätzlich 30.000 Wohnungen mit Hilfe 
von EIB-Mitteln.
41   BG über steuerliche Sondermaßnahmen zur 
Förderung des Wohnbaus, BGBl. Nr. 253/1993, 
womit Wohnbaubanken nunmehr ausdrück-
lich auch die Möglichkeit zur Finanzierung von 
kommunalen Wohninfrastruktur-Maßnahmen 
eingeräumt worden ist.

44   Der Entfall des § 7 Abs. 7 WGG ist am 29. 
Dezember 2015 in Kraft getreten, die §§ 13 Abs. 
6, 14 Abs. 7a, 14d Abs. 2 und 39 Abs. 18 mit 1. Juli 
2016.
45   SPÖ und ÖVP. 
46   RV, 760/NR GP XIV.
47   RV, 760/NR GP XIV.
48   Siehe FN 42.
49   Barta, Heinz: Platons Plädoyer für Gesetzes- 
präambeln. Dargestellt anhand der Arzt-Pati-
ent-Beziehung, in:  Juridikum 2003, 214.
50   Holoubek, Michael: Möglichkeiten und 
Funktionen einer konkreten Ausformulierung 
des Generationenausgleichs im WGG, in: Durch-
schnittliche Betriebsverhältnisse gemeinnüt-
ziger Bauvereinigungen und die Verankerung 
des Generationenausgleichs im WGG, Studie im 
Auftrag des BMWFJ, 2010.
51   Siehe z.B. Bericht des Rechnungshofes, 
Reihe Bund 2009/7, III-73 der Beilagen XXIV. GP, 
S. 77-109.
52   Holoubek: Möglichkeiten und Funktionen 
einer konkreten Ausformulierung des Generati-
onenausgleichs im WGG, aaO.
53   Gem. Art 11 Abs. 1 Z 3 B-VG.
54   Holoubek: Möglichkeiten und Funktionen 
einer konkreten Ausformulierung des Generati-
onenausgleichs im WGG, aaO.

42   Siehe insbes.: §§ 13 Abs. 6, 14 Abs. 7a und 39 
Abs. 18 (Neudefinition einer Art „gemeinnützi-
gen Grundentgelts“), § 14 Abs. 2b (Sanierungs-
vereinbarungen auch mit qualifizierter Mieter-
mehrheit), § 14a (erweiterter Erhaltungsbegriff 
im Inneren der Wohnung), § 14d (Neuregelung 
des EVB-Systems), § 15g (Spekulationsfrist und 
Nachbesserungspflicht bei nachträglich erwor-
benem Wohnungseigentum), § 17b iVm § 14 Abs. 
1 (Entgeltsanpassung bei Um- und Anschlussfi-
nanzierungen sowie Baurechtsverlängerungen) 
etc.
43   Siehe insbes.: § 3 („Zuverlässigkeit“ auch von 
GBV-Eigentümern gefordert, Mindest-Eigenka-
pitalaustattung), § 7 Abs. 4 Z 3 und Abs 4b Z 4 
sowie § 9a Abs. 2 Z 2, Abs. 2a, Abs. 3, Abs. 5 und 
Abs. 6 (Compliance), § 7 Abs. 4c (sofortige Infor-
mationspflicht an Revisionsverband bei allen 
Ausnahmegeschäften),    § 10a Abs. 1 lit c, Abs. 2 
lit a und lit b (Veräußerung ganzer Wohnbauten 
nur mit aufsichtsbehördlicher Zustimmung), § 
10b (aufsichtsbehördliche Zustimmungspflicht 
bei Sitzverlegung), § 15g (Nachbesserungspflicht 
bei nachträglicher Wohnungseigentumsbe-
gründung, Spekulationsfrist), § 24 (Compliance, 
Fit&Proper und Corporate Governance), § 36 
(Geldleistung bei Aberkennung der Gemeinnüt-
zigkeit) etc.  
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D as namenlose Elend der Gegenwart stellt die 
gemeinnützige Wohnungswirtschaft als 

Hauptträger der sozialen Wohnungspolitik in Öster-
reich in den Brennpunkt öffentlich relevanter Ent-
scheidungen. Der über unser Vaterland hinwegge-
zogene Krieg mit all seinen Folgeerscheinungen hat 
auch den Einrichtungen der gemeinnützigen Woh-
nungsvereinigungen tiefe Wunden geschlagen“. So 
pathetisch diese Worte von Heinz Huber, dem ers-
ten Obmann des Verbandes gemeinnütziger Bauver-
einigungen nach Ende des 2. Weltkrieges, heute er-
scheinen mögen, so sehr spiegelt sein 1947 in den 

„Mitteilungen“ des Verbandes veröffentlichter Auf-
ruf aber auch den „Scheideweg“ wider, auf dem sich 
die gemeinnützige Wohnungswirtschaft angesichts 
der Vielzahl an unbewältigten Problemen in den 
ersten Nachkriegsjahren befand. Ob dies die „Behe-
bung und Linderung der herrschenden drückenden 
Wohnungsnot“, die Beseitigung und der Ersatz der 
zerstörten Bausubstanz, die fehlenden Finanzie-
rungsmittel oder der Mangel an Arbeitskräften und 
Baustoffen sowie die ungeklärten Eigentumsver-
hältnisse einer Reihe von in der NS-Ära gegründe-
ten Kapitalgesellschaften waren, der gemeinnützi-
ge Wohnbausektor sah sich nach 1945 einem 
Gemengelage an Herausforderungen von histori-
schem Ausmaß gegenüber. Herausforderungen, de-
ren Bewältigung für den „Weiterbestand der ge-
meinnützigen Wohnungswirtschaft“ ( Verbands- 
obmann Huber )  bereits am 9. November 1946 im 
Mittelpunkt einer Arbeitstagung der gemeinnützi-
gen Wohnungsvereinigungen gestanden sind und 
auch Eingang in eine Resolution des damals noch 
unter öffentlicher Verwaltung stehenden „Österrei-
chischen Verbandes gemeinnütziger Wohnungsver-
einigungen“ gefunden haben. 

Diese Hürden konnten nicht nur überwunden, 
sondern in den darauffolgenden Jahrzehnten ein, 
wie es Verbandsobmann Alfred Holoubek und 
der  Vorsitzende des Verbandsaufsichtsrates, Josef 
Klemen, in der 40-Jahres-Jubiläumsschrift des Ver-
bandes auf den Punkt brachten, „beispielloses Auf-
bauwerk“ vollbracht werden. 1946 verfügte die ge-
meinnützige Wohnungswirtschaft über rd. 60.000 
verwaltete Wohnungen, 1966 betrug der Verwal-
tungsbestand der gemeinnützigen Bauvereinigun-
gen ( GBV ) 250.000 Wohnungen, 1986 waren es be-
reits 550.000 und Anfang 2016 schließlich 882.000 
verwaltete Wohnungen. 

Als mit Bescheid der Vereinsbehörde 1946 ein pro-
visorischer Verbandsvorstand zwecks Neukonstitu-
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ierung des Verbandes eingesetzt wurde, bedeutete 
dies für den gemeinnützigen Wohnbausektor somit 
keine Stunde Null, sondern vielmehr einen Wieder-
beginn oder Neustart unter gewiss wirtschaftlich 
schwierigen Vorzeichen, aber auf neuer demokra-
tischer Grundlage im Rahmen der noch jungen 2. 
Republik. Dabei konnte er auf bereits vorhandene 
Strukturen und Institutionen aufbauen, dessen 
Wurzeln bis in die Monarchie zurückreichen.  

W U R Z E L N

D ie Anfänge gemeinnütziger Bautätigkeit las-
sen sich im Wesentlichen auf drei unter-

schiedliche, parallel laufende Entwicklungen ab 
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. 
Sie können als Reaktion auf die heute kaum mehr 
vorstellbare Wohnungsnot infolge der Industriali-
sierung und der daraus resultierenden sozialen Ver-
änderungen angesehen werden: der genossen-
schaftliche Wohnungsbau, der Werkswohnungsbau 
und der „ausgelagerte“ öffentliche Wohnungsbau.

Wohnungsgenossenschaften sind zweifellos eine 
der ältesten Säulen der Wohnungsgemeinnützigkeit. 
Ihr Entstehungsbild ist kein einheitliches. Es finden 
sich sowohl genossenschaftliche Initiativen von Be-
amten und Angestellten zur eigenen Wohnversor-
gung als auch Selbsthilfe-Bewegungen von Siedlern. 
Während erstere überwiegend von außen angereg-
te und pragmatisch agierende Zweckgemeinschaf-
ten wie etwa die durch den Kaiser-Franz-Josef-Jubi-
läumsfonds geförderten Beamtengenossenschaften 
darstellten, standen bei den anderen sozialreforme-
risch-gemeinschaftliche Modelle der Wohnversor-
gung im Vordergrund. Prominenteste Ausformung 
dieser emanzipatorischen Selbsthilfezusammen-
schlüsse ist hier wohl die Wiener Siedlerbewegung. 
Gemein ist allen Wohnungsgenossenschaften 
aber, jenseits marktwirtschaftlicher Bedingungen 
und staatlicher Organisation Wohnraum kollektiv 
durch ihre Mitglieder zu organisieren und damit 
eine Kooperationsrendite zu schaffen, die durch iso-
lierte Vorgangsweise nicht möglich gewesen wäre. 
Als älteste, heute noch aktive Bauvereinigung aus 
dieser Entwicklungsphase gilt die 1895 gegründete 
Obersteirische Wohnstätten-Genossenschaft reg. 
Gen.m.b.H. 

Dadurch unterscheiden sie sich von der zweiten 
Wurzel der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, 
dem Werks- oder Dienstgeberwohnungsbau. Indus-
triebetriebe und Eisenbahngesellschaften stellten 

als erste Unternehmen im 19. Jahrhundert in grö-
ßerem Umfang Wohnungen für die Arbeiterfami-
lien bereit. Verschiedene Eisenbahngesellschaften 
unterstützten dabei die Gründung von Baugenos-
senschaften. Unternehmenseigene Pensionsfonds 
steuerten Mittel zur Finanzierung der Wohnbauten 
bei und können als Vorläufer der Wohnbauförde-
rung angesehen werden. Da Industriebetriebe und 
hier vor allem jene von Montan- und Bergbauunter-
nehmen sowie Eisenbahnstützpunkte vorwiegend 
außerhalb der städtischen Gebiete lagen, war der 
Werks- bzw. Dienstgeberwohnungsbau weit ver-
breitet und spielte für die Wohnversorgung eine 
bedeutende Rolle. Zunächst waren die Träger des 
Werks- und Dienstgeberwohnungsbaus die Betriebe 
selbst, danach wurde diese Tätigkeit jedoch zuneh-
mend in eigene gemeinnützige Wohnungsunter-
nehmen ausgelagert. Speziell nach 1945 wurde mit 
Unterstützung und Förderung von Industriebetrie-
ben wie beispielsweise die Österreichische Alpine 
Montangesellschaft eine Reihe von gemeinnützigen 
Bauvereinigungen für die Betriebsangehörigen ins 
Leben gerufen. Durch die wirtschaftlichen Struk-
turveränderungsprozesse der letzten Jahrzehnte 
nahm der Stellenwert dieser Variante gemeinnützi-
gen Wohnbaus aber sukzessive ab.

Der „ausgelagerte“ öffentliche Wohnungsbau als 
dritte Quelle der gemeinnützigen Wohnungswirt-
schaft ist deutlich jüngeren Ursprungs. Er hielt mit 
der Nazi-Herrschaft ab 1938 Einzug in Österreich 
und zielte mit der Gründung einer Vielzahl an im 
Eigentum bzw. Einflussbereich von Gebietskörper-
schaften stehenden gemeinnützigen Kapitalgesell-
schaften auf die Wohnversorgung in den Kommu-
nen ab. 

E N T W I C K L U N G  U N D  S T R U K T U R

E ntscheidenden Einfluss auf die Dynamik der 
Entwicklung des gemeinnützigen Wohnbaus 

übte die staatliche Unterstützung für das Woh-
nungswesen aus. Von grundlegender Bedeutung 
war in diesem Zusammenhang der 1910 etablierte 
Wohnungsfürsorgefonds. Mit ihm wurden nicht 
nur in größerem Ausmaß Kredite für die gemein-
nützige Bautätigkeit bereitgestellt, sondern erst-
mals auch die „Gemeinnützigkeit“ u.a. mit der Nor-
mierung der Gewinnbeschränkung festgeschrieben. 
Dies – so wie zuvor der Kaiser Franz Josef I. Regie-
rungs-Jubiläumsfonds – führte zur Gründung zahl-
reicher Mittelstands- und Beamten-Baugenossen-
schaften. 1910 bestanden 97 gemeinnützige 

Bauvereinigungen, im Jahr 1912 waren es bereits  
184, wovon allerdings viele den 1. Weltkrieg nicht 
„überlebten“. Heute sind noch 20 in dieser Periode 
gegründete Unternehmen aktiv. 

Eine zweite, kurze Gründungswelle brachte der 
1921 etablierte Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds. 
Die Blütezeit erstreckte sich jedoch nur auf einen 
ebenso kurzen Zeitraum wie die erste und ebbte 
durch das Ausbleiben der Fördermittel ab dem Jahr 
1924 wieder ab, die Wirtschaftskrise in der 2. Hälfte 
der 1920 er Jahre bremste die Bautätigkeit. Neben 
Liquidierungen von Bauvereinigungen kam es erst-
mals auch zu Fusionierungen, wie z.B. auf Wiener 
Ebene die Verschmelzung kleinerer Genossenschaf-
ten zur „Siedlungsunion“.

Die in ihrer Grundstruktur jedoch nach wie vor 
bestehende, bunte und vielfältige Genossenschafts-
struktur mit viel Selbstverwaltungs-Engagement 
sah sich bereits in der Ära des Austrofaschismus 
ab 1934 Restriktionen gegenüber, 1938 fiel sie der 
NS-Herrschaft zum Opfer. Die Baugenossenschaften 
als Teil der gesellschaftlichen und demokratischen 
Vielfalt war den Nationalsozialisten ein störendes 
Element, das dem „Führerprinzip“ zuwiderlief. Es 
folgten Liquidierungen und Zwangsfusionierun-
gen von Genossenschaften, Funktionäre wurden 
abgesetzt und durch „linientreue“ Funktionäre 
ersetzt. Parallel dazu nahm die Bedeutung der Ka-
pitalgesellschaften erheblich zu. Obgleich in Form 
der Heimstätten-Gesellschaften, der von der Deut-
schen Arbeitsfront gegründeten Neuen Heimat und 
industrieeigener Aktiengesellschaften neue Kapital-
gesellschaften hinzugekommen waren, schlug sich 
dies weniger in ihrer Quantität als im wirtschaftli-
chen Stellenwert nieder. Wesentlich trug dazu das 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 1940 bei, das 
zu einer Gleichstellung der Wohnungsunterneh-
men in ihren unterschiedlichen Rechtsformen ( Ge-
nossenschaften, Ges.m.b.H., Aktiengesellschaften, 
Vereine, Stiftungen, öffentlich-rechtliche Körper-
schaften ) führte. 

Insgesamt verursachte das Zerstörungswerk der 
Nationalsozialisten eine nachhaltige Strukturver-
änderung des gemeinnützigen Wohnungswesens. 
Es reduzierte sich die Zahl der gemeinnützigen Bau-
vereinigungen von 265 im Jahre 1938 auf nur mehr 
141 im Jahre 1945. Während die Genossenschaften 
dabei um mehr als die Hälfte von 241 auf 102 Un-
ternehmen zurückgingen, erhöhten sich die Kapi-
talgesellschaften von 24 auf 39 Unternehmen. Mit 
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16.000 Einheiten stagnierte der Wohnungsbestand 
der Genossenschaften in diesem Zeitraum, jener 
der Kapitalgesellschaften stieg hingegen auf 43.000 
Wohnungen an.

In der 2. Republik erlebte die gemeinnützige Woh-
nungswirtschafft einen beispiellosen Aufschwung, 
der mit der dritten und bedeutendsten Gründungs-
welle gemeinnütziger Bauvereinigungen verbunden 
war. Dabei spielten vor allem der große Nachholbe-
darf an Wohnraum aufgrund der Zerstörungen des 
2. Weltkrieges und auch der Ausbau der staatlichen 
Förderung für den Wohnungsneubau eine wichtige 
Rolle. Insbesondere der wiederbelebte und bis 1967 
existierende Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds 
( BWSF ), für den als Förderwerber nur gemeinnützi-
ge Wohnungsunternehmen und Gemeinden zugelas-
sen waren, und der 1948 gegründete Wohnhaus-Wie-
deraufbaufonds ( WWF ),  haben die Expansion der 
Gemeinnützigen und ihren maßgeblichen Beitrag 
zum Wiederaufbau und zur Erneuerung des öster-
reichischen Wohnungsbestandes ermöglicht und 
unterstützt. Mit der Institutionalisierung des Woh-
nungseigentums 1948 entstanden auf die Errichtung 
von Wohnungen dieser Rechtsform spezialisierte ge-
meinnützige Bauträger. 
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Bis 1955 erhöhte sich die Zahl der gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen auf den Rekordwert von 
361. Der Kreis der gemeinnützigen Wohnungsgenos-
senschaften wuchs zwischen 1945 und 1955 von 102 
auf 248, jener der Kapitalgesellschaften von 39 auf 
113. Zusammen konnten sie den Wohnungsbestand 
um 37.000 auf 96.000 Wohnungen ausbauen. Bei den 
neu gegründeten Genossenschaften stand vielfach 
der Gedanke der genossenschaftlichen Selbsthilfe 
im Vordergrund, bei zweiteren handelte es sich zum 
Großteil um Tochtergesellschaften der privaten und 
staatlichen Industrie, die die Errichtung von Woh-
nungen für ihre Arbeitnehmer zum Ziel hatten.

Seit Mitte der 1950 er Jahre ist die Zahl der Ge-
meinnützigen kontinuierlich im Sinken. Eine Reihe 
kleinerer Genossenschaften löste sich nach Erfül-
lung ihres Zweckes wieder auf oder schlossen sich 
aus Gründen einer effizienteren Abwicklung der 
Projekte mit anderen gemeinnützigen Wohnungsun-
ternehmen zusammen. Während die Kapitalgesell-
schaften nach anfänglichen Rückgängen 1975 ihren 
Höchststand mit 117 Unternehmen erreichten und 
ihre Zahl bis Mitte der 1980 er Jahre relativ konstant 
blieb, schrumpften die Genossenschaften bis dahin 
auf die Hälfte ihres Bestandes der 1950 er. Erst da-
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nach reduzierte sich auch die Zahl der Kapitalgesell-
schaften durch Fusionen und Firmenzusammen-
schlüsse sowie Liquidationen, Enthebungen und 
Entziehungen der Gemeinnützigkeit. Eine Zäsur 
bildete dabei sicherlich das Ausscheiden von fünf 
bundeseigenen Wohnungsgesellschaften durch den 
Verkauf an zwei Investorenkonsortien. 

2016 hält die gemeinnützige Wohnungswirt-
schaft bei 186 Mitgliedsvereinigungen, davon sind 
98 Genossenschaften und 88 Kapitalgesellschaften 
( 78 Ges.m.b.H., 10 Aktiengesellschaften ).  Diese ver-
walten heute rd. 900.000 Wohnungen. Damit ist es 
den Gemeinnützigen gelungen, ihren Wohnungsbe-
stand seit 1945 mehr als zu verfünfzehnfachen.  Die-
se Ausweitung konnte nur möglich werden durch 
die funktionale Verknüpfung des für die Wohnver-
sorgung breiter Bevölkerungsschichten gesetzlich 
verantwortlichen gemeinnützigen Wohnbausek-
tors mit der öffentlichen Wohnbauförderung. Vom 
erwähnten Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds über 
den Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und die Wohn-
bauförderungsgesetze 1954, 1968 und 1984 bis hin 
zu den nach der „Verländerung“ der Wohnbauför-
derung erlassenen Landeswohnbauförderungsge-
setzen: der finanziellen Förderung gemeinnütziger 

Bautätigkeit wurde und wird darin ein – wenn auch 
im unterschiedlichen Ausmaß – maßgeblicher Stel-
lenwert eingeräumt.

F U N K T I O N

Z u kurz gegriffen wäre in diesem Zusammen-
hang allerdings, die gemeinnützige Woh-

nungswirtschaft als wohnungspolitisches Vollzie-
hungsinstrument des Staates zu qualifizieren. Diese 
oftmals vorgenommene Verortung würde dem au-
tonomen Charakter der gemeinnützigen Bauverei-
nigungen nicht zuletzt aufgrund ihrer vielfältigen 
und zunächst ohne staatliche Einflussnahme er-
folgten Entstehung nicht gerecht. Das Prinzip der 
Wohnungsgemeinnützigkeit und das mit ihr ver-
knüpfte unternehmerische Verhalten sind sehr viel 
älter als die staatlicher Förderung und das Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetz ( WGG ). Erst später 
erfolgte eine Verknüpfung zwischen staatlicher Be-
günstigung (Steuerbefreiung, Förderung) gemein-
nütziger Bautätigkeit im Austausch mit bestimm-
ten Reglementierungen ( Vermögensbindung ). 

Das WGG ist dabei Ausdruck der staatlichen 
Mitverantwortung zur Wohnversorgung der Bevöl-
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kerung und gleichzeitig Operationsgrundlage der 
gemeinnützigen Wohnbauträger als „privatauto-
nom organisierte, aber funktional für Zwecke des 
Gemeinwohls in Dienst genommene“ Unterneh-
men in einem marktwirtschaftlichen Rahmen. Als 
solche haben sie ihre Investitionsentscheidungen 
in Verbindung mit ihren spezifischen gesetzlichen 
Bindungen ( Vermögensbindung, Gewinnbeschrän-
kung, Kostendeckung, Baupflicht ) allesamt unter 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und in 
Abhängigkeit von der Bedarfssituation zu treffen. 
Insoweit erscheint die der gemeinnützigen Woh-
nungswirtschaft zugedachte „Mittlerrolle zwischen 
Staat und Markt“, wie sie etwa in der 50-Jahres- 
Jubiläumsschrift angesprochen wird, als nicht ad-
äquat bzw. funktionsgerecht. Die Positionierung 
als Erfüllungsgehilfe staatlicher Wohnungspolitik 
übersieht die wesentlichen Qualitäten und Eigen-
heiten des gemeinnützigen Wohnbaus, der in sei-
nen Grundzügen viel eher einen „Dritten Sektor“ 
zwischen marktwirtschaftlicher Orientierung und 
staatlicher Versorgung konstituiert.

K O N Z E N T R A T I O N

B ereits 1968 machte der Verbandstag der ge-
meinnützigen Wohnungswirtschaft in Kla-

genfurt auf die Notwendigkeit einer Konzentration 
und Zusammenarbeit seiner Mitgliedsunterneh-
men aufmerksam. In einer dazu beschlossenen Re-
solution heißt es: „Die große Anzahl von Kleinst- 
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unternehmen in der gemeinnützigen Wohnungs-
wirtschaft Österreich lässt es angezeigt erscheinen, 
dass auf dem Wege der Kooperation und Konzentra-
tion eine stärkere Zusammenfassung aller in der 
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft Österreichs 
tätigen Vereinigungen erzielt wird. Der Verbands-
tag ist der Auffassung, dass die Verbandsleitung alle 
Bestrebungen zum Verbund kleinerer Wohnungs-
vereinigungen zu größeren Unternehmungen un-
terstützen möge und auch an die Landesregierun-
gen als Aufsichtsbehörde mit der Bitte um 
Unterstützung herantritt.“

Wie sich zeigt, ist dieser angestrebte Konzent-
rationsprozess durch Abgänge vor allem im Wege 
von Fusionen und Liquidierungen auch tatsächlich 
eingetreten. 1955 belief sich der durchschnittliche 
Verwaltungsbestand pro GBV auf 260 Wohnungen, 
1970 lag er bei 1.118 Wohnungen, 1985 bei 2.325 
Wohnungen und 2015 entfielen im Schnitt 4.626 
Wohnungen auf ein Unternehmen. Insgesamt lässt 
sich die Zahl der Unternehmenszusammenschlüs-
se auf zwischen 90 und 100 beziffern, weitere 100 
Abgänge sind durch Auflösungen, Entzug oder Ent-
hebung der Gemeinnützigkeit zustande gekommen.

Ausfluss der Unternehmenskonzentrationen bzw. 
-kooperationen ist auch eine steigende Anzahl an 
Konzernen. Aktuell sind 52 GBV in 15 Konzernen 
zusammengeschlossen, 2000 waren es erst 4.

VE RWA LTE TE WO H N U N G E N  
PRO G E M E I N N Ü T Z I G E R BAU VE R E I N I G U N G U N D R EC HTS F O R M 

G E M E I N N Ü T Z I G E  
BAU VE R E I N I G U N G E N N AC H  
G RÖS S E N KL A S S E N ( WO H N U N G E N)  
U N D R EC HTS F O R M 

gesamt GBV

Genossenschaften

Genossenschaften

Kapitalgesellschaften 

Kapitalgesellschaften 

Mit dem Konzentrationsprozess haben auch die 
Unternehmensgrößen zugenommen. Demzufolge 
hat sich die Zahl jener Gemeinnützigen, die unter 
500 Wohnungen verwalten, zwischen 1970 und 2015 
von 164 auf 45 Mitgliedsunternehmen reduziert. 
Während der Anteil dieser Größenklasse 1970 noch 
bei fast 60 % lag und sich in dieser Gruppe mit einem 
Anteil von zwei Drittel überwiegend Genossenschaf-
ten befanden, beträgt er heute nur mehr knapp ein 
Viertel. Nach wie vor überwiegen hier die Genossen-
schaften. Dagegen ist eine Vielzahl an GBV durch Un-
ternehmenskonzentrationen und rege Bautätigkeit 
in höhere Größengruppen „gesickert“. 

 � 64 % aller gemeinnützigen Bauvereinigungen 
verwalteten 2015 bis zu 5.000 Wohnungen, wobei 
auf diese mit rd. 166.000 Wohnungen ein Anteil 
von 19 % am Gesamtbestand entfällt. 1970 belief 
sich der Unternehmensanteil an dieser Größen-
klasse noch auf 94 %. Insgesamt umfassten die rd. 
230.000 verwalteten Wohnungen damit rd. 70 % 
des gesamten Verwaltungsbestandes. 

 � Aktuell weisen 29 % aller GBV eine Größe zwi-
schen 5.000 und 15.000 Wohnungen auf, was 
einen Anteil am verwalteten Wohnungsbestand 
von 54 % ( 477.000 Wohnungen ) ausmacht. Dem-
gegenüber verfügten im Jahr 1970 3,5 % aller 
Unternehmen über einen Verwaltungsbestand 
zwischen 5.000 und 15.000 Wohnungen, insge-
samt umfassten diese Größenklasse rd. 24 % der 
Wohnungen.

 � 7 % der Gemeinnützigen verfügten 2015 über 
mehr als 15.000 Wohnungen. Diese 13 Unter-
nehmen verwalten insgesamt rd. 237.000 Woh-
nungen: das ist ein Anteil am Wohnungsbestand 
von 27 %. Zum Vergleich: 1970 befand sich nur 
eine GBV in dieser Größenklasse. Ihre knapp 
17.000 Wohnungen nahmen einen Anteil von 5 % 
des gemeinnützigen Verwaltungsbestandes ein. 

Bemerkenswert ist, dass der Konzentrationspro-
zess zu Unternehmen mit größeren Wohnungsbe-
ständen vorrangig von den Kapitalgesellschaften 
getragen wird. Bei den GBV mit über 5.000 Woh-
nungen verfügen sie heute über einen Anteil von 
15 % am gesamten Wohnungsbestand, 1970 lag er 
noch bei 3 %.

Die Gemeinnützigen haben sich nicht nur in Be-
zug auf den Verwaltungsbestand und die Bauleis-
tung kräftig weiterentwickelt, sondern auch hin-
sichtlich ihrer Eigenkapitalstärke. Diese stieg von 
12,5 % im Jahr 1951 auf 20,5 % im Jahr 2015 an. 

1955

1970

1985

2015

1970

2015
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1947

2015

E I G E N T Ü M E R

S o wie die strukturelle Zusammensetzung der 
Mitgliedsunternehmen im Hinblick auf de-

ren Rechtsform zwischen 1945 und 2015 einer 
nachhaltigen Veränderung unterlegen ist und sich 
von einem anfänglichen starken Übergewicht der 
Genossenschaften hin zu einer relativen Ausgegli-
chenheit entwickelt hat, so hat sich auch die Eigen-
tümerstruktur der gemeinnützigen Bauvereinigun-
gen in den sieben Jahrzehnten gewandelt. In den 
1950 er und 1960 er Jahren war die gemeinnützige 
Wohnungswirtschaft innerhalb des Sektors der Ka-
pitalgesellschaften noch überwiegend von Eigentü-
mern der öffentlichen Hand und Unternehmen der 
verstaatlichten Industrie geprägt.

Durch die wirtschaftlichen Veränderungen ist 
es in den letzten Jahrzehnten zu einer Gewichts-

3 8 3 9

verschiebung der Eigentümerstruktur im Sektor 
der gemeinnützigen Kapitalgesellschaften gekom-
men. Der Anteil der öffentlichen Eigentümer ist 
dabei stark zurückgegangen, jener der privaten Ei-
gentümer bzw. sonstigen Gesellschafter ( Banken /
Versicherungen, Stiftungen und Vereine ) gestiegen. 
1955 belief sich der Anteil der Kapitalgesellschaften 
der öffentlichen Hand ( Bund, Länder, Kommunen, 
verstaatlichte Industrie, Betriebe ) noch auf fast 80 % 
des in diesem Sektor verwalteten Wohnungsbestan-
des, die Gruppe der privaten / sonstigen Mehrheits-
eigentümer fristete mit einem Anteil von 2 % noch 
ein Schattendasein. 2015 hat sich das Verhältnis 
mit 29 % zu 43 % deutlich zugunsten der privaten Ei-
gentümer aus der Bank- und Kreditwirtschaft und 
dem Stiftungswesen verlagert.  Ausgeweitet haben 
ihr Engagement als Mehrheitseigentümer bei Ka-
pitalgesellschaften auch die gemeinnützigen Woh-
nungsgenossenschaften.   

M E H R H E ITS E I G E NT Ü M E R D E R K A P ITA LG E S E LL S C H A F TE N D E R G E M E I N N Ü T Z I G E N 
BAU VE R E I N I G U N G E N , A NTE I LE I N % D E S WO H N U N G S B E S TA N D E S

WO H N U N G E N  
VO N K A P ITA LG E S E LL S C H A F TE N 

WO H N U N G E N  
VO N G E N OS S E N S C H A F TE N 

WO H N U N G E N  
G E SA MT 
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Öffentliche Hand (Bund, Länder,  
Gemeinden, verstaatliche Industrie, Betriebe) 

GBV- 
Genossenschaft 

Karitative,  
kirchliche Einrichtungen etc. 

Private  
Industriebetriebe 

Interessen-
vertretungen 

Sonstige  
(Banken, Versicherungen, Stiftungen, Vereine) 

1955 2015

450.000

432 .000

882 .000

54 . 900

31. 200

86 .100
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Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

Burgenland 2 50 31.038 87 21.627 87 2 50 4.701 13 3.355 14 4 100 35.739 100 24.982 100

Kärnten 5 38 30.199 45 22.676 48 8 62 36.192 55 24.547 53 13 100 66.391 100 47.223 100

Niederösterreich 15 48 72.807 45 55.591 48 14 45 65.851 41 45.300 39 2 6 22.921 14 16.628 14 31 100 161.579 100 117.519 100

Oberösterreich 15 56 113.588 46 81.828 48 11 41 114.714 47 78.662 46 1 4 15.983 7 11.206 7 27 100 244.285 100 171.696 100

Salzburg 5 45 33.930 33 23.525 34 5 45 67.791 67 47.183 67 1 11 100 101.721 100 70.708 100

Steiermark 17 61 89.152 54 71.510 56 11 39 75.789 46 56.588 45 28 100 164.941 100 128.098 100

Tirol 4 33 13.328 14 7.296 12 8 67 78.990 86 53.369 89 12 100 92.318 100 60.665 100

Vorarlberg 1 33 8.641 25 4.971 24 2 67 26.050 75 16.126 77 3 100 34.691 100 21.097 100

Wien 34 60 174.288 48 118.411 50 17 30 108.172 30 70.622 30 6 11 83.011 23 51.055 21 57 100 365.471 100 240.088 100

ÖSTERREICH 2015 98 53 566.971 45 407.435 46 78 42 578.250 46 395.752 45 10 5 121.915 10 78.889 9 186 100 1.267.136 100 882.076 100

pro GBV % pro GBV % pro GBV % pro GBV % pro GBV % pro GBV % pro GBV % pro GBV %

Burgenland 15.519 5 10.814 5 2.351 1 1.678 1 8.935 3 6.246 3

Kärnten 6.040 5 4.535 6 4.524 6 3.068 6 5.107 5 3.633 5

Niederösterreich 4.854 13 3.706 14 4.704 11 3.236 11 11.461 19 8.314 21 5.212 13 3.791 13

Oberösterreich 7.573 20 5.455 20 10.429 20 7.151 20 15.983 13 11.206 14 9.048 19 6.359 19

Salzburg 6.786 6 4.705 6 13.558 12 9.437 12 9.247 8 6.428 8

Steiermark 5.244 16 4.206 18 6.890 13 5.144 14 5.891 13 4.575 15

Tirol 3.332 2 1.824 2 9.874 14 6.671 13 7.693 7 5.055 7

Vorarlberg 8.641 2 4.971 1 13.025 5 8.063 4 11.564 3 7.032 2

Wien 5.126 31 3.483 29 6.363 19 4.154 18 13.835 68 8.509 65 6.412 29 4.212 27

ÖSTERREICH 2015 5.785 100 4.158 100 7.413 100 5.074 100 12.192 ## 7.889 ## 6.813 100 4.742 100

© Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband 

1 - Mitgliedsvereinigungen, verwaltete Einheiten und Wohnungen 2015 nach Unternehmenssitz und Unternehmensform

Sitz der GBV in

Genossenschaften Gesellschaften mit beschränkter Haftung Aktiengesellschaften alle Mitgliedsvereinigungen

UnternehmenVerwaltungseinheiten Wohnungen UnternehmenVerwaltungseinheiten Wohnungen UnternehmenVerwaltungseinheiten Wohnungen UnternehmenVerwaltungseinheiten Wohnungen

Aktiengesellschaften
Wohnungen

2 3
Sitz der GBV in

Genossenschaften Gesellschaften mit beschränkter Haftung
Verwaltungseinheiten Wohnungen

% % % %

alle Mitgliedsvereinigungen

Anteil Verwaltungseinheiten Wohnungen Anteil Verwaltungseinheiten Wohnungen Anteil Verwaltungseinheiten

15 18 20 17

Anteil

2

5 10
7

15 14 10 15

5 6 10 6
15

4 10
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VERBANDSSTATISTIK 2015. Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft in Zahlen
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5
DIE LEISTUNGEN 
DER GEMEIN- 
NÜTZIGEN  
WOHNUNGS-
WIRTSCHAFT 

Eva Bauer
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A NTE I L G BV- M I E T WO H N U N G E N A M R EG I O N A LE N WO H N U N G S B E S TA N D (2011) 

Rheintal- 
Bodenseegebiet

Innviertel

Mühlviertel

Styer-Kirchdorf

Liezen

Liezen

Mostviertel- 
Eisenwurzen

Sankt-Pölten

Linz-Wels

Waldviertel

Weinviertel

Wien

Wien Umland- 
Nordteil

Wien Umland- 
Südteil

Nordburgenland

Niederösterreich-Süd

Südoststeiermark

West- und  
Südsteiermark

Unterkärnten

Graz

Östliche  
Obersteiermark

Mittelburgenland

Südburgenland

Außerfern Pinzgau-Pongau

Salzburg  
und Umgebung

Tiroler Unterland

Bludenz- 
Bregenzer Wald

Tiroler Oberland Osttirol

Klagenfurt-Villach

Westliche 
Obersteiermark

Oberkärnten

Lungau

Innsbruck

4 – 6 %

>6 – 9 %

>9 – 13 %

>13 – 20 %

– 31 %

Datenbasis: Statistik Austria, Registerzählung 2011 (Wohnungen nach Eigentümertyp und NUTS-3-Gliederung)
Geodaten: Statistik Austria open.data Portal
G. Gutheil, IFIP/TU Wien, Juni 2016
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D ie Leistung der gemeinnützigen Wohnungs-
wirtschaft kann man unter mehreren As-

pekten betrachten. Von Bedeutung sind neben der 
Funktion der Wohnversorgung auch die institutio-
nellen Spezifika der gemeinnützigen Bauvereini-
gungen ( GBV ) als leistungsstarke Unternehmen in 
ihrer Bedeutung für die Finanzierung und nachhal-
tige Bewirtschaftung von Wohnraum. 

Wesentliche Wurzeln der gemeinnützigen 
Wohnungswirtschaft liegen in der genossen-
schaftlichen Selbstversorgung mit Wohnraum, 
dem Werkswohnungswesen, sowie dem „ausge-
lagerten“ kommunalen Wohnbau. Gemein ist 
diesen die Orientierung an der Bedarfsbefriedi-
gung anstelle der Gewinnmaximierung bei be-
triebswirtschaftlicher Ausrichtung. Die ersten 
derartigen Organisationen entstanden zunächst 
aus Eigeninitiative, in der Folge boten die Wohn-
bauförderung sowie Steuererleichterungen Anrei-
ze zur Bildung gemeinnütziger Wohnbauträger.  

Im Hintergrund der Etablierung der gemeinnüt-
zigen Wohnungswirtschaft stand die Linderung der 
Wohnungsnot, die seit etwa Mitte des 19. Jahrhun-
dert v.a. die im Zuge der Industrialisierung rasch ge-
wachsenen Städte prägte, wo die Bevölkerung fast 
ausschließlich auf das Angebot von mangelhaften 
Kleinwohnungen im Rahmen des privaten Zins-
hausbaus angewiesen war.

Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft sollte 
dazu eine Alternative bilden. Die selbst auferlegte 
oder im Austausch gegen die Förderung eingegan-
gene Gemeinwohlverpflichtung sollte einen Beitrag 
leisten zur Schaffung von qualitativ besserem und 
gleichzeitig erschwinglichem Wohnraum; die Ver-
mögensbindung im Unternehmen hat die Schaf-
fung von eigenkapitalstarken Wohnungsunterneh-
men zum Ziel. 

Die folgenden Ausführungen legen das Schwer-
gewicht auf die wohnungswirtschaftliche Leistung 
der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, den ge-
meinnützigen Bauvereinigungen ist ein eigener Bei-
trag gewidmet.
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N E U B A U L E I S T U N G  U N D  
W O H N V E R S O R G U N G

 D I E  E T A P P E N  V O R  1 9 4 5

rotz der in den Jahren 1908 / 1910 / 1921 eta-
blierten Wohnbauförderungsfonds blieb 

die Bautätigkeit der teilweise schon im 19. Jhdt. 
gegründeten gemeinnützigen Bauvereinigungen – 
dominiert von Genossenschaften – zunächst eher 
bescheiden. Die Bekämpfung der Wohnungsnot 
sahen viele Gemeinden eher durch eigene Wohn-
bauprogramme gewährleistet, die finanziellen För-
derungsmittel blieben aufgrund der schwierigen 
wirtschaftlichen Verhältnisse auf niedrigem Niveau. 
In politischer Hinsicht fanden die Genossenschaf-
ten ebenfalls wenig Rückendeckung. In der Ära des 
Austrofaschismus wurden die sozialdemokratisch 
orientierten sogar ihrer Autonomie beraubt. Bis 
zum Jahr 1938 hatten die gemeinnützigen Bauver-
einigungen rd. 20.000 Wohnungen und Siedlerstel-
len errichtet. Mit der Machtergreifung des National-
sozialismus mussten sämtliche Genossenschaften 
ihre Aktivitäten einstellen. Der Wohnbau wurde in 
die Hände von gemeinnützigen Gesellschaften im 
Eigentum der Rüstungsbetriebe bzw. nationalsozi-
alistischer Institutionen gelegt, die bis Kriegsende 
etwa 30.000 Wohnungen errichteten. 

 D I E  W I E D E R A U F B A U P H A S E 
1 9 4 5  –  1 9 7 0

ie Wohnversorgung in Österreich Ende der 
1940 er / Anfang der 1950 er Jahre war äußerst 

schlecht – und das nicht nur aufgrund der Kriegs-
zerstörungen. Es gab ein hohes quantitatives Defizit 
an Wohnungen, das auf rd. 200.000 geschätzt wur-
de und gemessen an den vorhandenen Wohnungen 
rd. 10 % betrug. Städte wiesen dabei einen über-
durchschnittlichen Fehlbestand auf.1 

Die Wohnungen waren klein und schlecht ausge-
stattet: selbst unter Einbeziehung der Einfamili-
enhäuser hatten zwei Drittel der Wohneinheiten 
maximal 1,5 Wohnräume. Nur etwa 11 % der Woh-
nungen waren mit einem Badezimmer ausgestattet, 
31 % mit einem WC und nur 34 % mit einer Wasser-
leitung. Bei den Wohnungen handelte es sich zu rd. 
65 % um Mietwohnungen, der Rest verteilte sich zu 
etwa jeweils der Hälfte auf Bauernhäuser und Ei-
genheime.2 Schlechte Wohnversorgung war ein all-
gemeines Phänomen und nicht auf eine Minderheit 
beschränkt. Die rd. 1,3 Mio. Mietwohnungen befan-

den sich zum überwiegenden Teil im Besitz von Pri-
vatpersonen ( „Zinshäuser“ ), rd. 120.000 gehörten 
Gemeinden, rd. 60.000 gemeinnützigen Bauvereini-
gungen – das entsprach etwa 2,8 % des Gesamtbe-
standes und 4,5 % des Bestandes an Mietwohnungen. 

Für die gemeinnützige Wohnungswirtschaft war 
dies die Ausgangssituation für einen Neustart, be-
günstigt durch wohnungspolitische Zielsetzungen 
und die Bereitstellung von Finanzierungsmitteln 
durch die öffentliche Hand.  

Insgesamt wurden in der Wiederaufbaupha-
se, deren Ende sich mit den beginnenden 1970 er 
Jahren datieren lässt, etwas mehr als eine Million 
Wohnungen neu errichtet, davon von gemeinnüt-
zigen Bauvereinigungen etwa ein Fünftel ( 235.000 
Wohnungen, darunter rd. 90.000 Eigentumswoh-
nungen ). In dieser Phase betrug ihr Anteil am Miet-
wohnungsbau damit rd. ein Drittel, jener am Ei-
gentumswohnungsbau zwei Drittel. Bewerkstelligt 
wurde dies durch eine ab den 1950 er Jahren stark 
gewachsene Zahl an gemeinnützigen Bauvereini-
gungen.

Die Zahl der Mietwohnungen erhöhte sich in 
diesem Zeitraum nicht, die Neubauleistung diente 
dem Ersatzbedarf. Die Erhöhung des Wohnungsbe-
standes erfolgte im Eigentumsbereich, begünstigt 
durch die Institutionalisierung des Wohnungsei-
gentums im Jahre 1948 in Zusammenhang mit der 
Förderung für den kriegszerstörten Wohnraum so-
wie durch die Einbeziehung des Eigenheimbaus in 
die Förderung.

Der gemeinnützige Wohnungsneubau diente 
hauptsächlich der Versorgung junger Familien – 
die Wohnungen der Gemeinnützigen wiesen einen 
überdurchschnittlich hohen Anteil an Haushalten 
mit Kindern auf, umgekehrt waren SeniorInnen 
und Single-Haushalte unterrepräsentiert.3

Die Wohnbauförderung unterstützte die Finan-
zierung, verfolgte aber das Ziel eines möglichst 
hohen Outputs, weshalb die Förderungsintensität 
beschränkt blieb und das Mietenniveau im geför-
derten Neubau deutlich über jenem des – damals re-
gulierten – Altbestandes lag. Insgesamt wurden et-
was mehr Eigentumswohnungen und Eigenheime 
als Mietwohnungen gefördert. Hintergrund dafür 
war neben dem wohnungspolitischen Ziel der Stei-
gerung der Eigentumsquote die Mobilisierung von 
privaten Finanzierungsmitteln einkommensstär-

kerer Haushalte. Einkommensgrenzen waren kon-
sequenterweise nicht vorgesehen, Wohnbeihilfen 
gab es vorerst nicht. Wie spätere Untersuchungen 
zeigten, war die Einkommenssituation von Bewoh-
nerInnen geförderter Wohnungen – auch jener der 
Mietwohnungen – günstiger als im Durchschnitt, 
aber auch die Belastung durch Wohnungskosten 
war höher als jene von Haushalten im Altbau. Eine 
Untersuchung des Verbandes aus den 1960 er Jah-
ren qualifizierte das Mietenniveau im Neubau als 
„Kernproblem des  künftigen Wohnungsbaues“ und 
damit der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft.4 

 
Am Ende der 1960 er Jahre hatte sich die Wohnsi-

tuation in Österreich gegenüber der Ausgangssitua-
tion zwar deutlich verbessert, der überwiegende Teil 
der Haushalte musste sich aber mit bescheidenen 
Wohnverhältnissen zufriedengeben und Überbelag 
in Kauf nehmen. Nicht einmal 15 % der Wohnun-
gen wiesen Kat-A-Standard ( Bad + Zentralheizung ) 
auf, die durchschnittliche Wohnungsgröße betrug 
– einschließlich der größeren Eigenheime – 2,7 Zim-
mer bzw. 66 Quadratmeter. Eine durchschnittliche 
Mietwohnung bot eine Größe von knapp 55 Quad-
ratmetern.

 D I E  P H A S E  D E R  V E R B E S S E R U N G 
D E R  W O H N V E R H Ä LT N I S S E  
1 9 7 1  –  1 9 9 0

ie Wohnbautätigkeit in den beiden Folge-
jahrzehnten brachte eine schubhafte Ver-

besserung der Wohnverhältnisse: Dem Neubau in 
Höhe von insgesamt 1,35 Mio. Wohnungen stand 
ein Zuwachs von 535.000 Hauptwohnsitzen gegen-
über, der Rest diente im Wesentlichem dem Ersatz 
unzureichenden oder abbruchreifen Wohnraums. 
Der Anteil von neu errichteten Eigenheimen und 
Eigentumswohnungen – weit überwiegend geför-
dert – erreichte absolut und relativ mit über 70 % 
ein historisches Hoch. Rückläufig hingegen war 
der Mietwohnungs-Neubau. Die Zahl der Mietwoh-
nungen insgesamt blieb daher auch in dieser Peri-
ode fast unverändert, ihr Anteil – bezogen auf die 
als Hauptwohnsitz genutzten Wohnungen – fiel bis 

3   Vgl. dazu die Analyse „Der gemeinnützige 
Wohnungsbau und seine Bewohner“ des Ver-
bandes aus dem Jahre 1972
4   Österreichischer Verband gemeinnütziger 
Bauvereinigungen, 1965, S. 25 

1   WIFO: Zur Frage des Wohnungsdefizits in 
Österreich, Nr. 10, 1953, S. 11
2   Österreichisches Statistisches Zentralamt 
1953, S. 32ff
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1991 unter die 50 % Marke. Der Anteil an Kat-A-Woh-
nungen stieg auf 67 %, die durchschnittliche Woh-
nungsgröße erhöhte sich auf 85 Quadratmeter bzw. 
3,1 Wohnräume ( Mietwohnungen: 64 Quadratme-
ter ). Zum Teil verdankte sich die Modernisierung 
auch der intensivierten Förderung von Sanierungs-
maßnahmen in diesem Zeitraum.

Es war dies auch die Periode der stärksten Bau-
leistung der gemeinnützigen Bauvereinigungen –  
die über 300.000 errichteten Wohnungen ( Miete: 
142.000, Eigentum 160.000 ) bedeuteten einen An-
teil von über einem Viertel an der Gesamtwohn-
bauleistung. Der damit erreichte Anteil an den neu 
errichteten Geschoßwohnungen in Höhe von fast 
60 % stellte ebenfalls einen historischen Höhepunkt 
dar ( Miete: 46 %, Eigentum: 79 % ). Die Anteilssteige-
rung der Gemeinnützigen bei den Mietwohnungen 
war auch Effekt einer wesentlichen wohnungspoli-
tischen Entwicklung – dem schrittweisen Rückzug 
der Gemeinden aus dem Neubau. Somit hatten die 
Gemeinnützigen zu Beginn der 1990 er Jahren mit 
ihren Mietwohnungen quantitativ zum Bestand 
an Gemeindewohnungen fast aufgeschlossen und 
stellten ein Viertel des Gesamtbestandes an Miet-
wohnungen.

Die neu errichteten Miet- und Eigentumswoh-
nungen des gemeinnützigen Wohnbaus wurden 
überwiegend von jüngeren Haushalten, darunter 
vielen Familien mit Kindern, in Anspruch genom-
men. Lebensstil, Präferenzen und Wohnverhältnis-
se differenzierten sich aber in diesem Zeitraum zu-
nehmend: Familien mit Kindern „verlagerten“ sich 
in die Eigenheime im Stadtumland. Der Trend zum 
Single- und Alleinerzieherhaushalt setzte ein und 
fand in den Geschoßwohnungen das entsprechende 
Angebot. 

Die Mieten der geförderten Neubauten lagen 
auch in dieser Periode über dem Durchschnitt, auf 
ähnlichem Niveau befanden sich die Mieten neu 
vermieteter, besser ausgestatteter Altmietwohnun-
gen ( eine Mietenreform hatte diese im Jahr 1968 
bei Wiedervermietung frei gegeben ), deutlich dar-
über lagen sie im freifinanzierten Neubau. Die bei-
den betrachteten Jahrzehnte wiesen einen rasanten 
Anstieg der Mieten auf, was zu einem Gutteil dem 
Ersatz der – billigen – schlecht ausgestatten priva-
ten Altwohnungen durch den Neubau zuzuschrei-
ben ist. Die Kostenmiete im gemeinnützigen Sektor 
erwies sich dabei durch die moderate Dynamik im 
älteren Bestand als dämpfender Faktor. 

4 4 4 5

Ende der 1980 er Jahre war auch jener Zeitpunkt, 
in der die Zahl der jährlichen Wiedervermietungen 
und das Neubauangebot bei gemeinnützigen Miet-
wohnungen mit jeweils rd. 10.000 – 15.000 Wohnun-
gen ungefähr dieselbe Größenordnung erreichten. 
Die günstigen Mieten in den älteren wiedervermie-
teten Wohnungen boten zunehmend auch finanzi-
ell schwächeren Nachfragern ein entsprechendes 
Angebot.

 N E U E  H A U S H A LT S D Y N A M I K  U N D 
R E N A I S S A N C E  D E R  M I E T E  
A B  1 9 9 1

W ährend die Bautätigkeit in den 1980 er Jahren 
allmählich abgeflaut war, wies die Bedarfs- 

und Nachfragesituation in eine ganz andere Rich-
tung. Mit den Jugoslawien-Kriegen gab es eine star-
ke Flüchtlingswelle mit Wohnraum-Bedarf, vor 
allem aber kamen die geburtenstarken 1960 er Jahr-
gänge in die Phase der Haushaltsgründung. Der Zu-
wachs an Haushalten lag deutlich über dem Niveau 
der Vorjahre. Darauf reagierte die Wohnbauförde-
rung in den 1990 er Jahren mit einer Offensive im 
Geschoßwohnbau, die nicht nur eine Erhöhung der 
Förderungsleistung brachte, sondern auch in vielen 
Bundesländern in eine Einbeziehung des gewerbli-
chen Wohnbaus in die Mietförderung mündete. Der 
Neubau im Eigenheim-Sektor war hingegen rück-
läufig. Mit der Jahrtausendwende ging der Bedarf 
durch Haushaltsneugründungen der ansässigen Be-
völkerung dann stark zurück, gleichzeitig setzte 
eine starke Zuwanderung insbesondere aus dem 
EU-Raum ein – wohl auch begünstigt durch die gute 
Angebotssituation auf den Wohnungsmärkten zu 
diesem Zeitpunkt.

Auch bei den Gemeinnützigen erfolgte eine 
Neuorientierung. Mit der Einführung der Eigen-
tumsoption und der neuen Bedarfssituation ging 
der Bau von „reinen“ Eigentumswohnungen dras-
tisch zurück, die Errichtung von Mietwohnungen 
hingegen erreichte eine Rekordmarke, die sich bei 
„Umschichtung“ der später übereigneten Options-
wohnungen zwar reduzierte, aber immer noch über 
der Leistung der vorangegangenen Jahrzehnte liegt. 
Mit dem Neubau von rd. 320.000 Miet- und 51.000 
Eigentumswohnungen in den letzten 25 Jahren 
haben die Gemeinnützigen einen Anteil von mehr 
als einem Viertel der Gesamtleistung erbracht (Ge-
schoßwohnbau: 45 %, Miete 52 %, Eigentum 25 %). 
Von den errichteten Mietwohnungen waren rund 
135.000 Wohnungen mit einer gesetzlichen Eigen-

tumsoption ausgestattet, in Anspruch genommen 
wurde sie im genannten Zeitraum von etwa 30.000 
Haushalten.  

Auch eine räumliche „Verlagerung“ der gemein-
nützigen Bautätigkeit hat in den letzten Jahren 
stattgefunden. Durch eine Steigerung des Neubaus 
in weniger dicht besiedelten Gemeinden in Ostös-
terreich hat der gemeinnützige Wohnbau in Nie-
derösterreich und Burgenland stark an Gewicht 
gewonnen, während die Bautätigkeit in den „tra-
ditionellen“ österreichischen Zentralräumen mit 
starker gemeinnütziger Beteiligung sowie in den 
großen Städten an Anteilen verloren hat. 

Z U S A M M E N F A S S U N G ,  
S T A T U S  Q U O  U N D  A U S B L I C K

D ie starke Beteiligung des gemeinnützigen 
Wohnbaus am Neubau seit 1945 mit rund 

25 % der Gesamtleistung und knapp der Hälfte im 
Geschoßwohnbau ( Miete 45 %, Eigentum 56 % ) hat 
zur Verbesserung der Wohnversorgung in quantita-
tiver und qualitativer Hinsicht ebenso beigetragen 
wie zur Bereitstellung preisgünstigen Wohnraums 
und Stabilisierung der Mietenentwicklung. 

Rund 35 % der heute als Hauptwohnsitz genutz-
ten Mietwohnungen stehen im Eigentum gemein-
nütziger Bauvereinigungen.5 Der ältere Bestand –  
die rund 200.000 vor 1970 gebauten Mietwohnun-
gen – gehört zum kostengünstigsten Segment, der 
Rest befindet sich in der mittleren Kostenklasse. 
Jährlich werden rd. 35.000 Wohnungen aus dem 
Bestand wiedervermietet, diese kommen vor allem 
jungen Wohnungssuchenden zugute. Damit leistet 
der gemeinnützige Wohnbau auch einen Beitrag 
zur Unterstützung neuer Lebens- und Wohnformen 
jenseits der familiären Tradition, gleichzeitig aber 
zeigen die Zahlen, dass vor allem jüngere Famili-
en mit Kindern nach wie vor zum Hauptklientel 
des gemeinnützigen Mietwohnungsbaus gehören. 
Mit einem verstärkten Angebot an Wohnraum in 
ländlicheren Regionen wurde in den letzten Jahr-
zehnten eine Alternative zum Eigenheim geschaf-
fen, was sowohl in sozialer Hinsicht als auch unter 
umweltpolitischen Gesichtspunkten ein Positivum 
darstellt.

Was die Neubauqualität anbelangt, steht der ge-
meinnützige Wohnbau an der Spitze bei der Umset-
zung, Erprobung und Evaluierung neuer Bauwei-
sen und Technologien – wobei aber nicht nur diese 

Technik „an sich“ im Fokus steht, sondern auch 
deren Kosten, Effizienz und Nutzerfreundlichkeit. 
In der Erhaltung und Verbesserung des Bestandes 
ist der gemeinnützige Wohnbau in Bezug auf Sa-
nierungsraten ebenfalls Spitzenreiter. Der über-
wiegende Teil der vor 1980 errichteten Gebäude ist 
heute thermisch saniert. Auch die Nachrüstung mit 
Aufzügen in Hinblick auf die Benutzung für Seni-
orInnen oder / und Personen mit Handicap erfolgt 
schrittweise mit Bedacht auf den Erhalt der Leist-
barkeit.

Die Rahmenbedingungen für die Zukunft un-
terscheiden sich deutlich von jenen früherer Jahr-
zehnte. Der Mietwohnungsbau steht vor neuen 
Herausforderungen, Zusatzbedarf und Leistbarkeit 
haben ein höheres Gewicht. Die Deckung dieses 
Bedarfs liegt seit dem Rückzug der Gemeinden aus 
dem Neubau allein in Händen der Gemeinnützigen, 
umso mehr als bei den privaten Mietwohnungen 
nach der De-Facto-Freigabe der Mieten mit der Ein-
führung des Richtwertsystems und der Sanierung 
der Bestände die Altbaumieten an das Niveau des 
freifinanzierten Neubaus aufgeschlossen und den 
Stellenwert eines zum Teil günstigen Segments ver-
loren haben.

Auf der anderen Seite ist der Bau geförderter 
Eigentumswohnungen fast völlig zum Erliegen 
gekommen. Damit verlieren BezieherInnen mitt-
lerer Einkommen das entsprechende Angebot und 
drängen verstärkt in das Segment geförderter 
Mietwohnungen. So ist die gemeinnützige Woh-
nungswirtschaft gefordert, im Dialog mit der Woh-
nungspolitik entsprechende Lösungsansätze zu ent-
wickeln.   

5   Der Anteil der den Kostendeckungs-Bestim-
mungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsge-
setzes unterliegenden Bestandes ist noch etwas 
höher, da dem auch die Mietwohnungen der 
ehemaligen gemeinnützigen Gesellschaften 
zuzurechnen sind. 
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Z A H L E N  &  F A K T E N 

REGIONALE BESONDERHEITEN

Zu Beginn der 2. Republik am stärksten vertreten waren die Gemein-
nützigen in Oberösterreich und Tirol mit einem Anteil von jeweils rd. 

6 % am Gesamtwohnungsbestand bzw. 13 % am Geschoßwohnungsbe-
stand ( Österreich-Schnitt: 3 bzw. 5 % ).

Die stärkste Dynamik in den Jahren bis 1971 ist bei den Salzburger 
Gemeinnützigen zu beobachten: Sie konnten ihren Anteil am Ge-

samtwohnungsbestand des Landes von 2 auf 20 % steigern.

Rund ein Viertel beträgt der Anteil der GBV-Wohnungen in Oberöster-
reich und Salzburg, das ist der Spitzenwert unter allen Bundesländern.

In Oberösterreich überwiegt dabei der gemeinnützige Mietwoh-
nungsbau deutlich, in Salzburg liegt aber nach wie vor – und damit 

entgegen dem österreichweiten Trend – die Zahl der errichteten Eigen-
tumswohnungen über jener der Mietwohnungen.

Die höchste Beständigkeit fertiggestellter Eigentumswohnungen 
findet sich bei den Tiroler Gemeinnützigen. Während die Produktion 

von „reinen“ Eigentumswohnungen in den letzten 20 Jahren gegenüber 
den 1970 er- und 1980 er Jahren österreichweit um rd. zwei Drittel zurück-
gegangen ist, ist sie in Tirol fast gleichgeblieben.

Die stärkste Expansion des gemeinnützigen Wohnungssektors seit 
den 1970 er Jahren ist in Niederösterreich und Burgenland zu beob-

achten. In diesen Bundesländern haben die GBV ihre Neubauleistung ver-
dreifacht und damit ihren Anteil am gesamten gemeinnützigen Wohnbau 
von 10 auf 25 % gesteigert.

Bei den Landeshauptstädten weist Linz mit 51 % den höchsten Anteil 
an gemeinnützigen Mietwohnungen auf, Graz den geringsten mit 11 %.

Über 30 % betragen die Anteile der gemeinnützigen Mietwohnun-
gen in Steyr, Wels und Bregenz, knapp unter dieser Marke liegen sie 

in Eisenstadt, Wiener Neustadt, Leoben und Kapfenberg.

In den Wiener Bezirken Simmering, Donaustadt und Liesing gibt es – 
im nationalen Vergleich – mit rd. 30 % überdurchschnittliche Anteils-

werte gemeinnütziger Wohnungen. Die gemeinnützige Bautätigkeit war 
dort in den letzten 20 Jahren mit 40 – 50 % der Gesamtleistung besonders 
hoch. 

Eine Betrachtung nach Gemeindegröße zeigt, dass sich rd. ein Viertel 
aller gemeinnützigen Mietwohnungen in der Bundeshauptstadt be-

finden, weitere 18 % ( rd. 102.000 Wohnungen ) aber in Gemeinden mit we-
niger als 5.000 Einwohnern liegen. An der Bauleistung der letzten 20 Jahre 
haben die Kleingemeinden sogar einen Anteil von mehr als einem Viertel.
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EIN BAUTYPOLOGISCHER STREIFZUG  
DURCH WOHNHÄUSER DER GBV  
VON 1946 - 2016  

PANORAMA 70 

6
Alfred Früh

Die folgende Revue illustriert mit der Kon-

zentration auf Wohnbauten nur ein Segment 

gemeinnütziger Bautätigkeit und kann damit 

nicht den Anspruch einer repräsentativen 

Leistungsschau der Gemeinnützigen erheben. 

„Ausgespart“ in der Darstellung bleiben nicht 

nur Projekte der GBV im Bereich der Infra-

struktur wie Feuerwehrhäuser, Kindergärten 

oder Geschäfte und Gemeinschaftseinrichtun-

gen in den Wohnanlagen, sondern auch das, 

worum es ganz wesentlich im Wohnbau geht: 

Er soll ein „Forum“ sein, in dem die Bewohner 

ihre individuellen, familiären und sozialen 

Bedürfnisse optimal entfalten können. Dazu 

gehört – und das ist ein zentrales Anliegen der 

Gemeinnützigen – die Möglichkeit, sich im 

selbst gewählten Maß aktiv in die Hausgemein-

schaft einbringen zu können. Auch dieser, für 

die Wohnzufriedenheit so wichtige Aspekt, 

der sich in Bewohnerfesten, Hobby- und Kin-

dergruppen und einer Vielzahl anderer Frei-

zeit-Aktivitäten artikuliert, „fehlt“ im Bild. 

Aus editorischen Gründen muss sich die Dar-

stellung auf einen „bautypologischen Längs-

schnitt“ gegenüber einer breiten Präsentation 

„der Gemeinnützigen“ konzentrieren. Gezeigt 

soll werden, wie sich „die Häuser“ verändert 

haben und was im Rahmen der Gemeinnützig-

keit im österreichischen Wohnbau möglich war 

und ist: Ein Wohnbau auf „Höhe der Zeit“.

5 1



1946 – 1959 
Parallel zur Beseitigung der Kriegsschäden 

kam der Neubau vergleichsweise langsam in 

Schwung. Die Bautätigkeit war von Material- 

knappheit gekennzeichnet. Typisch dafür sind 

z.B. „Kleinsiedlungen“, errichtet teilweise unter 

Mithilfe der späteren Mieter. Der starken Nach-

frage, der Wohnungsnot, konnte letztendlich 

nur mit dem Geschoßbau entsprochen werden. 

In den wirtschaftlichen Zentren entstehen  

erste großflächige Wohnanlagen. Die „Moder-

ne“ zieht mit dem Hochhaus auch in Öster-

reich ein.

1957 – 1959 
„Wienerfeld West“,  

Birnbaumgasse,  
Wien – Favoriten,  

Genossenschaft Altmannsdorf  
und Hetzendorf

1955
Conrathstraße 54 – 56, Gmünd,  
Ein- und Mehrfamilien- 
häuser Baugenossenschaft

1955
Voesthof I, Linz – Kleinmünchen
Giwog

1945 
Kriegsschäden  
in Wels

1946 – 1954 
Neubau im Siedlunggebiet „Vogelweide“, Wels, 
Welser Heimstätte

Ab 1946
Typische Kleinsiedlung in Vorarlberg, 
Vogewosi,  
Siedlungshäuser, errichtet unter Mithilfe  
der zukünftigen Mieter

© Welser Heimstätte

© Welser Heimstätte

5 2 5 3
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1957, san. 2014, 
Fassadengestaltung 2015
Wiener Straße 56 – 58, Kapfenberg
Wohnbauvereinigung für Privatangestellte

1958, san. 2006
Makartstraße, Linz

Giwog
Sanierung auf Passivhausstandard, 

Staatspreis 2006 für Architektur  
und Nachhaltigkeit

1958
Am Tivoli, Wien – Meidling
Volksbau

1955, san. 2012 
Zeppelinstraße – Simonystraße – 

Hochwangerstraße, Linz 
GWG
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1960 – 1979 

1962 
Rossbachstraße 5, Innsbruck
Volksheim

1968
Iselgasse 1 – 3, Wien – Floridsdorf
Heimbau

1969, san. 2004
Johann-Böhm-Hof
Nestroystraße 13 – 17, Wiener Neustadt 
Neue Heimat

1968, san. 2015
Brucknerstraße 6, Graz
Grazer Wohnungsgenossenschaft

1965, san. 1999
Lannerstraße, 

Dornbirn – Schoren
Vogewosi

Immer noch von einer stark geöffneten Schere von Woh-

nungsangebot und –nachfrage gekennzeichnet, steigen mit 

dem Wirtschaftsaufschwung nicht nur die Motorisierung, 

sondern auch die Erwartungen der Menschen, was Kom-

fort und Qualität des Wohnraumes aber auch des Umfeldes 

betrifft. Symbolisch dafür Balkon und Loggia, gleichsam 

„Vermittler“ von draußen und drinnen. Die Formen der 

Gebäude werden differenzierter, die Verwendung vorge-

fertigter Bauteile greift um sich. Gut saniert, erweisen sich 

die Häuser dieser Epoche als durchaus „fit“ für heute. Am 

Spittelberg in Wien kommt die Revitalisierung eines alten 

Stadtviertels in Schwung und löst damit eine österreichwei-

te Entwicklung aus. 

© Christof Quinger 
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1978, san. 2009
Unterer Flözerweg, Traun
Baureform – Wohnstätte

1967
Johann Dunkelgasse, 

Wien – Liesing
Wien-Süd

1978 
Friedrich Inhauserstraße 2 – 4, 

Salzburg
Die Salzburg

Ab 1976 (Bild 2015) 
Spittelberg, Wien – Neubau

Gesiba
Pilotprojekt zur Revitalisierung

1978, san. 2009
Stenografengasse 4, Wien – Liesing
Wien-Süd
Ethouse Award 2009 für vorbildliches Sanieren
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1980 – 1999 

1981 
Kaiserebersdorferstraße 86, 

Wien – Simmering
Wohnbau 

1985
Biberhaufenweg 15, Wien – Donaustadt 
ÖSW
Pilotprojekt für „urbane Strukturen am Ortsrand“

1984
Dreierschützengasse 28 – 40 „Alte Poststraße“, Graz
Siedlungsgenossenschaft Rottenmann
Modellprojekt für Mitbestimmung im Geschoßwohnbau

1984
Kernhaussiedlung Maria Trost, Graz
ÖWGES 
Holzbau mit erweiterbarer Wohnfläche im Erdgeschoß

Experimentierfreude bei Bauformen und Material, vielfälti-

ger Grünbezug – sei es in Höfen, Loggien oder Dachgärten –, 

„Themenbauten“ mit spezifischem Angebot und die „Um-

nutzung“ historisch wertvoller Objekte charakterisieren 

diese Epoche, gegen deren Ende Konzeptionen einer höhe-

ren Energieeffizienz und des Energiesparens zentral in den 

planerischen Blickpunkt treten.

1989
Schloss Primmersdorf

Genossenschaft „Waldviertel“
Sanierung und Umnutzung

1985, san. 2012
Leonfelderstraße 115 / Am 

Anger 1 – 5, Linz
WSG

© Gruppe 3 – Nussmüller – Peyker - Schuster

© Büro Szyszkowitz-Kowalski
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1996

Bachstraße, 
Bregenz

Wohnbau-
selbsthilfe

1992 
Dorf 59 + 60, Thurn

Osttiroler Siedlungsgenossenschaft

1993
Zehnergasse 20, Wiener Neustadt
Ein- und Mehrfamilienhäuser  
Baugenossenschaft

1997
Mitterweg 157 – 159, 
Innsbruck
Neue Heimat Tirol
Erstes mehrgeschossiges 
Energiesparhaus Tirols, 
Bauherrenpreis Tirol 1999 

1967 – 1969 (234 Wohnungen)  
1978 – 2000 (749 Wohnungen)
Gartenstadt Puchenau, Linz
Neue Heimat Oberösterreich

1999
Nordmanngasse 25,  

Wien – Floridsdorf
Gewog

„Autofreie  
Mustersiedlung“:  

Dachgärten  
statt Tiefgarage

1995
Hagedornweg 2 – 6, 

Wien – Donausdtadt
Volksbau
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2000 – 2016 

2000
Anton-Baumgartner-Straße 

127 – 129, Wien – Liesing 
Urbanbau

Wohnmodell interethnische 
Nachbarschaft, 1. Wiener 

Wohnbaupreis 2009

2010
Pörtschach – Pritschitz
Kärntner Siedlungswerk

2014 / 2016
Karl Plentznerstraße, 
Gmunden
OÖ Wohnbau

Hohe energetische Auflagen bis 

hin zum Passivstandard, Einsatz 

ökologie-zertifizierter Materialien, 

ein dichtes Netz bautechnischer 

Normen, weitgehende Barriere-

freiheit, Ziele der Raumordnung, 

ein vielfältiges Angebot bei Bau-

typologie, Wohnungsgrundrissen 

und Gemeinschaftseinrichtungen 

sowie Knappheit an erschwingli-

chem Bauland: Es ist ein äußerst 

komplexes Anforderungsprofil, 

mit dem der Wohnbau im neu-

en Jahrtausend konfrontiert ist. 

Zu erfüllen gilt es all das unter 

den Rahmenbedingungen einer 

sehr hohen Nachfrage, steigender 

Baukosten, sich rasch ändernder 

Finanzierungsbedingungen und 

der Bedachtnahme auf die Leist-

barkeit des Wohnens für breite 

Schichten der Bevölkerung. Mit 

Übergabe der 1.000.000sten Woh-

nung haben die Gemeinnützigen 

bisher Wohnraum für 2 Millionen 

Österreicherinnen und Österrei-

cher geschaffen. Eine Leistung, die 

Ansporn ist für die Zukunft.

2013
Josef Bauer Straße 6,  
Biedermannsdorf
Niederösterreichisches  
Friedenswerk
Niederösterreichischer  
Wohnbaupreis 2014

2004
Am Hundssteig, Krems
Gedesag
ZVA Bauherrenpreis 2004

2009
Wulkaprodersdorf
Neue Eisenstädter  

Neuinterpretation des Streckhofes,  
Burgenländischer Architekturpreis 2010

6 4 6 5

6    PA N O R A M A  70  /  20 0 0  –  20 1 6 PA N O R A M A  70  /  20 0 0  –  20 1 6    6

7 0  J A H R E  Ö S T E R R E I C H I S C H E R  V E R B A N D  G E M E I N N Ü T Z I G E R  B A U V E R E I N I G U N G E N 7 0  J A H R E  Ö S T E R R E I C H I S C H E R  V E R B A N D  G E M E I N N Ü T Z I G E R  B A U V E R E I N I G U N G E N

© polar-siegfried loos



2013
Herzogenburg
SG Neunkirchen
Holzfertigteilbauweise

2008
Attemsgasse 5
ÖSW

2005
Gartenstadt Aigen,  

Valkenauerstraße 19 – 41, 
Salzburg

GSWB

2013
Gartenweg, Pörtschach

Kärntner Friedenswerk

2006
Mühlweg / Fritz-Kandl-Gasse,  

Wien – Floridsdorf
BWSG

Bauträgerwettbewerb  
„Holz im Wohnbau“

2007
Kundratstraße 6, 
Wien – Favoriten

Wohnbau- 
vereinigung der  

Privatangestellten

2010
Moserhofgasse, Graz

GWS
Erstes gefördertes  

mehrgeschossiges  
Passivhaus  

(Studentengästehaus)  
in der Steiermark
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2015
Niederalm

Heimat Österreich
Zero Carbon Building:  

Energy Globe Austria 2016, 
Kategorie „Erde“

2011
Unterziegerberg II, 
Tschaggungs
Vogewosi

2014
Wirtsgründe II, Flaurling
Wohnungseigentum Tirol

2015
Dobersdorf
Oberwarter  
Siedlungsgenossenschaft
EnergiePlus Wohnhaus: 
Passivbauweise, Photovoltaik, 
LED-Beleuchtung

2013
Johann-Böhm-Straße,  

Kapfenberg
SG Ennstal

1. Plusenergie-Sanierung 
eines Wohnhauses aus den 

60er-Jahren

2008
Gemeindehaus Karrösten
Alpenländische Heimstätte
Umbau eines Gebäudes aus den 
60ern auf Passivstandard
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2010
Haus am  
Böhmertor, 
Freistadt
WSG
Generalsanierung 
und Umnutzung, 
älteste Teile des 
Objektes aus  
dem 15. Jhd.

2013
„Rosa Zukunft“, 
Rosa-Hofmann-Straße, Salzburg
Salzburg Wohnbau, Die Salzburg
Generationenübergreifendes Wohnen

2013
Lange Allee BA I, Linz
Neue Heimat Oberösterreich
Erster Bauteil von insges. 450 
Wohnungen von 7 Bauträgern

2015
Seestadt Aspern Bauplatz 

D 4, Ilse-Arlt-Straße 20 – 22, 
Wien - Donaustadt, 

Gesiba

2014
„Wohnen im Park“,  

Wienerstraße, Graz 
ÖWG

2016
Am Pfarrfeld, Radfeld
Neue Heimat Tirol
1.000.000ste Wohnung der 
Gemeinnützigen

DIE 
   1.000.000STE

WOHNUNG
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REVISION –  
UNTER 
AUFSICHT UND 
KONTROLLE 

7
Stephan Bauer



D as Kontroll- und Aufsichtssystem für die ge-
meinnützigen Bauvereinigungen umfasst 

die Landesbehörden als staatliche Aufsicht und den 
Revisionsverband. Von den derzeit 186 gemeinnüt-
zigen Bauvereinigungen unterliegen 20 Mitglieds- 
unternehmen, die aufgrund ihrer Gesellschafter-
verhältnisse im öffentlichen Eigentum stehen, dar-
über hinaus der Rechnungshofprüfung. Wie die ge-
meinnützigen Bauvereinigungen selbst, unterliegen 
auch der Revisionsverband und seine Revisoren, 
wie jeder Abschlussprüfer und jede Prüfungsgesell-
schaft, einer externen Aufsicht und Kontrolle.

R E C H T L I C H E  G R U N D L A G E N  D E R 
R E V I S I O N  D E R  G E M E I N N Ü T Z I G E N 
B A U V E R E I N I G U N G E N

D ie Grundsatzbestimmung in § 1 Abs 2 Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetz ( WGG ) be-

stimmt unter anderem, dass Bauvereinigungen, die 
auf Grund des WGG als gemeinnützig anerkannt 
sind, ihren Geschäftsbetrieb regelmäßig prüfen 
und überwachen lassen müssen, und gibt damit be-
reits einen Hinweis auf die zentrale Stellung, die der 
Revision im Bereich der Wohnungsgemeinnützig-
keit zukommt.

Gemeinnützige Bauvereinigungen haben, ohne 
Rücksicht auf die Rechtsform, in der sie errichtet 
wurden, einem nach dem Genossenschaftsrevisi-
onsrechtsänderungsgesetz 1997 ( GenRevRÄG ) zu-
lässigen Revisionsverband anzugehören und sich 
den Prüfungen durch den Revisionsverband zu un-
terziehen.1,2  

Für die Durchführung der Prüfung gilt das Ge-
nossenschaftsrevisionsgesetz 1997 ( GenRevG ) mit 
den Ergänzungen, die sich aus dem WGG ergeben. 
Auch bei Bauvereinigungen in der Rechtsform der 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der 
Aktiengesellschaft hat die Prüfung diesen Vor-
schriften zu entsprechen.3

Die Prüfung ist in jedem Geschäftsjahr vor Fest-
stellung des Jahresabschlusses durchzuführen. Der 
Jahresabschluss ist unter Einbeziehung der Buch-
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führung und des Lageberichtes zu prüfen und un-
ter Anwendung der Vorschriften des § 274 UGB mit 
einem Bestätigungsvermerk zu versehen. Hat keine 
Prüfung stattgefunden, so darf der Jahresabschluss 
nicht festgestellt werden; ein trotzdem festgestell-
ter Jahresabschluss ist rechtsunwirksam.4 Des Wei-
teren umfasst die Prüfung auch die Gebarung der 
Gemeinnützigen Bauvereinigungen und hat sich 
auch auf die Einhaltung des § 1 Abs 2 und der §§ 3 
bis 27 WGG zu erstrecken.5 Damit sind im Wesent-
lichen die zivilrechtlichen Bestimmungen und die 
Ordnungs- und Organisationsvorschriften des WGG 
Gegenstand der Prüfung. Im Detail ist der ( insbeson-
dere auch der WGG-spezifische ) Prüfungsumfang 
in der auf Grundlage des § 5 Abs 2 WGG erlassenen 
Prüfungsrichtlinienverordnung ( PRVO ) geregelt.

Die Prüfung hat demnach zur Feststellung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse, der Ordnungsmäßig-
keit der Geschäftsgebarung sowie der Einhaltung 
des örtlichen Geschäftsbereiches und des Geschäfts-
kreises die rechtlichen Grundlagen der Bauvereini-
gung, die Organisation und Wirtschaftlichkeit des 
Geschäftsbetriebes, die Buchführung, die Jahres-
abschlüsse und Lageberichte, die wohnungswirt-
schaftliche Tätigkeit und die wirtschaftliche Lage 
zu umfassen.6 Der Inhalt dieser Prüfungsgegenstän-
de ist in der PRVO jeweils weiter präzisiert.

Die jährliche gesetzliche Revision der Gemein-
nützigen Bauvereinigungen umfasst daher die Ab-
schlussprüfung gemäß UGB, die unter Anwendung 
der Vorschriften des § 274 UGB mit einem Bestäti-
gungsvermerk abgeschlossen wird, und darüber 
hinaus die Gebarungsprüfung gemäß den Bestim-
mungen des GenRevG, des WGG und der PRVO.

Die Abschlussprüfung ist eine Zusicherungs-
leistung des Abschlussprüfers ( Revisors ) über Ab-
schlüsse für allgemeine Zwecke ( insbesondere Jah-
resabschlüsse und konsolidierte Abschlüsse ), die 
mit einem Bericht mit hinreichender ( aber nicht 
mit absoluter ) Sicherheit abgeschlossen wird. Der 
Zweck einer Abschlussprüfung besteht darin, das 
Maß an Vertrauen der vorgesehenen Nutzer in den 
Abschluss zu erhöhen. Dies wird dadurch erreicht, 
dass der Abschlussprüfer ein Prüfungsurteil darü-
ber abgibt, ob der Abschluss in allen wesentlichen 
Belangen in Übereinstimmung mit einem maß-
gebenden Regelwerk der Rechnungslegung ( für 
gemeinnützige Bauvereinigung im Wesentlichen 
dem UGB, WGG, der Bilanzgliederungsverordnung 
[ BGVO ] sowie etablierter Grundsätze ordnungsge-

mäßer Bilanzierung ) aufgestellt wurde. Als Grund-
lage für das Prüfungsurteil muss der Abschlussprü-
fer durch seine Prüfungshandlungen hinreichende 
Sicherheit darüber erlangen, ob der Abschluss als 
Ganzes frei von einer wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellung ist.7

Während die Abschlussprüfung eine Gesetz-, 
Satzungs- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung des 
Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und des Lageberichtes ist und vorrangig im 
Gläubigerinteresse erfolgt, geht die Gebarungsprü-
fung darüber hinaus. Sie ist eine im Eigentümerin-
teresse und bei gemeinnützigen Bauvereinigungen 
auch im öffentlichen Interesse durchgeführte Prü-
fung, die eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des unter-
nehmerischen Handelns und insbesondere seiner 
Geschäftsführung sowie über die Erfüllung des För-
derauftrags abgibt. Bestandteil der Gebarungsprü-
fung ist dabei auch das Aufzeigen von Schwachstel-
len und von Verbesserungsmöglichkeiten, wobei 
die Entscheidung über die Umsetzung von der ge-
prüften Bauvereinigung – unter der behördlichen 
Überwachung der jeweiligen Landesregierung als 
Aufsichtsbehörde8 – zu treffen ist. Dadurch soll 
zu einer nachhaltig positiven Entwicklung des ge-
prüften Unternehmens beigetragen werden. Die 
Adressaten der Berichterstattung über die Geba-
rungsprüfung sind demnach die Genossenschaft 
bzw. Gesellschaft und ihre Mitglieder bzw. Gesell-
schafter, die Eigentümervertreter ( Aufsichtsräte ) 
sowie die Geschäftsführung, aber auch gesetzliche 
Aufsichtsbehörden. Mit der Erteilung einer Zusi-
cherung als Ergebnis der Gebarungsprüfung wird 
den Berichtsadressaten ein entsprechender Grad an 
Vertrauen in die Erfüllung bzw. Einhaltung der für 
das Unternehmen maßgebenden Vorgaben zugesi-
chert.9

 
Die Abschlussprüfung und die Gebarungsprü-

fung sind vom Revisor risikoorientiert und unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesent-
lichkeit durchzuführen, wobei in der Regel bei der 
Durchführung der Prüfungshandlungen Stichpro-
benprüfungen vorgenommen werden.10

Das Ziel des Abschlussprüfers besteht darin, aus 
dem Verstehen des geprüften Unternehmens und 
dessen Umfeldes, einschließlich des „Internen 
Kontrollsystems“ (       IKS ), die Risiken wesentlicher 
– beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen auf Abschluss- und Aussageebene 

zu identifizieren und zu beurteilen, um dadurch 
eine Grundlage für seine Prüfungshandlungen zu 
schaffen und in weiterer Folge ausreichende geeig-
nete Prüfungsnachweise zu den beurteilten Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen zu erhalten, 
indem der Abschlussprüfer ein angemessenes Vor-
gehen in Hinblick auf diese Risiken plant und um-
setzt.11

Planung und Durchführung der Gebarungsprü-
fung beruhen ebenfalls auf der Analyse und Be-
urteilung von Prüfungsrisiken. Dabei sind bei der 
Prüfungsdurchführung ziel- und risikoorientierte 
Wesentlichkeitsgesichtspunkte zu berücksichtigen. 
Die Wesentlichkeit ( qualitativ und quantitativ ) von 
einzelnen Sachverhalten bestimmt sich nach deren 
Maßgeblichkeit für den Informationsbedarf der 
Berichtsadressaten der Gebarungsprüfung und die 
vorzunehmende Aussage über die Wirtschaftlich-
keit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des un-
ternehmerischen Handelns und der Geschäftsfüh-
rungstätigkeit.12 

1   § 5 Abs 1 WGG
2   § 27 Z 2 WGG
3   § 28 Abs 1 WGG
4   § 28 Abs 3 WGG
5   § 28 Abs 4 WGG
6   § 4 Abs 2 PRVO

7   KFS/PE 1, „Rahmenkonzept zu Auftrags-
arten“, Rz 7f und Anlage 2 (Definitionen) unter 
Hinweis auf Internatio-naler Prüfungsstandard 
(ISA) 300.3 und 200.5, Fachsenat für Unterneh-
mensrecht und Revision, 3. März 2014
8   § 29 WGG
9   Entwurf einer Gebarungsprüfungsrichtlinie 
der VÖR (Vereinigung Österreichischer Revisi-
onsverbände), 2012, Rz 8f und 44
10   Abschlussprüfung: Internationaler Prüfungs-
standard (ISA) 530 (Stichprobenprüfungen); 
Gebarungsprüfung: z.B. § 11 Abs 2 PRVO 
11   Internationaler Prüfungsstandard (ISA) 315.3 
und 330.3
12   Entwurf einer Gebarungsprüfungsrichtlinie 
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A U F S I C H T  U N D  K O N T R O L L E  D E R 
R E V I S I O N

D ie Aufsicht und Kontrolle der Revision als Ab-
schlussprüfer und Gebarungsprüfer wird 

durch das Bundesministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft ( BMWFW ), u.a. als Auf-
sichtsministerium der Vereinigung österreichi-
scher Revisionsverbände ( VÖR ), sowie das Bundes-
ministerium für Finanzen ( BMF ) wahrgenommen.13

Gemäß einer Empfehlung der Europäischen Kom-
mission vom 15. November 2000 über Mindestan-
forderungen an Qualitätssicherungssysteme für 
die Abschlussprüfung in der EU sollen die Mitglied-
staaten Schritte einleiten, um alle Personen, die Ab-
schlussprüfungen durchführen, in ein Qualitätssi-
cherungssystem einzubinden.14 Dieser Empfehlung 
wurde in Österreich 2005 durch die Schaffung des 
Abschlussprüfungs-Qualitätssicherungsgesetzes 
( A-QSG ) nachgekommen. Das A-QSG wird seitdem 
durch die Qualitätskontrollbehörde im BMWFW 
und den Arbeitsausschuss für externe Qualitäts-
prüfungen ( AeQ ) vollzogen. Durch die Richtlinie 
2014 / 56 / EU vom 16. April 2014 zur Änderung der 
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Richtlinie 2006 / 43 / EG ( Abschlussprüfer-Richtlinie ) 
und die Verordnung ( EU ) Nr. 537 / 2014 ( Abschluss-
prüfer-Verordnung ) muss das bisherige System der 
Abschlussprüferaufsicht grundlegend geändert 
werden, wodurch die Schaffung eines neuen Geset-
zes erforderlich ist. Das neue Abschlussprüfer-Auf-
sichtsgesetz ( APAG )15 löst, mit Inkrafttreten frühes-
tens am 17. Juni 2016, das A-QSG ab.

Das APAG gilt, so wie bisher das A-QSG, für alle 
Abschlussprüfer ( inklusive Revisoren ) sowie Prü-
fungsgesellschaften ( inklusive Revisionsverbände 
und Sparkassen-Prüfungsverband ), die Abschluss-
prüfungen, also Pflichtprüfungen von Jahresab-
schlüssen und konsolidierten Abschlüssen nach 
österreichischem Recht, vornehmen. Zur Durch-
führung von Abschlussprüfungen müssen Ab-
schlussprüfer und Prüfungsgesellschaften über 
eine aufrechte Bescheinigung gemäß § 35 oder § 36 
APAG verfügen.16 Die Abschlussprüfer-Aufsichtsbe-
hörde ( APAB ) hat ein öffentliches Register aller Ab-
schlussprüfer und Prüfungsgesellschaften, die über 
eine aufrechte Bescheinigung gemäß § 35 oder § 36 
APAG verfügen, zu führen.17

Kern und wesentlichste Neuerung im Bereich 
der Abschlussprüferaufsicht sind die Schaffung ei-
ner einzigen, letztverantwortlichen und vor allem 
unabhängigen Behörde ( APAB ) mit einer Quali-
tätsprüfungskommission als Beirat, sowie die Ein-
führung von Inspektionen bei Abschlussprüfern 
und Prüfungsgesellschaften, die Unternehmen von 
öffentlichem Interesse18 prüfen, zusätzlich zu Qua-
litätssicherungsprüfungen, die für alle Abschluss-
prüfer und Prüfungsgesellschaften gelten.19 

Das APAG verpflichtet Abschussprüfer und Prü-
fungsgesellschaften, Regelungen festzulegen, die 
eine hohe Qualität der von ihnen durchzufüh-
renden Prüfungen gewährleisten. Aufgrund aner-
kannter nationaler und internationaler Prüfungs-
standards und Berufsgrundsätze umfassen diese 
Regelungen Maßnahmen zur allgemeinen Organi-
sation des Prüfungsbetriebs ( internes Qualitätssi-
cherungssystem ), zur Auftragsabwicklung und zur 
Überwachung der Angemessenheit und Wirksam-
keit des Qualitätssicherungssystems.20

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften 
unterliegen hinsichtlich ihrer Regelungen zur 
Qualitätssicherung sogenannten Qualitätssiche-
rungsprüfungen und, wenn sie Unternehmen von 
öffentlichem Interesse prüfen, zusätzlich Inspek-

tionen. Anstelle des Revisors unterliegt der Prü-
fungsbetrieb des Revisionsverbandes den Quali-
tätssicherungsprüfungen bzw. Inspektionen, wenn 
der Abschlussprüfer ( Revisor ) für den Revisionsver-
band tätig wird und ihm der Revisionsverband die 
Methode der Qualitätssicherung vorgibt.21

Qualitätssicherungsprüfungen werden mindes-
tens alle sechs Jahre von Qualitätssicherungsprüfern 
( Revisoren, Prüfer des Sparkassenprüfungsverban-
des, Wirtschaftsprüfer oder Prüfungsgesellschaf-
ten ) durchgeführt, die gesetzlich definierte all-
gemeine und fachliche Voraussetzungen erfüllen 
müssen und von der APAB mit Bescheid anerkannt 
werden. Qualitätssicherungsprüfer werden auf 
Basis eines Dreiervorschlages des jeweiligen Prü-
fungsbetriebes von der APAB bestellt. Im Rahmen 
einer Qualitätssicherungsprüfung sind alle gesetz-
ten Regelungen zur Qualitätssicherung, welche im 
Zusammenhang mit Abschlussprüfungen stehen, 
zu prüfen. Die Prüfung hat insbesondere die oben 
aufgezählten Regelungen zu umfassen, soweit diese 
für die Tätigkeit des Abschlussprüfers oder der Prü-
fungsgesellschaft relevant sind.22

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften, die 
Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen, 
werden darüber hinaus von Inspektoren geprüft, 
die gesetzliche definierte allgemeine und fachliche 
Voraussetzungen erfüllen müssen und bei der APAB 
angestellt oder anderweitig von ihr beauftragt sind. 
Inspektionen sind idR mindestens alle drei Jahre 
durchzuführen. Neben den Regelungen, die auch 
im Rahmen einer Qualitätssicherungsprüfung zu 
prüfen sind, sind spezifische Grundsätze und Ver-
fahren gemäß der Abschlussprüfer-Verordnung zu 
berücksichtigen.23

Auf Basis der Qualitätssicherungsprüfung und 
Inspektionen wird den Abschlussprüfern und Prü-
fungsgesellschaften eine Bescheinigung gemäß 
§ 35 oder § 36 APAG erteilt, die die rechtliche Vor-
aussetzung für die Zulässigkeit der Durchführung 
von Abschlussprüfungen und für die Erteilung von 
Bestätigungsvermerken gemäß § 274 UGB ist.

In Ergänzung zum internen Qualitätssiche-
rungssystem und der externen Qualitätssicherung 
sind die gesetzlich normierten Berufsgrundsätze 
der Revisoren, ihre Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt, 
Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit, Unpar-
teilichkeit, Verschwiegenheit, Verpflichtung zur 
Einhaltung der vom Revisionsverband gesetzten 

Qualitätssicherungsmaßnahmen, Mitwirkung an 
der externen Qualitätsprüfung ihres Revisionsver-
bandes,  fachliche Ausbildung,  nachgewiesene Qua-
lifikation und  laufende Fortbildung ausgewiesene 
Garanten für eine ordnungsgemäße Abwicklung 
der Genossenschaftsrevision.24  

Eine wesentliche Funktion nimmt dabei die Ver-
pflichtung zur umfangreichen Aus- und kontinuier-
lichen Fortbildung ein.

Die Voraussetzungen für die Zulassung als Re-
visor sind die volle Handlungsfähigkeit, die Hoch-
schulreife, eine besondere persönliche Vertrauens-
würdigkeit, geordnete persönliche wirtschaftliche 
Verhältnisse sowie eine zumindest dreijährige Tä-
tigkeit bei einem Revisionsverband, Wirtschafts-
prüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
und eine erfolgreich abgelegte Fachprüfung.25

Die Fachprüfung zum Genossenschaftsrevisor 
umfasst drei jeweils siebenstündige schriftliche 
Klausuren sowie eine mündliche kommissionel-
le Prüfung und dient der Feststellung, ob der Prü-
fungskandidat eine theoretische Ausbildung auf 
dem Niveau eines Universitätsabschlusses erhalten 
hat. Die Prüfung hat überdies die Fähigkeit des Prü-
fungskandidaten zur praktischen Anwendung der 
erforderlichen theoretischen Kenntnisse bei der Re-
vision und der Abschlussprüfung zu gewährleisten. 

Die VÖR hat einen Revisionsanwärter, der die 
Fachprüfung zum Genossenschaftsrevisor erfolg-
reich abgelegt hat und die sonstigen Voraussetzun-
gen erfüllt, auf dessen Antrag als Revisor zuzulassen 
und in die öffentlich zugängliche Liste der einge-
tragenen Revisoren aufzunehmen.26 Des Weiteren 
ist ein Genossenschaftsrevisor, der für einen Revi-
sionsverband tätig wird und dem der Revisionsver-
band die Methode der Qualitätssicherung vorgibt, 

13     Während nach dem bisher gültigen 
Abschlussprüfungs-Qualitätssicherungsgesetz 
(A-QSG) das BMWFW für die Vollziehung der 
Abschlussprüfer-Aufsicht alleine zuständig 
ist, wird die Vollziehung gemäß dem ab Juni 
2016 gültigen Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz 
(APAG) im Wesentlichen vom BMF übernom-
men.
14     Empfehlung der Kommission vom 
15.11.2001, (2001/256/EG), Kapitel 1
15     Die folgenden Ausführungen zum APAG 
beziehen sich auf die Regierungsvorlage vom 
23. Februar 2016. Bis zum Inkrafttreten des 
APAG (frühestens am 17. Juni 2016) wird die 
Abschlussprüfer-Aufsicht noch durch die Qua-
litätskontrollbehörde im BMWFW sowie den 
Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfun-
gen (AeQ) ge-mäß A-QSG vollzogen.
16     § 2 APAG (idF Regierungsvorlage vom 
23.2.2016)
17     § 52 APAG (idF Regierungsvorlage vom 
23.2.2016)
Rz 7f und Anlage 2 (Definitionen) unter Hinweis 
auf Internationaler Prüfungsstandard (ISA) 300.3 
und 200.5, Fachsenat für Unternehmensrecht 
und Revision, 3. März 2014
18     Bei Unternehmen von öffentlichem 
Interesse handelt es sich im Wesentlichen (mit 
Ausnahmen) um kapitalmarktorientierte Unter-
nehmen, Kreditinstitute und Versicherungsun-
ternehmen (§ 189a Z 1 UGB).
19     §§ 3 bis 22 APAG (idF Regierungsvorlage 
vom 23.2.2016)
20     § 23 APAG (idF Regierungsvorlage vom 
23.2.2016)

21     § 24 Abs 6 APAG (idF Regierungsvorlage 
vom 23.2.2016)
22     § 24 APAG (idF Regierungsvorlage vom 
23.2.2016)
23     §§ 43 bis 50 APAG (idF Regierungsvorlage 
vom 23.2.2016)
24     Verordnung der VÖR über die Berufsgrund-
sätze von Genossenschaftsrevisoren (Genossen-
schaftsrevisoren-Berufsgrundsätzeverordnung 
2008)
25       § 13 GenRevG
26       § 17a GenRevG; Liste abrufbar unter  
www.vor.or.at 
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EFFIZIENTE INSTRUMENTE DER  
WOHNUNGSPOLITIK

für die Durchführung von Abschlussprüfungen 
und Erteilung von Bestätigungsvermerken gemäß 
§ 274 UGB in das öffentlich zugängliche Register 
aller Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften 
der APAB beim jeweiligen Revisionsverband einzu-
tragen.27

Nach der Zulassung sind Genossenschaftsreviso-
ren sowohl für den Bereich der Abschlussprüfung 
als auch der Gebarungsprüfung zur kontinuierli-
chen Fortbildung im Ausmaß von mindestens 120 
Stunden ( in einem Zeitraum von drei Jahren, min-
destens aber 30 Stunden pro Jahr ) gesetzlich ver-
pflichtet.

Ein Verstoß gegen Berufsgrundsätze kann mit 
dem Widerruf der Zulassung als Genossenschafts-
revisor, mit Verwaltungsstrafen gemäß APAG, mit 
dem Entzug der Bescheinigung bzw. Ausschluss 
eines Wirtschaftsprüfers bzw. Revisors aus der Be-
scheinigung gemäß § 35 oder § 36 APAG einer Prü-
fungsgesellschaft bzw. eines Revisionsverbandes bis 
hin zum Verlust des besonderen Kündigungsschut-
zes eines Genossenschaftsrevisors gemäß § 19 Abs 5 
GenRevG sanktioniert werden.28

R E V I S I O N  –  S Ä U L E  
N A C H H A L T I G E N  E R F O L G E S

D ie Maßnahmen zur Aufsicht und Kontrolle 
der Abschlussprüfer ( inkl. Revisoren ) und 

Prüfungsgesellschaften ( inkl. Revisionsverbände 
und Sparkassen-Prüfungsverband ) stellen sicher, 
dass das Ziel der Abschlussprüfung und Gebarungs-
prüfung durch den Revisor des Revisionsverbandes, 
nämlich das Maß an Vertrauen der vorgesehenen 
Berichtsadressaten in die Rechnungslegung und die 
Geschäftsführung der Gemeinnützigen Bauvereini-
gungen zu erhöhen, erreicht wird. Sie stellen damit 
das Fundament des Kontroll- und Aufsichtssystems 
für die gemeinnützigen Bauvereinigungen dar, wel-
ches einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der 
Gesetz-, Satzungs- und Ordnungsmäßigkeit der 
Rechnungslegung sowie der Wirtschaftlichkeit, 
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Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des unter-
nehmerischen Handelns und der Geschäftsführung, 
sowie die Erfüllung des Förderauftrags der gemein-
nützigen Bauvereinigung liefert. Dadurch wird die 
Qualität jedes einzelnen geprüften Unternehmens 
und damit letztlich jene der ganzen Branche geför-
dert, was wiederum zum nachhaltigen Erfolg der 
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft beiträgt. 

27       § 54 APAG (idF Regierungsvorlage vom 
23.2.2016); bis zum Inkrafttreten des APAG 
frühestens mit 17. Juni 2016 erfolgt die Regis-
trierung noch gemäß § 23 A-QSG unter www.
bmwfw.gv.at/Unternehmen/Qualitaetskontroll-
behoerde  
28        § 19 GenRevG, §§ 41 und 65 APAG

8
GEMEINNÜTZIGE  
WOHNUNGS-
WIRTSCHAFT 
UND WOHNBAU-
FINANZIERUNG  

Bernd Rießland
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G E M E I N N Ü T Z I G E R  W O H N B A U : 
M O D E L L  Z U R  B R E I T E N 
W O H N V E R S O R G U N G  U N D 
W I R T S C H A F T L I C H E M 
A U F S C H W U N G 

A ls im Jahre 1946 der Verband gemeinnütziger 
Bauvereinigungen – Revisionsverband ge-

gründet wurde, umfassten die Zerstörungen durch 
den 2. Weltkrieg alle Bereiche der Wirtschaft. Un-
mittelbare Aufgabe der gemeinnützigen Bauverei-
nigungen ( GBV ) war in den ersten Nachkriegsjah-
ren denn auch die Beseitigung der Kriegsschäden 
und angesichts der drückenden Wohnungsnot der 
rasche Wiederaufbau bzw. die Ausweitung des 
Wohnungsangebots.

Neben dem Wohnungsmarkt lag auch der Geld- 
und Kapitalmarkt darnieder. Erste Aufgabe der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik war es daher, die 
Investitionsfinanzierung zur Errichtung der erfor-
derlichen Infrastruktur und damit der Sicherung 
öffentlicher Einnahmen und  Schaffung von Massen- 
einkommen in Gang zu setzen. 

Die Wohnbaupolitik kann als exemplarisches 
Beispiel für die im historischen Rückblick als „Wirt-
schaftswunder“ bezeichnete Entwicklung herange-
zogen werden. Diese fußt auf drei Instrumenten:  

Erstens trug die öffentliche Hand mit ihren un-
terschiedlichen Förderungsschienen im hohen 
Ausmaß zur Finanzierung der Wohnbauprojekte 
bei. Der 1923 gegründete und 1946 wieder reakti-
vierte Bundes- Wohn- und Siedlungsfonds gewährte 
Darlehen bis zu 90 %, der 1948 installierte Wohn-
haus-Wiederaufbaufonds finanzierte gar 100 % der 
Gesamtbaukosten und nach dem Wohnbauförde-
rungsgesetz 1954 steuerte die öffentliche Hand För-
derungskredite bis zu 90 % der Gesamtbaukosten 
bei.

Zur nachhaltigen Sicherung der Wohnbauförde-
rung wurde ein gesetzlich fixierter Anteil der Steu-
ereinnahmen für diesen Zweck gewidmet. Dadurch 
wurde ein volkswirtschaftlicher Kreislauf (Errich-
tung ertragsbringender Infrastruktur – Schaffung 
von Masseneinkommen – Sicherung von Steuerein-
nahmen) festgelegt, der einen wesentlichen Beitrag 
zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung Öster-
reichs in der Nachkriegszeit leistete und – noch im-
mer - leistet.
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Zweitens: Die zügige Umsetzung der erforderli-
chen Investitionen in den Wohnungsbau wurde in 
enger Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Bau-
vereinigungen ( GBV ) sichergestellt. Die in den ers-
ten Jahrzehnten nach 1945 erfolgte förderungspo-
litische Priorisierung ließ eine Vielzahl neuer GBV 
entstehen, die gemeinsam mit dem kommunalen 
Wohnungsbau maßgeblich zur Ankurbelung der 
Wohnbauleistung beitrugen.

Durch die Reglementierungen des Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetzes konnte im Zusammen-
spiel mit der Wohnbauförderung ein selbsttragen-
der Wohnbaufinanzierungskreislauf aufgebaut 
und aufgrund der gesetzlichen Kostentransparenz, 
Vermögensbindung und Reinvestitionspflicht ein 
wachsender Multiplikatoreffekt geschaffen werden.

Drittens wurden mit den Wohnbaubanken 
und Bausparkassen regional tätige Wohnbauspe-
zialbanken geschaffen. Die steuerlich geförderte 
Mittelaufbringung erfolgt durch die Sparleistung 
österreichischer Haushalte und Institutionen. Die 
Mittelverwendung erfolgt zweckgebunden im ös-
terreichischen Wohnbau. Dieser Teil der österrei-
chischen Vermögensbildung ist hypothekarisch 
sichergestellt und stellt eine 100 % gesicherte Veran-
lagung ohne spekulative Elemente dar.

D A S  Ö S T E R R E I C H I S C H E  
W O H N U N G S M A R K T M O D E L L

D er österreichische Wohnungsmarkt stellt im 
internationalen Vergleich ein Vorzeigemo-

dell dar. Er unterscheidet sich grundsätzlich von 
rein marktgesteuerten Modellen wie z.B. in Spanien 
oder den USA, die mit ihren stark eigentumsorien-
tierten Wohnungsmärkten und liberalisierten 
Wohnbaufinanzierungssystemen nicht nur hausge-
machte Immobilienkrisen zu bewältigen haben, 
sondern dadurch auch den internationalen Kapital-
markt erheblich in Mitleidenschaft gezogen haben.

Die wesentlichen Säulen des wohnungspoliti-
schen Erfolgsmodells in Österreich sind

 � ein kommunaler Wohnungsbau, der insbesonde-
re zur Sicherung der Wohnversorgung der Bezie-
her niedriger Einkommen herangezogen wird,

 � eine gezielte Angebotspolitik der öffentlichen 
Hand über die Vergabe von Wohnbauförderungs-
mitteln, durch die im Gegensatz zu anderen 
EU-Ländern ( Spanien, Großbritannien ) Boom-

and-Bust-Zyklen auf dem Wohnungsmarkt er-
schwert werden,

 � die gemeinnützigen Bauvereinigungen als „pri-
vatautonom organisierte, aber funktional für 
Zwecke des Gemeinwohls in Dienst genommene“ 
( Korinek / Holoubek ) Wohnungsunternehmen 
und maßgebliche „Umsetzer“ der öffentlichen 
Angebotspolitik, die zu kostenbezogenen Preisen 
qualitativ hochwertige Mietwohnungen errich-
ten und vermieten,

 � eine weitgehende Abkopplung der Wohnbau-
finanzierung von den internationalen Kapital-
märkten,

 � Preisregelungen im Altbestand des Mietwoh-
nungssektors, die gesetzlich begrenzte Ertrags-
möglichkeiten eröffnen und die Erhaltung und 
Verbesserung der Objekte sichern.

D I E  G E M E I N N Ü T Z I G E N 
W O H N U N G S U N T E R N E H M E N  – 
F U N D A M E N T A L E R  B E S T A N D T E I L 
D E S  Ö S T E R R E I C H I S C H E N 
W O H N U N G S W E S E N S

D ie Errichtung von Mehrgeschosswohnungen 
wurde in den letzten Jahrzehnten überwie-

gend durch die gemeinnützigen Wohnbauträger ge-
sichert. Die GBV verfügen aktuell über einen Ver-
waltungsbestand von rd. 882.000 Miet- und 
Eigentumswohnungen, das entspricht etwas mehr 
als einem Fünftel des gesamten Wohnungsbestands 
in Österreich. 

Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft fußt 
auf folgenden Prinzipien:

 � das Kostendeckungsprinzip, das einen auf Nut-
zungsdauer der Wohnung weit unter Marktni-
veau liegenden Mietzins sicherstellt.

 � die Vermögensbindung, durch die das erwirt-
schaftete Eigenkapital wieder in den Wohnungs-
neubau investiert wird. 

 � der hierdurch entstehende Finanzierungskreis-
lauf ermöglicht die Bildung von gemeinnützigem 
Wohnbaueigenkapital.

 � das engmaschige Netz aus öffentlicher Aufsicht 
und Kontrolle, das solide Wohnungsunterneh-
men gewährleistet.

Damit steht ein Instrument zur Verfügung, das 
im Zusammenwirkung mit der Wohnbauförderung 
eine stete Wohnbauleistung ermöglicht. Zusam-
men mit dem Wohnbaufinanzierungssystem kön-

nen dadurch Versorgungsengpässe, die unmittelbar 
zu steigenden Preisen im frei finanzierten Wohn-
bau führen würden, vermieden werden. 

D A S  W O H N B A U F I N A N Z I E R U N G S -
S Y S T E M  D E R  G B V

V oraussetzung für die Funktionsfähigkeit des 
Wohnbaufinanzierungssystems ist die Exis-

tenz von Unternehmen hoher Bonität, deren Ge-
schäftspolitik es ist, Wohnbauinvestitionen über 
einen Zeitraum von 30 bis 40 Jahren zu refinanzie-
ren. Dies unterscheidet die GBV von anderen Woh-
nungsunternehmen, die eine Entschuldung inner-
halb von 20 bis 25 Jahren anstreben. Allein diese 
Differenz führt zu einer Senkung der Wohnkosten 
um ca. 30 %. Ergänzt wird dies dadurch, dass auf-
grund der sehr guten Bonität der eigenkapitalstar-
ken GBV Konditionen am Kapitalmarkt erzielt wer-
den, die deutlich unter jenen anderer 
Marktteilnehmer liegen. Insgesamt sichert das 
GBV-System folgende Finanzierungsstruktur:

 � Eigenkapital der Wohnungsunternehmen, mit 
10 % bis 15 % der Investitionskosten das auf Be-
standsdauer in den Wohnobjekten verbleibt (ge-
meinnütziges Wohnbaueigenkapital).

 � Eigenkapital der Haushalte, mit dem je nach fi-
nanzieller Leistungsfähigkeit 5 % bis 15 % der 
Investitionskosten mit einer Laufzeit von 100 
Jahren abgedeckt werden (individueller Generati-
onenausgleich – Risikoversicherungsvertrag).

 � Wohnbauförderungsmittel im Ausmaß von 25 % 
bis 50 % der Investitionskosten mit einer Laufzeit 
von 30 bis 40 Jahren (kollektiver Generationen-
ausgleich – Risikoversicherungsvertrag).

 � Fremdkapital der Spezialbanksysteme Bauspar-
kassen und Wohnbaubanken im Ausmaß von 
20 % bis 50 % der Investitionskosten und einer 
Laufzeit bis zu 30 Jahren.

 � Die Restfinanzierung erfolgt auf dem Kapital-
markt mit Darlehenslaufzeiten bis zu 25 Jahren. 

Durch diese Finanzierungsstruktur kommt es 
zu einer im internationalen Vergleich einzigarti-
gen Zins- und Risikostruktur. Der über den Kapi-
talmarkt finanzierte Teil liegt bei max. 50 %. Der 
Effekt: seit Jahrzehnten sind keine Kreditausfälle 
zu verzeichnen. International gelten Immobilien-
finanzierungen als Hochrisikofinanzierungen. Im 
Gegensatz dazu gewährleistet das österreichische 
Wohnbaufinanzierungsmodel eine der sichersten 
Finanzierungsformen bzw. Veranlagungsformen.
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 Diese für  einen ausgewogenen Wohnungsmarkt 
entscheidenden Bedingungen, widersprechen den 
heute propagierten Markt- und Wettbewerbsregeln. 
In der Theorie wird von den deregulierten wettbe-
werbszentrierten Wohnungsmärkten behauptet, 
sie tendieren zum Gleichgewicht. In der Praxis zeigt 
sich aber vielmehr, dass von den liberalen und de-
regulierten Wohnungsmärkten gerade in der jüngs-
ten Vergangenheit krisenhafte Entwicklungen mit 
massiven Kollateralschäden für Kapitalmärkte und 
Weltwirtschaft ausgehen und es in weiterer Folge 
zu Ghettobildungen mit sozial und ökonomisch ne-
gativen Folgewirkungen kommen kann. 

K A P I T A L M A R K T K R I S E  U N D 
W O H N B A U F I N A N Z I E R U N G

E s stellt daher ein durchaus lohnenswertes 
Unterfangen dar, die Säulen des österreichi-

schen Wohnungsmarktmodells sowohl als woh-
nungspolitisches Best-Practice-Modell als auch als 
Voraussetzung für erfolgreiche Wirtschaftspolitik 
den gescheiterten wettbewerbsorientierten Syste-
men gegenüber zustellen und vor allem auch Argu-
mente für dessen Erhalt zu liefern.

Zunächst könnte man in der Sprache der EU-Ver-
träge von einem effizienten Umsetzungsmodell für 
den Bereich der Daseinsvorsorge sprechen. Dies auf-
grund folgender Bestimmungsgrößen:

 � dem generationenübergreifenden Ansatz
 � der Mittelaufbringung zu Konditionen der  

öffentlichen Hand
 � der privatwirtschaftlich organisierten  

Umsetzungsstruktur
 � der Offenheit für die Einbindung privater  

Finanzierungsmittel
 � die kostenbezogene Preisbildung und  

öffentliche Aufsicht

Entstanden ist dieses System nach dem 2. Welt-
krieg als Teil jener Maßnahmen, die in Europa und 
den USA einen beispiellosen wirtschaftlichen Auf-
schwung ermöglichten. Voraussetzung und Grund-
lage dafür war ein wirtschaftspolitischer Kurswech-
sel nach den Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise 
der 1930 er Jahre. Dies basierte auf den Analysen 
von J. M. Keynes, die Grundlage für eine nachfrage-
orientierte Wirtschaftspolitik wurden.

Dieser wirtschaftspolitische Kurs war lange 
Jahre erfolgreich. Hohe Wachstumsraten, Vollbe-
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schäftigung und breite Wohlstandsgewinne für 
alle soziale Schichten waren das Ergebnis. Dieser 
positive „Output“ ging im kollektiven Bewusstsein 
zusehends verloren, sodass die Grundpfeiler der 
Nachfragesteuerung in den 1970 er Jahren allmäh-
lich in Vergessenheit gerieten und sich der „Was-
hington Consensus“ als angebotsorientierte Wirt-
schaftsweise allmählich durchzusetzen begann 
und damit  die wirtschaftliche Steuerung aus den 
Händen demokratisch legitimierter Systeme in jene 
privater Einflusssysteme gelegt wurde. Das Ergeb-
nis war ein beispielloser Konzentrationsprozess von 
Wirtschaftsmacht in der Hand von immer weniger 
Eigentümern und Eigentümerinstitutionen. Damit 
ging seit 1995 ein Rückgang der Einkommen für 
praktisch alle Haushalte unter dem Medianeinkom-
men einher.

Freier Kapitalverkehr, Deregulierung der Märkte, 
Privatisierung, Abbau von Subventionen, Liberalisie-
rung der Handelspolitik und Begrenzung des Haus-
haltsdefizits sind wesentliche Teile dieser neolibe-
ralen Wirtschaftsphilosophie, die trotz eindeutiger 
empirischer Evidenz der negativen ökonomischen 
Folgen als „Lösungsideologie“ auch von den Wettbe-
werbs“experten“ der Europäischen Union hochge-
halten wird. Sie hängen auch jetzt noch dem Dog-
ma der effizienten Steuerung der Wirtschaft durch 
den freien Markt an, nachdem die „Marktsteuerung“ 
beinahe den gesamten Finanzsektor in den Abgrund 
geführt hätte. Dass es dazu nicht gekommen ist, ist 
dem staatlichen Eingreifen und massiver öffentli-
cher Ausgabenprogramme – also dem Gegenteil der 
aktuellen Leitidee – zu verdanken.

Bezogen auf die Wohnbaupolitik kann als Vor-
aussetzung für einen funktionierenden Wohnungs-
markt ein  ausreichendes und für alle Lebenslagen 
bedarfsgerechtes Angebot an Miet- und Eigentums-
wohnungen angeführt werden. Dies kann nicht 
ohne steuernde Eingriffe der öffentlichen Hand 
vor allem im Wege von objektorientierten Wohn-
bauförderungsmaßnahmen, wohnrechtlichen Rah-
menbedingungen und baulandmobilisierenden Ins-
trumentarien gewährleistet werden.  

Dem stehen eine Vielzahl von Risikoelementen 
eines gänzlich unregulierten Wohnungsmark-
tes gegenüber: Wie auch zahlreiche Studien der 
EU-Kommission und OECD nachgewiesen haben, 
können hohe berufsbedingte Mobilitätserforder-
nisse der Haushalte, zusammen mit einem einseiti-
gen,  eigentumszentrierten Wohnungsangebot und 

liberalisierten Wohnbaufinanzierungssystemen 
die Überschuldung der Haushalte begünstigen und 
dadurch zu krisenhaften Entwicklungen auf den  
Hypothekar- und Wohnimmobilienmärkten führen. 
Die in solchen Ländern zu beobachtende steuerliche 
Absetzbarkeit für Wohnraumschaffung führt in 
vielen Fällen zu zyklischem Investitionsüberhang, 
mit anderen Worten: zu Kreditblasen. Damit geht 
in der Regel auch eine spekulative Entwicklung am 
Grundstücksmarkt einher. Zinssatzschwankungen  
auf deregulierten Kapitalmärkten erhöhen die 
Wohnkostenbelastung der Haushalte –  im Worst 
Case drohen die Verarmung der betroffenen  Haus-
halte und Unternehmenskonkurse. 

A K T U E L L E  
H E R A U S F O R D E R U N G E N 

A uch in Österreich sind mittlerweile die Fol-
gen dieser neoliberalen Wirtschaftsideologie 

zu spüren. Die Haushaltsmonatseinkommen des 
untersten Quartils von ca. € 1.200 netto sind im 
letzten Jahrzehnt real hinter der Zunahme der Ein-
kommen des obersten Quartils zurückgeblieben. 
Die Einkommen des Mittelstandes stagnieren, wäh-
rend demgegenüber einzig das oberste Quartil deut-
liche Einkommenszuwächse verzeichnet.

Aufgabe einer das Wohl möglichst breiter Bevöl-
kerungsschichten ins Blickfeld nehmenden Politik 
ist es, Investitionen in die Zukunft vorzunehmen, 
die Arbeitsplätze und Personeneinkommen schaf-
fen und damit auch Impulse und Gewinne für den 
Unternehmenssektor generieren.

In Österreich kann dies unter besonders güns-
tigen wirtschaftlichen und demographischen Be-
dingungen erfolgen. Die Wettbewerbsfähigkeit der 
österreichischen Wirtschaft sichert eine der höchs-
ten Exportquoten aller Industriestaaten. Österreich 
ist wirtschaftlich und sozial einer der attraktivsten 
Standorte der Welt. Kombiniert mit der günstigen 
geographischen und klimatischen Situation, führte 
dies in den letzten 15 Jahren zu einer starken Zu-
nahme der Bevölkerung. Da das Durchschnittsalter 
der Einwanderer niedriger und die Fertilität höher 
als  im österreichischen Schnitt liegt, liefert die 
Zuwanderung das Potential, unseren Wohlstand 
langfristig zu erhalten. Aufgrund der notwendigen 
wirtschaftlichen Impulse und des starken Bevöl-
kerungswachstums erscheint daher eine Ankur-
belung des Wohnungsneubaus erforderlich und 
zweckmäßig.

Starke inländische Nachfrageimpulse als Gegen-
gewicht zur starken Exportabhängigkeit der ös-
terreichischen Wirtschaft könnten von der in den 
nächsten Jahren erforderlichen Neubauleistung 
in den Städten von jährlich über 30.000 Mietwoh-
nungen  ausgehen. Dabei ist zu beachten, dass das 
Bevölkerungswachstum und die Errichtung von 
Wohnungen einen zusätzlichen Bedarf an sozialer 
und technischer Infrastruktur notwendig machen. 
Bei dieser dringend erforderlichen Forcierung der 
Wohnbau- und Infrastrukturleistung und damit 
auch der Ankurbelung des Wirtschaftsmotors ist 
zu berücksichtigen, dass die Kapitalmarktkrise ins-
besondere für die Langfristfinanzierung in Folge 
neuer Regulative für Banken und Versicherungen 
besonders negative Auswirkungen zeigte:

 � Das Volumen an verfügbaren Langfristfinan-
zierungen für den Wohnbau ist deutlich einge-
schränkt und aufgrund der Regulative nur für 
50% der Investitionskosten gesichert.

 � Die Kosten für sichere Staatsanleihen sind auf ei-
nen historischen Tiefstand gesunken und liegen 
bei Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit aktuell bei 
0,5 % bis 0,6 % und Anleihen mit 30 jähriger Lauf-
zeit bei 0,9 % bis 1,1 %. 

 � Die Staaten – auch jene mit bester Bonität – ste-
hen hinsichtlich ihrer Verschuldungsentwick-
lung unter Beobachtung der „Märkte“.  

Aus diesem Grund braucht es eine Stärkung 
der Selbstfinanzierungskraft des österreichischen 
Wohnbaufinanzierungssystems durch die Erschlie-
ßung günstiger langfristiger Finanzierungen. 

Durch das für sichere Veranlagungen stark ge-
sunkene Zinsniveau liegt der Wohnbaufixzinssatz 
für GBV bei einer Bindungsdauer zwischen 10 und 
25 Jahren und erstrangiger hypothekarischer Si-
cherstellung sowie einer Belehnungsgrenze von bis 
zu 50 % aktuell bei 1,8 % bis 2,8 %. Diese Mittel sind 
jedoch nicht in ausreichender Menge verfügbar und 
deutlich teurer als die öffentliche Mittelaufbrin-
gung. Weiters ist die Finanzierung über der Beleh-
nungsgrenze von 50 % nicht gesichert. Es bietet sich 
daher an, die Lücke durch die öffentliche Hand etwa 
mit den Langfristfinanzierungen der Europäischen 
Investitionsbank ( EIB ) zu erheblich günstigeren 
Konditionen ( 1 % und 1,5 % ) zu schließen. Dadurch 
kann auch die erforderliche urbane Infrastruktur 
ohne weitere öffentliche Verschuldung finanziert 
werden. Für die von der Wohnbauinvestitionsbank 
zusätzlich zu den EIB-Mitteln aufgenommenen  
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Z A H L E N  &  F A K T E N

(BE)MERKENSWERT

Gemeinnützige Mietwohnungen sind im Schnitt um 
20 % günstiger als jene von privaten, profitorientierten 

Vermietern.

Durch die vergleichsweise günstigeren Mieten erspa-
ren sich die GBV-Bewohner jährlich rd. 1 Mrd. Euro, die 

sie zusätzlich zahlen müssten, wenn sie bei privaten oder ge-
werblichen Vermietern wohnen. 

Die Sanierungsrate lag bei den GBV in den letzten Jah-
ren bei 5 % und war damit deutlich höher als im ge-

werblichen Immobiliensektor mit 2 %.

Durch kontinuierliches Sanieren – insbesondere im 
energetischen Bereich – ersparen sich die Mieter jähr-

lich rd. 250 Euro pro Jahr. 

Die GBV tragen überproportional zur CO2-Reduktion im 
Wohnbau bei. Ihre Wohnungen nehmen nur 12 % der 

gesamten Wohnfläche ein, sind aber für 30 % der Treibhaus-
gas-Verringerung ( seit 1990 ) verantwortlich.

Das größte „Einzelgebäude“ bei den Gemeinnützigen 
umfasst 1.061 Wohnungen und ist einer von drei Blö-

cken im Wohnpark Alt-Erlaa in Wien.

2015 wurde alle 28 Minuten eine Wohnung der Gemein-
nützigen fertig.

Die Gemeinnützigen verwalten so viele Wohnungen, 
dass alle 1.840.226 Einwohner von Wien ( Stand 1.1.2016 ) 

darin mit einer durchschnittlichen Belegungsdichte unterge-
bracht werden könnten.

Die bisher von den Gemeinnützigen errichteten 
1.000.000 Wohnungen ( Gesamtbauleistung seit ca. 

1900 plus im Jahr 2016 bislang übergebene Wohnungen ) 
nehmen bei einer Durchschnittsgröße von 71 m² eine Fläche 
ein, die rund 1/6 von Wien entspricht.

Die Gemeinnützigen waren die ersten, die neue Tech-
nologien etwa beim Holzbau oder im Energiebereich 

( Solaranlagen, Wärmepumpen, Komfortlüftung mit Wär-
merückgewinnung, Passivstandard usw. ) im großvolumigen 
Wohnbau nicht nur einsetzten, sondern auch durch Begleit-
studien deren Wirkungsweise und Effizienz untersuchten.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Finanzierungen lässt sich mit Hilfe des österrei-
chischen Wohnbaufinanzierungssystems plausibel 
zeigen, dass es sich dabei um Investitionsmittel 
handelt, die ausfallsicher sind und daher zu keiner 
Belastung der öffentlichen Haushalte führen. 

Die Wohnbauoffensive und die zu diesem Zweck 
zu gründende Wohnbauinvestitionsbank stellen ei-
nen wichtigen und innovativen Schritt zur nachhal-
tigen Absicherung des bewährten österreichischen 
Wohnungswesens dar.    
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D as Modell der Wohnungsgemeinnützigkeit 
ist in vielen Ländern Europas in unterschied-

lichen Ausprägungen präsent. Die Rahmenbedin-
gungen ihrer Entstehung und die ersten Ansätze 
sind relativ ähnlich, die Entwicklungen haben aber 
unterschiedliche Richtungen genommen. Das ge-
meinsame Charakteristikum eines Dritten Sektors 
jenseits von Markt und Staat ist aber im Wesentli-
chen erhalten geblieben.

So finden sich genossenschaftliche Zusammen-
schlüsse zur Lösung der Wohnungsfrage in vielen 
Ländern Europas. Nicht überall haben sie aber die 
Unterstützung erhalten wie etwa in Mittel- und Nord- 
europa. Dennoch steht ein nicht unbeträchtlicher 
Anteil der Wohnungsbestände des angesprochenen 
Dritten Sektors heute in genossenschaftlichem Ei-
gentum. Im 19. und 20. Jahrhundert war das Werks-
wohnungswesen in den meisten europäischen Län-
dern ein wichtiger Teil der Wohnversorgung Einige 
seiner Proponenten haben damit weitreichende 
sozial- und gesellschaftspolitische Reformen ver-
bunden und ansatzweise auch umgesetzt. Viele der 
heute noch existierenden ( ehemaligen ) gemeinnüt-
zigen Gesellschaften gehen auf derartige Gründun-
gen zurück.  Einerseits hat sich diese Form der vom 
Markt abgekoppelten Bereitstellung von Wohn-
raum überlebt, anderseits deuten sich vor dem 
Hintergrund eines erhöhten Bedarfs an leistbarem 
Wohnraum für Arbeitskräfte in Ländern mit einem 
schwächer ausgeprägten gemeinnützigen Segment 
neue Ansätze dafür an. Der kommunale Wohnbau 
ist zwar in der Mehrheit der europäischen Länder 
vertreten, allerdings in höchst unterschiedlichen 
Formen. Diese reichen von einem öffentlichen 
Wohnbau in Ergänzung zum gemeinnützigen ( z.B. 
Österreich, Vereinigtes Königreich ), über die Bil-
dung von kommunalen ( gemeinnützigen ) Gesell-
schaften wie etwa in Deutschland und Schweden 
bis zur „bloßen“ Vertretung von Gemeinden in Bei-
räten von gemeinnützigen Gesellschaften oder rei-
nen Belegungsrechten. Wohnbauvereinigungen in 
Händen kirchlicher, karitativer und gewerkschaft-
licher Organisationen sind ein ebenfalls in vielen 
Ländern präsentes Modell.  

 
Die im Europäischen Dachverband der genos-

senschaftlichen und gemeinnützigen Wohnungs-
wirtschaft – Housing Europe zusammengeschlos-
senen Verbände verfügen mit ihren insgesamt 
43.000 Wohnungsunternehmen über mehr als 26 
Mio. Wohnungen. Diese repräsentieren Anteile von 
rd. 5 bis an die 30 % der nationalen Wohnungsbe-
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stände und bis zu 80 % der Mietwohnungsbestände. 
Österreich liegt mit über 20 bzw. 35 % im Spitzen-
feld, übertroffen nur von den Niederlanden und 
etwa gleichauf mit Dänemark. Gemessen an der 
aktuellen Bautätigkeit erbringen die gemeinnützi-
gen Wohnbaugesellschaften und -genossenschaften 
in Österreich, Holland und Frankreich die größte 
laufende Wohnbauleistung, während sie in ande-
ren Ländern mit hoher Repräsentanz ( ehemals ) ge-
meinnütziger Träger eher bescheiden ist ( Deutsch-
land, Schweden, Vereinigtes Königreich ). 

Ein direkt dem österreichischen System ver-
gleichbares Modell der Wohnungsgemeinnützigkeit 
findet sich nach Abschaffung der Gemeinnützig-
keit in Deutschland Ende der 1980 er Jahre nicht. 
In anderen Ländern bestehen aber ähnliche Bin-
dungen in Form von unternehmensspezifischen 
Merkmalen wie etwa im Falle von Stiftungen, för-
derungsrechtlich auferlegten Vorschriften sowie 
einer selbst gewählten und statuarisch verankerten 
Gemeinnützigkeit. Meist findet sich ein Zusammen-
wirken mehrerer der angesprochenen Elemente. 
Ebenfalls unterschiedlich gestaltet ist das Verhält-
nis zwischen Wohnbauförderung und Wohnungs-
gemeinnützigkeit. Auf der einen Seite sind relativ 
integrierte Modelle wie z.B. in Frankreich oder Dä-
nemark vertreten, auf der anderen Seite des Spek-
trums befindet sich das desintegrierte Modell ös-
terreichischer Prägung, indem Wohnbauförderung 
und Wohnungsgemeinnützigkeit eigenständige 
Systeme darstellen.

„ R E F O R M E N “  U N D  
„ R E A K T I V I E R U N G “

N icht nur in Deutschland haben Reformen in 
Richtung  Abschaffung bzw. Redimensionie-

rung des gemeinnützigen Sektors Platz gegriffen. In 
Schweden wurde erst von Kurzem die ursprünglich 
den kommunalen Gesellschaften auferlegte Ge-
meinnützigkeit aufgehoben. In den Niederlanden 
haben etwa mit der Einführung niedriger Einkom-
mensgrenzen und der Besteuerung  gemeinnützi-
ger Unternehmen – teilweise in Zusammenspiel mit 
der Europäischen Union – weitreichende Eingriffe 
in das System stattgefunden. Auch in Österreich 
musste die Enthebung der großen bundeseigenen 
Gesellschaften von der Gemeinnützigkeit hinge-
nommen werden. Spätestens mit dem gestiegenen 
Wohnungsbedarf in Zusammenhang mit den Wan-
derungs- und Flüchtlingsbewegungen sind in eini-
gen Ländern Bestrebungen zur „Reaktivierung“ ei-

nes gemeinnützigen Wohnungswesens sowie 
dessen Unterstützung durch geeignete Förderungs-
maßnahmen zu beobachten. Prominente Beispiele 
sind aktuell Deutschland und Schweden. Das Bei-
spiel Österreichs dient in diesen Ländern als Orien-
tierung, ebenso wie in einigen benachbarten ( süd- )
osteuropäischen Ländern. 

Ähnliche Tendenzen sind in Bezug auf die Wohn-
bauförderung zu beobachten. Sie wurde in vielen 
Ländern nach einer – zwischenzeitlich erreichten 
oder auch vermeintlichen – Deckung des Woh-
nungsbedarfs seit etwa den 1980 er Jahren sukzes-
sive zurückgefahren bzw. von der Objekt- auf die 
Subjektförderung bzw. indirekte ( steuerliche ) För-
derungsmaßnahmen verlagert. Doch diese Systeme 
zeigen Ineffizienzen vor allem durch hohe Belas-
tungen der öffentlichen Budgets ohne Anreize für 
eine Ausweitung der Wohnbautätigkeit – und dies 
bei steigendem Bedarf an leistbarem Wohnraum. 
Deshalb sind in mehreren Ländern Reformbestre-
bungen vorhanden, bei denen wiederum das öster-
reichische Modell der Wohnbauförderung als Vor-
bild dient.  

E U - “ W O H N U N G S P O L I T I K “
 

I n einem gewissen Gegensatz zu diesen Be-
mühungen befinden sich jene Facetten der 

europäischen Politik, die den Wohnbau stark be-
rühren, ohne dass dieser eine gemeinsame EU-An-
gelegenheit – wie etwa die Klimapolitik – darstellt. 
Dazu gehört an erster Stelle das Beihilfewesen, das 
den Abbau von Wettbewerbsverzerrungen sowie 
die Reduzierung der Staatsausgaben als Zielsetzung 
hat. Zwar sind unter gewissen Rahmenbedingun-
gen Förderungen im Wohnbau möglich und genie-
ßen auch Erleichterungen hinsichtlich der Geneh-
migung bei Neueinführung. Die Beihilfe- 
Vorschriften sowie das Eingreifen in den Niederlan-
den bringen aber eine eindeutige Präferenz für ei-
nen sozialen Wohnbau als einen auf die sozial 
schwächsten Haushalte beschränkten Residualsek-
tor zum Ausdruck. Damit wird weder dem Subsidia-
ritätsprinzip noch der bestehenden Realität des ge-
meinnützigen Wohnungssektors sowie der hohen 
Effizienz einer breiten Förderung Rechnung getra-
gen. In nur wenigen EU-Ländern  findet sich das an-
gesprochene Residualmodell – Wohnverhältnisse, 
Wohnungsangebot und Kostenbelastung sind dort 
alles andere als zufriedenstellend.  Darüber hinaus 
zeigt sich in vielen Mitgliedsstaaten, dass die nicht 
unter den „Beihilfenbann“ fallenden individuellen 

Beihilfen und steuerlichen Förderungsmaßnahmen 
die öffentlichen Budgets weit stärker belasten als 
die Objektförderung. 

Unabhängig von seiner Ausprägung hat der ge-
meinnützige Wohnbau die Versorgung breiter 
Schichten mit adäquatem Wohnraum zum Ziel 
und stellt damit eine Antwort auf eine quantita-
tive und qualitative Unterversorgung, unsichere 
Mietverhältnisse und latente Angebotsknappheit 
dar. Davon betroffen waren und sind nicht nur die 
sozial Schwächsten, sondern auch die Mittelschich-
ten.  Nicht übersehen werden sollte dabei auch, dass 
Arbeitsmärkte und Wirtschaft von einer funktio-
nierenden Wohnversorgung und moderaten Belas-
tung durch Wohnungskosten profitieren. Ebenso 
haben sich Länder mit einem ausreichend großen 
Mietwohnungssektor gegenüber Immobilienkrisen 
resistenter erwiesen andere mit einem stark eigen-
tumszentrierten Wohnungsmarkt. 

Sosehr das aktuelle geopolitische Geschehen und 
die schlechte Wirtschaftsentwicklung für Europa 
eine nachhaltige Belastung darstellen, könnte mit 
den in einigen Ländern angestrebten Reformen auf 
dem Gebiet des Wohnungswesens eine Chance zu 
nachhaltigen positiven Impulsen bestehen. Eine re-
striktive Wohnungspolitik auf europäischer Ebene 
sollte dabei nicht im Wege stehen.  
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VON VIELEN 
12 FAMILIEN GEBEN EINBLICK IN 
IHREN WOHNALLTAG:  
EIN AUSSCHNITT AUS DEN  
„FACETTEN DES WOHNENS“ VON 
2.000.000 MENSCHEN, DIE  
UNTER GEMEINNÜTZIGEM  
DACH LEBEN. 
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WOHNPARK ALT ERLAA 
Anton-Baumgartner-Straße
Wien
Wohnpark Alt Erlaa AG

ögen Architekten und Stadtplaner auch noch nach 40 
Jahren über den Wohnpark Alt Erlaa Disput führen, für 

die Bewohner fällt und fiel ihr Urteil über die markanten Tür-
me in Wien – Liesing stets eindeutig aus: Die Wohnzufrieden-
heit ist sehr hoch, die Vision einer „Stadt in der Stadt“ hat sich 
über all die Jahre bewährt. Seit seinem Einzug Anfang 1977 hat 
sich Karl Schöbinger besonders engagiert, den „Wohnpark mit 
Leben zu erfüllen“. Die zahlreichen Gemeinschaftsräume, die 
nur darauf warteten, „bespielt“ zu werden, wurde sukzessive 
zum Forum für vielfältige Aktivitäten, die sich organisatorisch 
im Freizeit-Club bündelten. Mehr als 30 Jahre war er als Ob-
mann Impulsgeber und tatkräftiger Umsetzer für Veranstal-
tungen, Hobby-Runden oder geselliges Beisammensein. Zum 
Highlight entwickelte sich der Theatersaal, der Amateure und 
schauspielerische Prominenz gleichermaßen anzieht. Heute 
unterstützt Herr Schöbinger seine Tochter bei der Organisation 
von Musical-Workshops für Kinder und Jugendliche. So wie für 
den Wohnpark gilt auch für ihn: Forever Young

© Alterlaasolar

M

Forever 
   Young

© w.andel 
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ie Sehnsucht nach dem Waldviertel hatten Gertraud und Helmut 
Domayer schon immer, aber berufsbedingt ließ sich diese nur am 

Wochenende und im Urlaub „ausleben“. Erst in der Pension ergab sich für 
die gebürtigen Wiener die Gelegenheit zum „Daueraufenthalt“ fernab der 
Großstadt. Nach einem Intermezzo in einem Geschoßbau bot die Schönere 
Zukunft in Großpertholz „genau das, was wir suchten“: Ein Haus in sanf-
ter Hanglage, Teil eines Gebäudeverbunds, der nachbarschaftliche Nähe 
und Privatheit gleichermaßen ermöglicht. „Im Ort haben wir alles, was wir 
brauchen“, bilanziert das sehr agile Ehepaar nach fünf Jahren, und auf den 
gepflegten Nordic Walking-Strecken in der Nähe von Weitra können „wir so 
richtig Aufatmen.“

Urfahr 
  ist mein 
 Zuhause

Im Ruhestand,  

 hinaus auf´s Landhre Kindheit und Jugend hat   
Melanie G. in Urfahr verbracht 

und am Wohlfühlen in diesem Stadt-
teil von Linz hat sich für sie auch 
in den Folgejahren nichts geändert. 
Zur perfekten Infrastruktur und 
viel Grün in der Umgebung kam vor 
sechs Jahren eine generalsanierte 
Mansardenwohnung in der Rieglstra-
ße (Bild Mitte) , in deren Grundriss 
sich die Büroangestellte „gleich 
verliebt“ hat: „Die Raumaufteilung 
ist sehr gut durchdacht und ich liebe 
die Ruhe hier in den Seitenstraßen.“ 
Zusammen mit ihrem Sohn genießt 
sie auch, „dass man sich um nichts 
kümmern muss. Du richtest dir die 
Wohnung gemütlich ein, aber die 
GWG schaut, dass alles passt und 
wohnlich bleibt.“

I

D
RIEGLSTRASSE 
Linz-Urfahr
GWG

GROSSPERTHOLZ 
Schönere Zukunft

© Luftbild Pertlwieser
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nsgesamt sechs behindertengerechte Einhei-
ten offerierte die Reihenhaussiedlung der 

„Volksbau“ am Hagedornweg in Wien – Donaustadt. 
Eine davon hat sich Frau Brigitte Fink 1995 gesi-
chert und sie erweist sich bis heute, nach kleinen 
Adaptierungen wie z.B. dem Austausch des nicht 
rollstuhlgerechten Spannteppichs gegen einen 
Laminat-Boden, als „eine sehr gute Lösung“. Nur ein 
Erdgeschoß, ohne Barrieren zwischen den Räumen 
und den 265 Quadratmetern Garten, breitere Türen 
und spezifische Dimensionierung der Sanitärberei-
che ermöglichen Frau Fink maximale Mobilität. Das 
gilt auch für „draußen“, denn das vom Gatten chauf-
fierte Auto kann bis in den Eingangsbereich des 
Vorgartens vorfahren und erspart ihr so den Weg zu 
den ( nahe gelegenen ) PKW-Abstellplätzen.

Ein Sehr Gut  

  für’s Wohnklima Ein Haus, 
das passt

m Messequartier von Graz wächst durch die Wohnbaugruppe Ennstal 
sukzessive der größte Wohnbau der Steiermark heran. Der erste, mit 

dem Staatspreis für Nachhaltigkeit und Architektur prämiierte Bauabschnitt 
bietet Platz für 149 Wohnungen, 21 Seniorenapartments, ein Studentenheim, 
Dachpool, Gemeinschaftsanlagen und zahlreiche Geschäfte. David und Marian-
ne Gruber wohnen bereits seit 5 Jahren im Messequartier und haben – „nach 
einer kurzen Eingewöhnungsphase“ – die Vorzüge des Passivhauses schätzen 
gelernt: „Wohltemperierte Räume und die richtige Luftfeuchtigkeit gepaart mit 
einem idealen Luftaustausch sorgen für ein tolles Wohnklima. Die im Gegensatz 
zu unserer alten Wohnung überschaubaren Betriebs- und Heizkosten sind ein 
zusätzlicher Pluspunkt“.

I

I

MESSEQUARTIER 
Klosterwiesgasse /  
Münzgrabengasse
Graz
ENW

HAGEDORNWEG 
Wien
Volksbau

© Paul Ott



ine Wohnung, deren Wände sich durch 
Kurbeln verschieben lassen, hat Archi-

tekt Angelo Roventa für die Vogewosi entworfen. 
Manuel Lebar ist der Pionier, der die erste „elastic 
living unit“ in einem Neubau, der an das sanierte 
ehemalige Schlossbräu in Dornbirn andock, testet. 
Sein Befund für das 51m² große Apartment fällt 
positiv aus: „Meistens habe ich zwei Räume offen. 
Das Kurbeln ist bei mir schon automatisch. Für 
mich als Single ist diese Wohnform perfekt.“

reisgekrönte 
Objekte haben 

nicht immer zwingend 
auch für die Nutzer 
ebenso hohe Quali-
tät. Beim Wohnheim 
Olympisches Dorf in 
Innsbruck, errichtet 
von der NH Tirol, ist 
es klar. Hier findet die 
Würdigung durch den 
Bauherrenpreis der 
Zentralvereinigung 
der Architekten ihre 
Entsprechung im Lob 
der Senioren für Haus 
und Betreuung. Elisa-
beth und Walter Kaller 
haben seit zwei Jahren 
ein Apartment gemie-
tet und sind „von An-
fang bis Ende“ mit dem 
Heim zufrieden. Deut-
lich macht das rüstige 
Ehepaar aber auch, wie 
wichtig es ist, bei aller 
Rundum-Versorgung 
aktiv zu bleiben und 
dass jeder Heimbewoh-
ner selbst zu seinem 
Wohlbefinden beitra-
gen muss. Ihr Erfolgs-
rezept: „Jeder ist seines 
Glückes Schmied!“

   Leben im 
Raumwunder

Aktiv am  
   Lebensabend

E

P
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SCHLOSSBRÄU 
Dornbirn – Oberdorf
Vogewosi

WOHNHEIM  
OLYMPISCHES DORF 
Innsbruck
Neue Heimat Tirol

© Lukas Schaller 
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remiere in Wien. Die WBV 
GPA setzt auf das Dach des 

Auhofcenters in Wien einen Vier-
kanthof mit vielfältig nutzbarem 
Innenbereich. Eine „feine Sache“ für 
Monika und David, die hier ihre ers-
te gemeinsame Wohnung beziehen 
konnten: „Der Wienerwald in Radler-
distanz, Einkaufsmöglichkeiten vor 
der Haustür und eine Smart-Woh-
nung, die durch guten Zuschnitt 
Platz genug bietet und erschwinglich 
ist“, fasst Monika ihr „Wohnglück“ 
zusammen. Ein Projekt, das bereits 
Schule gemacht hat.        

us einem von der BWSG gewonnenen Bauträgerwett-
bewerb für ein Teilareal am neuen Zentralbahnhof in 

Wien resultiert das Projekt so.vie.so. SOnnwendVIErtelSOli-
darisch steht für eine Wohnanlage mit Mitbestimmungsmög-
lichkeit bei der Raumformatierung innerhalb der eigenen 
vier Wände und den Gemeinschaftseinrichtungen. Eine der 
Bewohnerinnen ist Alexandra Bauer, die mit ihrer 100m² gro-
ßen Wohnung „voll zufrieden“ ist. Für sie war „das hohe En-
gagement aller Beteiligten – von den zukünftigen Bewohnern 
über die Architekten bis zum Bauträger - beeindruckend“ und 
für das Gelingen solch eines komplexen Vorhabens unabding-
bar. Dieser Elan setzt sich auch in der „Wohnphase“ fort, wo 
BewohnerInnen und Arbeitsgruppen mit unterschiedlichsten 
Aktivitäten für eine lebendige Nutzung der Gemeinschafts-
anlagen – wie z.B. Fitness- und Kleinkinderspielraum, Küche, 
oder Mediathek – sorgen: „Bei uns ist immer etwas los!“

Smart 
am Dach

Bei uns ist  
  immer etwas los!

P

A
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WOHNEN AM DACH  
DES AUHOFCENTERS 
Albert-Schweitzer-Gasse 6
Wien
WBV GPA

SO.VIE.SO 
Sonnwendgasse
Wien
BWSG

© PID / C. Jobst 
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1 0    E I N I G E  V O N  V I E L E N E I N I G E  V O N  V I E L E N    1 0



en Vorgarten ihres Hauses am Tolletweg 
4 in Rufling bei Leonding hat die Familie 

Resch mit viel Liebe und Mühe in eine „Grüne 
Oase“ verwandelt und im gleichnamigen Wettbe-
werb der WSG 2014 Siegeslorbeer geerntet. Ein 
üppiges, vielfältiges Biotop mit einer übermanns-
großen Engelstrompete als botanischem Highlight 
und der selbstgegrabene Teich, an dem sich neben 
den Bewohnern auch „Libellen, Schwimmkäfer 
und Molche“ erfreuen, lassen auch im Alltag „Ur-
laubsfeeling“ aufkommen, meint Andrea Resch: 
„Wir wohnen drinnen und draußen.“

ier Jahrzehnte lang, bis 2008, hat sich Karl Semmelrath 
als Mitglied des Siedlerausschusses „Am Rosenhügel“ 

für alle ins Zeug geworfen. Selbstverständlich ehrenamtlich, 
und mit einem Aufwand, der – speziell 1981 / 86, als die 559 
Reihenhäuser generalsaniert wurden – einem Halbtags-Job 
ohne fixe Dienststunden gleichkam: „Wenn ich durch die 
Anlage gegangen bin, hat mich immer irgendwer wegen eines 
ganz dringenden Problems angesprochen. Da musste man 
gleich was tun und zum Beispiel den Tischler den Auftrag 
für eine Kleinreparatur geben. Bei mir Zuhause konnte man 
jederzeit anklopfen, das wussten alle.“ Auf die „Eigenstän-
digkeit unserer 1926 fertiggewordenen Siedlung innerhalb 
der Genossenschaft Altmannsdorf und Hetzendorf haben wir 
immer großen Wert gelegt“, erinnert sich Semmelrath. Und 
dieser Elan einer Gemeinschaft ist bei den „Rosenhüglern“ 
nach wie vor ungebrochen.

Grüne  
  Oase

Zum Nutzen der  

    Gemeinschaft

D

V
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TOLLETWEG 
Rufling
WSG

AM ROSENHÜGEL 
Rosenhügelstraße
Wien
Genossenschaft  
Altmannsdorf und  
Hetzendorf
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ine Jungfamilie mit Kindern, wohnen in der 
gewünschten Umgebung, hoher Standard 

zu leistbarer Miete – die 1.000.000ste Wohnung der 
Gemeinnützigen erfüllt wirklich punktgenau die 
Vorstellungen der Familie Stock-Zelger. Von den 
Kindern Hannah, Maurits und Lilly hat jedes nun 
sein „eigenes Reich“, mit einem Garten davor - und 
Radfeld ( bei Schwaz in Tirol ) war als Standort ohne-
dies die erste Wahl. Die Neue Heimat Tirol hatte 
für den Wunsch das richtige Angebot parat. Und 
nachdem Wohnen nicht erst in den eigenen vier 
Wänden beginnt, hoffen die Zelgers auch auf „eine 
gute Hausgemeinschaft.“

Eine  
gute 
Wahl

E

GBV- 
ADRESSEN  
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DIE 
   1.000.000STE

WOHNUNG

© Vandory 

AM PFARRFELD 
Radfeld
Neue Heimat Tirol



1 0 6 1 0 77 0  J A H R E  Ö S T E R R E I C H I S C H E R  V E R B A N D  G E M E I N N Ü T Z I G E R  B A U V E R E I N I G U N G E N 7 0  J A H R E  Ö S T E R R E I C H I S C H E R  V E R B A N D  G E M E I N N Ü T Z I G E R  B A U V E R E I N I G U N G E N

1 1    G B V  A D R E S S E N  G B V  A D R E S S E N    1 1

  Kontakt           Gründungsjahr           Verwaltete Wohnungen

BURGENLAND SEITE 107

KÄRNTEN  SEITE 107

NIEDERÖSTERREICH SEITE 109

OBERÖSTERREICH SEITE 112

SALZBURG SEITE 115

STEIERMARK SEITE 117

TIROL  SEITE 120

VORARLBERG SEITE 121

WIEN SEITE 121

KÄRNTEN 

BURGENLAND 

B-SÜD  
Gemeinnützige  
Wohnungsgesellschaft m.b.H.

Erste Burgenländische  
Gemeinnützige Siedlungs- 
genossenschaft reg.Gen.m.b.H.

Neue Eisenstädter  
gemeinnützige Bau-, Wohn- und  
Siedlungsgesellschaft m.b.H. 

Oberwarter gemeinnützige Bau-,  
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft 
reg.Gen.m.b.H.

Drau Wohnbau  
Gemeinnützige  
Wohnungsgesellschaft mbH

Kärntner Friedenswerk  
gemeinnützige Wohnungs- 
gesellschaft m.b.H.

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungsgenossenschaft für Kärnten 
„Fortschritt“, reg.Gen.m.b.H. 

Marktstraße 3  

7000 Eisenstadt

b-sued.at

Amtsgebäude 1

7033 Pöttsching

ebsg.at

Mattersburger Straße 3a

7000 Eisenstadt

nebau.at

Rechte Bachgasse 61

7400 Oberwart

osg.at

Karnerstraße 1

9020 Klagenfurt

dw-wohn.at

Pischeldorfer Straße 38

9020 Klagenfurt

wohnbaugruppe.at

Kinoplatz 6/1

9020 Klagenfurt

fortschritt.at

  1949
  

  

  1947
  

  9.238

  1982
  

  3.493

  1951
  

  13.093

  1949
  

  744

  1949
  

  791

  1951
  

  4.700

Kärntner Heimstätte Gemeinnützige 
Bau-, Wohnungs- und Siedlungs- 
vereinigung, Ges.m.b.H.

Ferdinand Seeland Str. 27

9022 Klagenfurt

lwbk.at

  1942
  

  5.234

186 G E M E I N N Ü T Z I G E BAU VE R E I N I G U N G E N I N ÖS TE R R E I C H 2016

B  4

K 13

GENOSSENSCHAFTEN

AKTIENGESELLSCHAFTEN

GESELLSCHAFTEN M.B.H.

98

10

78

W 57

V 3

T 12

St 28
S 11

NÖ 31

OÖ 27

G E N OS S E N S C H A F TE N M ITG LI E D E R

513.400   
VE RWA LTE TE WO H N U N G E N G E SA MT

882.100
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NIEDERÖSTERREICH 

Gemeinnützige Bau-, Wohn- und  
Siedlungsgenossenschaft  
„Alpenland“, reg.Gen.m.b.H.

Siegfried Ludwig-Platz 1  

3100 St. Pölten

alpenland.ag

  1949
  

  11.471

Gemeinnützige Wohnungs-  
und Siedlungsgenossenschaft  
Amstetten e.Gen.m.b.H.

Arthur-Krupp-Str. 1/ 3. St.  

3300 Amstetten

diesiedlung.at

  1934
  

  5.494

Gemeinnützige  
Wohnungsgesellschaft  
„Arthur Krupp“ Ges.m.b.H.

Neugasse 11

2560 Berndorf

wiensued.at

  1938
  

  1.971

Atlas Gemeinnützige Wohnungs-  
und Siedlungsgenossenschaft,  
reg.Gen.m.b.H. 

Triester Straße 10/4/3. St.

2351 Wiener Neudorf

atlas-wohnbau.at

  1921
  

  4.530

Gemeinnützige  
Wohnungsgesellschaft „Austria“  
Aktiengesellschaft 

Bahnhofplatz 1

2340 Mödling

noe-wohnbaugruppe.at

  1938
  

  6.429

Gemeinnützige  
Donau-Ennstaler  
Siedlungs-Aktiengesellschaft 

Bahnzeile 1/2. St.

3500 Krems/Donau

gedesag.at

  1939
  

  10.836

Gemeinnützige Wohn- und  
Siedlungsgenossenschaft  
„Donautal“ reg.Gen.m.b.H. 

Burgstraße 10

3400 Klosterneuburg

0 22 43 / 25 11 1

  1952
  

  188

EGW  
Wohnbau gemeinnützige  
Gesellschaft m.b.H. 

Pernerstorferstraße 38/187

2700 Wiener Neustadt

egw-noe.at

  2010
  

  38

Familienwohnbau Niederösterreich 
gemeinnützige Wohnbau- und  
Baubetreuungsgesellschaft m.b.H.

p.A. Märzstraße 1

1150 Wien

gwbno.at

  1922
  

  812

Gemeinnützige Wohnungs- 
gesellschaft der KELAG,  
Ges.m.b.H.

Arnulfplatz 2

9021 Klagenfurt

wohnbau.kelag.at

  1959
  

  

Kärntner Siedlungswerk  
Gemeinnützige  
Gesellschaft m.b.H.

Karnerstraße 1

9020 Klagenfurt

ksw-wohn.at

  1951
  

  5.544

meine Heimat Gemeinnützige Bau-, 
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft, 
reg.Gen.m.b.H.

Zeno-Goess-Straße 13a

9503 Villach

heimat-villach.at

  1908
  

  8.810

Neue Heimat Gemeinnützige  
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft 
Kärnten, Gesellschaft m.b.H.

Ferdinand Seeland St. 27

9022 Klagenfurt

lwbk.at

  1940
  

  11.041

Gemeinnützige  
Treibacher Siedlung  
Gesellschaft m.b.H.

St. Stefaner Weg 21

9330 Althofen

0 42 62 / 36 34

  1956
  

  950

Gemeinnützige  
Wohnbaugesellschaft mbH.  
Villach

Neue Heimat 13

9500 Villach

lwbk.at

  2002
  

  649

Gemeinnützige Siedlungsgenossen-
schaft „Vorstädtische Kleinsiedlung“ 
in Klagenfurt e.Gen.m.b.H

Pischeldorfer Straße 38

9020 Klagenfurt

wohnbaugruppe.at

  1932
  

  2.380

Gemeinnützige Wohnungs- 
genossenschaft für Kärnten in  
Klagenfurt e.Gen.m.b.H.

Kinoplatz 6/1

9020 Klagenfurt

0463 / 51 52 80

  1951
  

  907

Kärntnerland Gemeinnützige  
Wohnbaugenossenschaft,  
reg.Gen.m.b.H. 

Bahnhofstraße 38c

9020 Klagenfurt

kaerntnerland-gbv.at

  1951
  

  6.281

KÄRNTEN 



1 1 0 1 1 17 0  J A H R E  Ö S T E R R E I C H I S C H E R  V E R B A N D  G E M E I N N Ü T Z I G E R  B A U V E R E I N I G U N G E N 7 0  J A H R E  Ö S T E R R E I C H I S C H E R  V E R B A N D  G E M E I N N Ü T Z I G E R  B A U V E R E I N I G U N G E N

1 1    G B V  A D R E S S E N  G B V  A D R E S S E N    1 1

NIEDERÖSTERREICH 

Niederösterreichische gemeinnützige 
Bau- und Siedlungsgenossenschaft für 
Arbeiter & Angestellte, reg.Gen.m.b.H.

Südstadtzentrum 4  

2344 Maria Enzersdorf

noe-wohnbaugruppe.at

  1953
  

  4.761

Niederösterreichisches  
Friedenswerk gemeinnützige  
Siedlungsges.m.b.H.

p.A. Hietzinger Hauptstr. 

119-121, 1130 Wien

frieden.at

  1951
  

  2.125

Niederösterreichische Gesellschaft für 
Stadt-, Dorferneuerung u. Alternatives 
Wohnen, NÖSTA, gemeinn. Ges.m.b.H.

Siegfried Ludwig-Platz 1

3100 St. Pölten

noesta.at

  1975
  

  359

Gemeinnützige Bau- und Siedlungs- 
genossenschaft Pielachtal e.
Gen.m.b.H. in Ober-Grafendorf 

Rudolf Krippl Platz 1

3200 Obergrafendorf

sgpielachtal.at

  1950
  

  1.410

Gemeinnützige Wohn- und  
Siedlungsgesellschaft  
Schönere Zukunft, Ges.m.b.H. 

p.A. Hietzinger Hauptstr. 

119, 1130 Wien

schoenerezukunft.at

  1952
  

  7.068

Allgemeine gemeinnützige  
Wohnungsgenossenschaft  
e.Gen.m.b.H. in St. Pölten 

Josefstraße 70-72

3100 St. Pölten

wohnungsgen.at

  1921
  

  9.011

SÜDRAUM  
Gemeinnützige  
Wohnbaugesellschaft m.b.H. 

Linsbergerstraße 1/1/3

2822 Bad Erlach

suedraum.at

  2010
  

  94

Gemeinnützige  
Wohnbaugesellschaft  
„Terra“ GmbH

Siegfried Ludwig-Platz 1

3100 St. Pölten

terra.ag

  1993
  

  849

Tullnbau Gemeinnützige Wohn- und 
Siedlungsgenossenschaft,  
reg.Gen.m.b.H.

Nußallee 3

3430 Tulln

tullnbau.at

  1949
  

  188

NIEDERÖSTERREICH 

Gemeinnützige Bau- und Wohnungs-
genossenschaft „Gartenstadt“,  
reg.Gen.m.b.H.

Burgstraße 10  

3400 Klosterneuburg

0 22 43 / 25 11 1

  1911
  

  140

GEBAU-NIOBAU  
Gemeinnützige  
Baugesellschaft m.b.H.

Bahnhofsplatz 1  

2340 Mödling

noe-wohnbaugruppe.at

  1973
  

  6.017

Gebös Gemeinnützige  
Baugenossenschaft österr. Siedler  
und Mieter, reg.Gen.m.b.H.

Gebösstraße 1  

2521 Trumau

geboes.at

  1946
  

  6.502

Heimat Österreich  
gemeinnützige Wohnbau  
Gesellschaft mbH

p.A. Davidgasse 48  

1100 Wien

hoe.at

  2011
  

  210

Gemeinnützige  
Wohnbaugesellschaft  
„KAMPTAL“ GmbH

Thurnhofgasse 18  

3580 Horn

kamptal-gbv.at

  1976
  

  2.904

Bau-, Wohnungs- und Siedlungs- 
gesellschaft Kirchberg am Wagram, 
gemeinn. Ges.m.b.H. 

p.A. Feldgasse 6-8  

1080 Wien

kaw.at

  1968
  

  2.392

Gemeinnützige Bau- und  
Wohnungsgenossenschaft für  
Mödling reg.Gen.m.b.H. 

Ferdinand Buchberger-G. 9  

2340 Mödling

baugenmoed.at

  1912
  

  3.431

Neue Heimat Gemeinnützige  
Wohnungs- und Siedlungs- 
gesellschaft, Ges.m.b.H. 

p.A. Hernalser Gürtel 1  

1170 Wien

neueheimat-wohnen.at

  1938
  

  13.653

Gemeinnützige Wohnungs- und  
Siedlungsgenossenschaft  
Neunkirchen reg.Gen.m.b.H. 

Bahnstraße 25  

2620 Neunkirchen

sgn.at

  1910
  

  5.327
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Gemeinnützige  
Industrie-Wohnungs- 
aktiengesellschaft

Welser Straße 41  

4060 Leonding 

giwog.at

  1948
  

  11.306

GSA Genossenschaft für Stadt- 
erneuerung und Assanierung,  
gemeinnützige reg.Gen.m.b.H.

Mozartstraße 4/3 

4020 Linz

gsa-wohnbau.at

  1952
  

  1.695

GVVG  
gemeinnützige Vermietungs- und  
Verwaltungsgesellschaft m.b.H.

Schmiedegasse 14/1

4040 Linz

lawog.at

  1953
  

  274

GWG   
Gemeinnützige Wohnungs- 
gesellschaft der Stadt Linz GmbH 

Eisenhandstraße 30

4021 Linz

gwg.at

  1941
  

  19.125

Wohnbau Hausruckviertel  
Gemeinnützige Wohnungs- 
genossenschaft e.Gen.m.b.H. 

Straße des 21. April 3 

4800 Attnang-Puchheim

wbhv.at

  1923
  

  1.509

Innviertler Gemeinnützige Wohnungs- 
und Siedlungsgenossenschaft,  
reg.Gen.m.b.H. 

Riedauerstraße 28

4910 Ried/Innkreis

isg-wohnen.at

  1948
  

  11.958

LAWOG, Gemeinnützige  
Landeswohnungsgenossenschaft für 
Oberösterreich, e.Gen.m.b.H.  

Garnisonstraße 22

4021 Linz

lawog.at

  1953
  

  17.714

Gemeinnützige  
Wohnungsgenossenschaft  
„Lebensräume“ e.Gen.m.b.H.

Handel-Mazzetti-Straße 1

4021 Linz

lebensraeume.at

  1909
  

  5.014

GEWOG  
Neues Heim Gemeinnützige  
Wohnungsges.m.b.H. 

Benno-Maier-Straße 17  

5282 Ranshofen

wohnbaugruppe.at

  1949
  

  2.943

NIEDERÖSTERREICH 

OBERÖSTERREICH 

Gemeinnützige Bau- und Siedlungs- 
genossenschaft „Waldviertel“  
reg.Gen.m.b.H.

Wohnbauplatz 1  

3820 Raabs a.d. Thaya

waldviertel-wohnen.at

  1953
  

  3.151

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungsgenossenschaft in Wiener 
Neudorf reg.Gen.m.b.H.

Reisenbauer Ring 2/1/1  

2351 Wiener Neudorf

wng.at

  1931
  

  1.390

Wohnungseigentümer  
Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft 
m.b.H.

Bahnhofplatz 1  

2340 Mödling

noe-wohnbaugruppe.at

  1973
  

  8.312

Gemeinnützige Bau- und  
Siedlungsgenossenschaft  
Bad Ischl reg.Gen.m.b.H.

Kurhausstraße 10  

4820 Bad Ischl

siedlung.at

  1948
  

  1.371

Gemeinnützige Wohnungs- und  
Siedlungsgenossenschaft  
„Baureform-Wohnstätte“ e.Gen.m.b.H. 

Dinghoferstraße 63  

4020 Linz

brw.at

  1922
  

  6.034

Gemeinnützige Donauländische  
Wohnungs-Genossenschaft,  
e.Gen.m.b.H. 

Stifterstraße 22/4. St.  

4020 Linz

dwg.at

  1953
  

  699

Gemeinnützige  
Wohnbaugenossenschaft „Eigenheim“ 
Linz, reg.Gen.m.b.H. 

Schörgenhubstraße 43  

4030 Linz

eigenheim-linz.at

  1948
  

  3152

Gemeinnützige Wohnungs- u.  
Siedlungsgenossenschaft „Familie“  
in Linz e.Gen.m.b.H. 

Hasnerstraße 31

4020 Linz

familie-linz.at

  1912
  

  6.203

OBERÖSTERREICH 
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SALZBURG 

Gemeinnützige Welser  
Heimstättengenossenschaft,  
e.Gen.m.b.H.

Laahener Straße 21a  

4600 Wels 

welserheimstaette.at

  1911
  

  7.270

WSG  
Gemeinnützige Wohn- und Siedler- 
gemeinschaft, reg.Gen.m.b.H.

Ederstraße 9 

4020 Linz

wsg.at

  1952
  

  12.268

WSO  
Gemeinnützige Bau- und Wohnungs-
gesellschaft m.b.H.

Hollabererstraße 8-10

4020 Linz

ws-o.at

  1954
  

  

Wohnbau-Genossenschaft 
Bergland gemeinnützige  
reg.Gen.m.b.H. 

Karl-Vogt-Straße 11

5700 Zell am See

bergland-wohnbau.at

  1952
  

  8.944

Gemeinnützige  
Eigenheim-Baugemeinschaft  
reg.Gen.m.b.H. 

Kirchengasse 4 

5600 St. Johann / Pongau

wohnen-eigenheim.at

  1953
  

  746

Gemeinnützige  
Salzburger Wohnbaugesellschaft 
m.b.H. 

Ignaz-Harrer-Straße 84

5020 Salzburg

gswb.at

  1939
  

  23.890

Heimat Österreich  
gemeinnützige Wohnungs- und  
Siedlungsgesellschaft m.b.H. 

Plainstraße 55

5020 Salzburg

hoe.at

  1951
  

  12.017

Gemeinnützige  
Siedlungsgesellschaft m.b.H.  
für den Bezirk Vöcklabruck 

Werkstraße 2  

4860 Lenzing

gsg-wohnen.at

  1938
  

  3.172

Oberösterreichische  
Gemeinnützige Bau- und  
Wohngesellschaft mbH. 

Böhmerwaldstraße 3  

4020 Linz

ogw.at

  1949
  

  832

OÖ Wohnbau Gesellschaft  
für den Wohnungsbau  
gemeinnützige GmbH 

Blumauerstraße 46  

4020 Linz

ooewohnbau.at

  1962
  

  22.735

OÖ Wohnbau  
gemeinnützige Wohnbau und  
Beteiligung GmbH

Blumauerstraße 46  

4020 Linz

ooewohnbau.at

  1954
  

  1.228

NEUE HEIMAT Oberösterreich  
Gemeinnützige Wohnungs- und  
SiedlungsgesmbH

Gärtnerstraße 9

4020 Linz

neue-heimat-ooe.at

  1939
  

  12.983

Gemeinnützige  
Wohnungsgesellschaft der  
Stadt Steyr Ges.m.b.H. 

Färbergasse 7  

4400 Steyr

gwg-steyr.at

  1952
  

  6.762

Erste gemeinnützige  
Wohnungsgenossenschaft Steyr, 
e.Gen.m.b.H. 

Tomitzstraße 8  

4400 Steyr

0 72 52 / 525 32

  1920
  

  1.267

Steyrer Wohn- und  
Siedlungsgenossenschaft  
„Styria“ reg.Gen.m.b.H. 

Gabelsbergerstraße 3  

4400 Steyr

styria-wohnbau.at

  1948
  

  5.734

Gemeinnützige  
Siedlergemeinschaft „Traunsee“  
reg.Gen.m.b.H. 

Grünbergweg 5c  

4810 Gmunden

traunseewohnen.at

  1949
  

  1.009

VLW Vereinigte Linzer Wohnungs- 
genossenschaften, gemeinn.  
Gesellschaft m.b.H. 

Blumauerstraße 19  

4020 Linz

vlw.at

  1941
  

  7.186

OBERÖSTERREICH OBERÖSTERREICH 



1 1 6 1 1 77 0  J A H R E  Ö S T E R R E I C H I S C H E R  V E R B A N D  G E M E I N N Ü T Z I G E R  B A U V E R E I N I G U N G E N 7 0  J A H R E  Ö S T E R R E I C H I S C H E R  V E R B A N D  G E M E I N N Ü T Z I G E R  B A U V E R E I N I G U N G E N

1 1    G B V  A D R E S S E N  G B V  A D R E S S E N    1 1

Gemeinnützige Wohnungs- und  
Siedlungsgesellschaft  
Austria Draht GmbH 

Mozartgasse 1 

8600 Bruck an der Mur

bruckerwohnbau.at

  1951 
  

  549

Brucker Wohnbau- und  
Siedlungsvereinigung,  
e. gemeinnützige GenmbH.

Mozartgasse 1  

8600 Bruck an der Mur 

bruckerwohnbau.at

  1951
  

  2.260

Siedlungsgenossenschaft Donawitz 
gemeinn. reg. Wohnbau- 
genossenschaft m.b.H

Kerpelystraße 69 

8704 Leoben-Donawitz

0 38 42 / 21 13 9

  1946
  

  1.650

Gemeinnützige  
Siedlungsgesellschaft  
Elin GmbH

Dr. Karl-Widdmann-Str. 17

8160 Weiz

sg-elin.at

  1950

2.165  

Gemeinnützige Wohn- und  
Siedlungsgenossenschaft Ennstal  
reg. Gen.m.b.H. Liezen  

Siedlungsstraße 2

8940 Liezen

wohnbaugruppe.at

  1947
  

  18.623

ENW  
Gemeinnützige  
Wohnungsgesellschaft m.b.H. 

Theodor-Körner-Str. 120 

8010 Graz 

wohnbaugruppe.at

  1940
  

  9.688

Gemeinnützige Grazer  
Wohnungsgenossenschaft  
reg.Gen.m.b.H. 

Neuholdaugasse 5

8010 Graz

ggw.at

  1909
  

  9.475

GSL  
Gemeinnützige Bauvereinigung 
GmbH. 

Leechgasse 29

8010 Graz

gsl-wohnen.at

  1950
  

  

Gemeinnützige Siedlungsgenossen-
schaft der Arbeiter u. Angestellten  
reg.Gen.m.b.H.  

Eisengasse 1

8652 Kindberg-Aumühl

0 38 65 / 21 09

  1947
  

  209

Alle: c/o
SALZBURG WOHNBAU

Bruno-Oberläuter-Platz 1  

5033 Salzburg

salzburg-wohnbau.at

Salzburger Siedlungswerk  
Gemeinnützige Wohnungswirtschafts- 
Gesellschaft m.b.H. 

  1998
  

  4.460

Bausparerheim gemeinnützige  
Siedlungsgemeinschaft  
reg. Gen.m.b.H. 

  1948
  

  4.469

Salzburger Siedlungswerk  
Gemeinnützige Wohnbaugenossen-
schaft reg.Gen.m.b.H. 

  1950
  

  1.558

Gemeinnützige Wohn- und  
Siedlungsgenossenschaft „Salzburg“ 
reg.Gen.m.b.H.

Ignaz-Harrer-Straße 35

5020 Salzburg

die-salzburg.at

  1954
  

  8.344

ÖWB  
Gemeinnützige  
Wohnungsaktiengesellschaft 

  1961
  

  

ÖSW  
Wohnbauvereinigung,  
Gemeinnützige Gesellschaft m.b.H. 

  1953
  

  7.060

Studentenwohnbau  
Gemeinnützige  
Gesellschaft m.b.H.  

Ignaz-Harrer-Straße 35  

5020 Salzburg

die-salzburg.at

  1965
  

  535

STEIERMARK SALZBURG 
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Gemeinnützige Wohnbau- und  
Siedlungsgenossenschaft Niklasdorf, 
reg.Gen.m.b.H.

Bruckerstraße 17  

8101 Gratkorn

0 38 42 / 82 52 0

  1951
  

  340

Österreichische Wohnbau- 
genossenschaft gemeinnützige  
reg. GenmbH.

Moserhofgasse 14 

8010 Graz

oewg.at

  1950
  

  15.706

STEIERMARK 

Obersteirische Wohnstätten- 
Genossenschaft, gemeinnützige  
reg.Gen.m.b.H. 

Lindenallee 2a  

8720 Knittelfeld

owg.at

  1895

2.567

Österr. Bau-, Wohn- und Siedlungs- 
genossenschaft „Produktivität“  
gemeinn. reg.Gen.m.b.H.

Plüddemanngasse 107 

8042 Graz

0 316 / 83 79 21

  1953
 

 

Gemeinnützige Wohn- und Siedlungs-
gesellschaft Schönere Zukunft  
Steiermark Ges.m.b.H.

Münzgrabenstraße 36/9

8010 Graz

bwsg.at

  1957

904 

Gemeinn. Siedlungsgenossenschaft 
der Stadtwerke Graz-Verkehrsbetriebe 
reg.Gen.m.b.H.  

Münzgrabenstraße 36/9

8010 Graz

0 31 72 / 28 69 28

  1956
  

  322

Gemeinnützige Bau- und Siedlungs- 
genossenschaft steir. Hilfswerk f.  
Eigenheimbau reg.Gen.m.b.H.

Westrandsiedlung 312 

8786 Rottenmann 

rottenmanner.at

  1955
  

  16.369

Gemeinnütziges Steirisches  
Wohnungsunternehmen  
Gesellschaft m.b.H. 

Mayr-Melnhof-Straße 14

8130 Frohnleiten

frohnleitner.at

  1938
  

  1.751

ÖWGES 
Gemeinnützige 
Wohnbaugesellschaft m.b.H.

Moserhofgasse 14 

8010 Graz

oewg.at

  1974
  

  16.588

STEIERMARK 

	  

	  

Gemeinnützige Siedlungsgenossen-
schaft der Arbeiter und Angestellten 
Judenburg reg.Gen.m.b.H.  

Europastraße 64 

8750 Judenburg

0 35 72 / 849 06

  1946
  

  261

Gemeinn. Siedlungsgenossenschaft 
der Arbeiter u. Angestellten Köflach in 
Köflach, reg.Gen.m.b.H. 

Grazer Straße 2 

8580 Köflach

sgk.at

  1947
  

  2.668

Gemeinnützige Bau- und Wohnungs-
genossenschaft der Hochschüler in 
Leoben, reg.Gen.m.b.H. 

Salzlände 16

8706 Leoben-Seegraben

0 38 42 / 46 68 1

  1921  

  

24

GWS Gemeinnützige Alpenländische 
Gesellschaft für Wohnungsbau und 
Siedlungswesen m.b.H. 

Plüddemanngasse 107

8042 Graz

gws-wohnen.at

  1952
  

  14.714

Gemeinnützige Leobner  
Wohnbaugesellschaft,  
Ges.m.b.H. 

Mayr-Melnhof-Straße 8  

8700 Leoben

wohnbau-leoben.at

  1952

143 

Gemeinnützige Bau-, Wohn- und  
Siedlungsgenossenschaft „Mürztal“ 
reg.Gen.m.b.H. 

Westsiedlung 5  

8670 Krieglach

wbg-muerztaler.at

  1955

273

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungsgenossenschaft für Leoben 
und Umgebung  reg.Gen.m.b.H.

Mayr-Melnhof-Straße 8  

8700 Leoben

wohnbau-leoben.at

  1921
  

  1.620

Gemeinnützige  
Mürz-Ybbs  
Siedlungsanlagen-GmbH

Haubergerstraße 39  

8605 Kapfenberg

gemysag.at

  1938
  

  9.372

Leykam  
Gemeinnützige Wohn-, Bau- und  
Siedlungsgesellschaft m.b.H.  

Bruckerstraße 17  

8101 Gratkorn

leykam-siedlung.at

  1953
  

  1.747
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WIEN 

Gemeinnützige  
Werkwohnbau- 
Verwaltungsgesellschaft mbH

Rotfarbweg 5 

6820 Frastanz

0 55 22 / 518 41

  1951
 

 

Wohnbauselbsthilfe  
Vorarlberger gemeinnützige  
reg.Gen.m.b.H.

Broßwaldengasse 14

6900 Bregenz

wohnbauselbsthilfe.at

  1950

3.931 

Gemeinnützige Siedlungs- 
Genossenschaft „Alt-Glanzing“  
reg.Gen.m.b.H.

Glanzinggasse 41

1190 Wien 

0664 / 15 22 44 80

  1921
  

  54

Vorarlberger gemeinnützige  
Wohnungsbau- und Siedlungs- 
gesellschaft m.b.H.

St. Martin-Straße 7 

6850 Dornbirn

vogewosi.at

  1948
  

  16.261

Wattenser gemeinnützige  
Wohnungs-Verwaltungs-Gesellschaft 
m.b.H.

Ludwig-Lassl-Straße 15 

6112 Wattens

052 24 / 595

  1951

64

Volksheim Gemeinnützige Bau- und 
Wohnungsgenossenschaft, reg.
Gen.m.b.H.

Roseggerstraße 20 

6020 Innsbruck
  1911

233

wohnungseigentum Tiroler  
gemeinnützige Wohnbaugesellschaft 
m.b.H.

Südtiroler Platz 8  

6010 Innsbruck

we-tirol.at

  1954
  

  11.848

TIROL 

Internationales  
Studentenhaus gemeinnützige 
Ges.m.b.H.  

Rechengasse 7 

6020 Innsbruck

studentenhaus.at

  1952
  

  486

Gemeinnützige Wohnungsbau-  
und Siedlungsgesellschaft m.b.H. 
Landheim 

p.A. Südtiroler Platz 8 

6010 Innsbruck

0512 / 53 93 0

  1954
  

  290

Gemeinnützige Hauptgenossenschaft 
des Siedlerbundes  
reg.Gen.m.b.H. 

Ing.-Etzel-Straße 11

6020 Innsbruck

ghs-wohnbau.com

  1951  

  

5.075

Alpenländische Heimstätte  
gemeinnützige Wohnungsbau- und 
Siedlungsgesellschaft m.b.H. 

Viktor-Dankl-Straße 6

6020 Innsbruck

alpenlaendische.at

  1938
  

  12.090

Neue Heimat Tirol  
Gemeinnützige  
WohnungsGmbH 

Gumppstraße 47  

6023 Innsbruck

neueheimattirol.at

  1939

17.863

Tiroler gemeinnützige  
Wohnungsbau- und Siedlungs- 
gesellschaft mbH. 

Fürstenweg 27  

6026 Innsbruck

tigewosi.at

  1949

10.570

Osttiroler Gemeinnützige  
Wohnungs- u. Siedlungsgenossen-
schaft reg.Gen.m.b.H.

Beda-Weber-Gasse 18  

9900 Lienz

osg-lienz.at

  1952
  

  2.213

Gemeinnützige Wohnungs- u. Verwal-
tungsgenossenschaft „Veldidena 1902“ 
in Innsbruck, reg.Gen.m.b.H.

Ing.-Etzel-Straße 11  

6020 Innsbruck

0512 / 52 06 12 2

  1902

  

Tiroler Friedenswerk  
Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft 
m.b.H. 

Siemensstraße 24a  

6063 Rum

frieden.at

  1951
  

  1.296

VORARLBERG 

TIROL 
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Gemeinnützige Wohnungs- 
genossenschaft „Gersthof-Grinzing“ 
reg.Gen.m.b.H.  

Peter-Jordan-Straße 96/7 

1190 Wien

gwgg.at

  1912
  

  99

GESIBA  
Gemeinnützige Siedlungs- und  
Bauaktiengesellschaft 

Marathonweg 22 

1020 Wien

gesiba.at

  1921
  

  22.807

Wohnbauvereinigung der  
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst  
Gemeinnützige Gesellschaft m.b.H. 

Traungasse 14-16  

1030 Wien

wbvgoed.at

  1955

2.846

GEWOG  
Gemeinnützige Wohnungsbau- 
Gesellschaft m.b.H.

Hernalser Gürtel 1  

1170 Wien

gewog-wohnen.at

  1962
  

  6.418

GSG  
Gesellschaft für Stadtentwicklung und 
Stadterneuerung Gemeinn. Ges.m.b.H.

Lindengasse 16 

1070 Wien

gsgwohnen.at

  1984
  

  2.596

Familienwohnbau  
gemeinnützige Bau- und Siedlungs- 
gesellschaft m.b.H. 

Märzstraße 1  

1150 Wien

familienwohnbau.at

  1954

2.294

Gemeinnützige Familienhäuser-,  
Bau- und Wohnungsgenossenschaft 
„Gartenheim“ reg.Gen.m.b.H.

Adam-Betz-Gasse 25a 

1220 Wien

gartenheim.at

  1919

107

Gemeinnützige Bau- und  
Siedlungsgenossenschaft Frieden  
reg.Gen.m.b.H.

Hietzinger Hauptstr.  

119-121, 1130 Wien

frieden.at

  1947

12.094 

Gemeinnützige Wohnungs- 
genossenschaft „Gartensiedlung“  
reg.Gen.m.b.H.

Flötzersteig 115 

1140 Wien

gartensiedlung.at

  1919
  

  1.300

WIEN 

BWS Gemeinnützige allgemeine  
Bau-, Wohn- und Siedlungs- 
genossenschaft, reg.Gen.m.b.H.  

Margaretengürtel 36-40 

1050 Wien

bwsg.at

  1911
  

  15.582

Donau-City  
Wohnbau AG Gemeinnützige  
Aktiengesellschaft 

Leonard-Bernstein-Str. 

4-6/3/1, 1220 Wien

wohnparkdonaucity.at

  1994
  

  1.001

Bauhilfe,  
Gemeinnützige Gesellschaft  
m.b.H.

Meidlinger Hauptstraße 11 

1120 Wien 

bauhilfe.at

  1951 

2.663

Gemeinnützige Baugenossenschaft 
berufstätiger Frauen,  
reg.Gen.m.b.H.

Hadikgasse 112 

1140 Wien

01 / 89 45 42 3

  1949

77 

Gemeinnützige Siedlungs- 
Genossenschaft Altmannsdorf und 
Hetzendorf reg.Gen.m.b.H. 

Altmannsdorfer Straße 74

1120 Wien

ah-wohnen.at

  1921
  

  6.391

Gemeinnützige Ein- und  
Mehrfamilienhäuser Bau- 
genossenschaft, reg.Gen.m.b.H. 

Josefstädter Straße 81-83  

1080 Wien

ebg-wohnen.at

  1910

7.626

Eisenhof  
Gemeinnützige Wohnungs- 
gesellschaft m.b.H.

Tannengasse 20  

1150 Wien

heimbau.at

  1951
  

  2.405

Familie, gemeinnützige  
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft 
reg.Gen.m.b.H.

Lindengasse 55 

1070 Wien

sozialbau.at

  1952
  

  11.071

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs-  
und Siedlungsgenossenschaft „Aufbau“ 
reg.Gen.m.b.H.

Tuchlauben 8 

1010 Wien

aufbau.at

  1929
  

  635

WIEN 
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Wohnbauvereinigung für  
Privatangestellte Gemeinnützige  
Gesellschaft m.b.H.  

Werdertorgasse 9 

1010 Wien

wbv-gpa.at

  1953
  

  7.571

Gemeinnützige Bau-, Wohn- und  
Siedlungsgenossenschaft  
„Schönes Wohnen“ reg.Gen.m.b.H. 

Bockkellerstraße 1/8/4 

1190 Wien

schoenes-wohnen.at

  1951
  

  499

Schwarzatal Gemeinnützige  
Wohnungs- und  
Siedlungsanlagen-GmbH 

Seilerstätte 17  

1010 Wien

schwarzatal.at

  1921

4.645

Gemeinnützige Wohnungs- und  
Siedlungsgenossenschaft  
Siedlungsunion reg.Gen.m.b.H.

Mergenthalerplatz 10  

1220 Wien

siedlungsunion.at

  1927
  

  5.503

Sozialbau  
gemeinnützige Wohnungs- 
aktiengesellschaft

Lindengasse 55 

1070 Wien

sozialbau.at

  1954
  

  10.992

Neusiedler, Gemeinnützige Bau-,  
Wohnungs- und Siedlungs- 
genossenschaft, reg.Gen.m.b.H.

Rennweg 70  

1030 Wien

neusiedlerbau.at

  1950

1.712

Österreichisches  
Volkswohnungswerk, Gemeinnützige 
Gesellschaft m.b.H.

Brigittenauer Lände 50-54 

1200 Wien

oevw.at

  1951

7.917

Österreichisches Siedlungswerk  
Gemeinnützige Wohnungs- 
aktiengesellschaft

Feldgasse 6-8  

1080 Wien

oesw.at

  1949

11.518 

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs-  
und Siedlungsgenossenschaft „Patria“ 
reg.Gen.m.b.H. 

Brigittenauer Lände 50-54 

1200 Wien

patria.at

  1952
  

  

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs-  
und Siedlungsgenossenschaft  
„Krottenbach“ reg.Gen.m.b.H.  

Pyrkergasse 1 

1190 Wien

01 / 36 84 11 1

  1957
  

  112

Gemeinnützige Bau- und  
Wohnungsgenossenschaft „Merkur“  
reg.Gen.m.b.H.

Elisenstraße 40-42 

1230 Wien

wiensued.at

  1954
  

  

Migra  
Gemeinnützige Wohnungs- 
ges.m.b.H. 

Würtzlerstraße 15 

1030 Wien

migra.at

  1951

4.005

Gemeinnützige Bau- Wohn- und  
Siedlungsgenossenschaft „Heim“  
reg.Gen.m.b.H. 

Friedmanngasse 62  

1160 Wien

heim-wohnen.at

  1912

1.198

Erste gemeinnützige  
Wohnungsgesellschaft Heimstätte  
Gesellschaft m.b.H.

Emil-Kralik-Gasse 3 

1050 Wien

egw.at

  1907

13.972

Gemeinnützige Bau-, Wohn- und  
Siedlungsgenossenschaft  
„Neues Leben“ reg.Gen.m.b.H.

Troststraße 108  

1100 Wien

wohnen.at

  1949
  

  6.515

Heimbau Gemeinnützige Bau-,  
Wohnungs- und Siedlungs- 
genossenschaft reg.Gen.m.b.H.

Tannengasse 20 

1150 Wien

heimbau.at

  1953

6.689 

Gemeinnützige Bau- und Siedlungs-
genossenschaft „Kriegerheimstätten“ 
reg.Gen.m.b.H.

Murraygasse 46/4/1 

1220 Wien

kriegerheimstaetten.at

  1921
  

  381

Neuland 
gemeinnützige Wohnbau- 
Gesellschaft m.b.H.

Lindengasse 55 

1070 Wien

sozialbau.at

  1962
  

  2.447

WIEN WIEN 
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Gemeinnützige Wohnungs- und  
Siedlungsgesellschaft der  
Wiener Stadtwerke, Ges.m.b.H.

Nelkengasse 6/6 

1060 Wien

01 / 587 35 98

  1950
  

  3.242

Gemeinnützige  
Wohnungsaktiengesellschaft  
Wohnpark Alt-Erlaa  

Marathonweg 22 

1020 Wien

aeag.at

  1973
  

3.489

Gemeinnützige Bauvereinigung  
„Wohnungseigentum“  
Gesellschaft m.b.H. 

Breitenfeldergasse 3 

1080 Wien

wohnungseigentum.at

  1953
  

  1.949

Gemeinnützige  
Wohnungsgenossenschaft  
„Wien-Nordwest“ e.Gen.m.b.H.

Hockegasse 30/8  

1180 Wien

wien-nordwest.at

  1929

432

WOGEM Gemeinnützige Wohn-,  
Bau- und Siedlungsgesellschaft für 
Gemeindebedienstete, Ges.m.b.H.

Strohblumengasse 112 

1220 Wien

wogem.at

  1954

3.987

Gemeinnützige Bau- und  
Wohnungsgenossenschaft „Wien-Süd“ 
e.Gen.m.b.H.

Untere Aquäduktgasse 7  

1235 Wien

wiensued.at

  1910

17.692 

Wohnbau, gemeinnützige  
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft 
reg.Gen.m.b.H. 

Lindengasse 55

1070 Wien

sozialbau.at

  1952

10.879  

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungsgenossenschaft „Vindobona“ 
reg.Gen.m.b.H.   

Lindengasse 55 

1070 Wien

sozialbau.at

  1953
  

  1.640

Volksbau, gemeinnützige Wohn- 
und Siedlungsgenossenschaft reg.
Gen.m.b.H.

Lindengasse 55 

1070 Wien

sozialbau.at

  1953
  

  10.580

Wiener gemeinnützige  
Wohnungsgenossenschaft „1908“ 
e.Gen.m.b.H. 

Wallgasse 5 

1060 Wien

01 / 597 27 98

  1908

269

Wiener Gemeinnützige Wohn-  
und Siedlungsgenossenschaft  
reg.Gen.m.b.H. 

Brigittenauer Lände 50-54 

1200 Wien

wiener.co.at

  1952

Gemeinnützige Bau- u. Wohnungs- 
genossenschaft „Stadtrand-Süd“  
reg Gen.m.b.H 

Baslergasse 86  

1232 Wien

ebsg.at

  1952

690

Gemeinnützige  
Wohnungsgenossenschaft „Süd-Ost“ 
e.Gen.m.b.H.

Laaer Berg-Straße 166 

1100 Wien

wg-suedost.at

  1924
  

  1.059

Wiener Stadterneuerungsgesellschaft, 
Gemeinnützige Wohnbau-, Planungs- 
u. Betreuungsges.m.b.H.

Marathonweg 22  

1020 Wien

steg.at

  1975
  

  1.592

STUWO  
Gemeinnützige Studentenwohnbau 
Aktiengesellschaft

Strozzigasse 6-8 

1080 Wien

stuwo.at

  1994

1.421 

Urbanbau Gemeinnützige Bau-,  
Wohnungs- und Stadterneuerungs- 
gesellschaft m.b.H.

Lindengasse 55 

1070 Wien

sozialbau.at

  1952

3.559

WIEN WIEN 
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